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VORWORT

„Man muss alles können. Wir müssen Medizi-
ner sein. Wir müssen Juristen sein. Wir müs-
sen Sozialpädagogen sein und wir müssen 
eine Verwaltungsausbildung haben. Alles, 
was im Leben von Geburt bis Tod vorkommt, 
kommt bei uns vor.“ (Zitat eines befragten 
Vormunds)

Vormundschaften für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge (UMF) verlangen viel vom 
einzelnen Vormund. Die Kinder und Jugendli-
chen waren oft lange auf sich alleine gestellt, 
sie haben einen anderen kulturellen Hinter-
grund, die Kommunikation ist zu Beginn in 
der Regel nur per Sprachmittler möglich und 
die vielen verschiedenen beteiligten Behör-
den und Institutionen sind für sie kaum ausei-
nanderzuhalten. Dennoch und gerade des-
halb bietet die Vormundschaft eine große 
Chance für die, die als unbegleitete Minder-
jährige nach Deutschland kommen.
Die vorliegende Studie ist der übersetzte und 
überarbeitete deutsche Beitrag des EU-geför-
derten Projekts ‚Closing a protection gap - 
standards for guardians for separated child-
ren‘ des Separated Children in Europe 
Program (SCEP). Gefördert mit Mitteln des 
DAPHNE-Fonds wurden, basierend auf einer 
qualitativen Erhebung in acht EU-Mitglieds-
staaten, grundlegende Standards für das Vor-
mundschaftswesen für UMF erarbeitet. 
Mit der Veröffentlichung der deutschen Stu-
die verfolgen wir verschiedene Ziele:  Wir 
wollen erstens ein grundlegendes Defizit in 
der wissenschaftlichen Bearbeitung des The-
mas Vormundschaft verringern. Zweitens sol-
len die Meinungen und Interessen der jungen 
Flüchtlinge  in der Fachdiskussion Gehör fin-
den. Und drittens möchten wir die fachliche 
Diskussion um Vormundschaften weiterent-
wickeln  – für eine qualitative, kindeswohlori-
entierte Ausgestaltung der Vormundschaft.
Die am Ende der Studie stehenden Standards 
sind das Ergebnis der geführten Interviews 

und der Diskussionen, die im Beirat des Pro-
jektes die Entstehung der Studie begleitet ha-
ben. Die Standards basieren auf rechtlichen 
Grundlagen, bestimmen fachliche bzw. per-
sönliche Voraussetzungen und skizzieren die 
notwendigen Haltungen gegenüber dem 
Mündel.
Die Studie erhält ihren spezifischen Charakter 
und ihre Legitimation durch die Befragung so-
wohl von Vormündern als auch von Mündeln. 
Das eigene Erleben von Vormundschaft, die 
Schilderung der Möglichkeiten und die Be-
schreibung des alltäglichen Umgangs zwi-
schen Vormund und Mündel geben Einblicke 
in die Praxis und lassen qualitative Schlüsse 
für den Umgang mit UMF zu.
Die Notwendigkeit der Vormundschaftsbe-
stellung für UMF wurde mit der Revision des 
KJHG im Oktober 2005 explizit festgestellt. 
Wenn junge Flüchtlinge ohne sorgeberechtig-
te Person einreisen, ist für sie gemäß § 42 SGB 
VIII generell eine Vormundschaft zu veranlas-
sen. Mittlerweile wird diese Vorgabe des Ge-
setzgebers auch weitgehend umgesetzt. Das 
heißt aber nicht, dass damit auch die vorran-
gige Berücksichtigung des Kindeswohls immer 
garantiert ist. 
Vormundschaften bergen elementare Chan-
cen für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Deutschland. Und Vormundschaften 
bergen erhebliche Herausforderungen. Denn 
die unterschiedlichen Gesichter, die eine Vor-
mundschaft haben kann, sind geprägt von 
vielfältigen Strukturen und gesetzlichen Vor-
gaben. Eine gelingende Vormundschaft setzt 
viel Gestaltungswille und -fähigkeit voraus. 
So banal diese beiden Erkenntnisse erschei-
nen, so zentral und wichtig ist es, dieses Ver-
ständnis in die tägliche Praxis und in die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen einfließen 
zu lassen. Vormundschaft ist ein zentraler 
Puzzlestein im Umgang mit UMF. Oder um es 
in den Worten eines befragten Jugendlichen 
zu sagen: 
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„Ich habe mich einfach gut mit ihm gefühlt, 
der hat mir...der hat mich auch so schnell ver-
standen! So, es gab auch Fragen, die ich nicht 
beantworten wollte und darüber reden woll-
te, das Thema, und der hat mich immer ge-
fragt, hat er einfach langsam gemacht, mit 
Zeit, einfach über andere Sache gesprochen, 
dass ich manchmal mein Asyl vergessen 
habe.“
Dieses kurze Zitat gibt Hinweise auf das, was 
ein Vormund leisten kann: ein Ansprechpart-
ner sein, der sich nicht auf die Regelung von 
rechtlichen Begebenheiten zurückzieht, son-
dern auch menschlich für sein Mündel greif-
bar ist. Dabei spielt die Vormundschaftsform 
eine untergeordnete Rolle, entscheidend ist 
das Rollenverständnis des einzelnen Vor-
munds.
Die vorliegende Studie ist nicht nur die Grund-
lage für Standards für die Vormünder, viel-
mehr ergeben sich auch Forderungen an die 
politisch Verantwortlichen. Drei Kernbereiche 
haben sich dabei als dringend reformbedürf-
tig dargestellt:

1) Die Fallzahl je Vormund muss drastisch 
beschränkt werden. Wenn ein Vormund all 
seinen Aufgaben verantwortungsbewusst 
nachkommen soll, darf er nicht mehr als 30 
Mündel zu versorgen haben. Der Gesetzge-
ber und die Kommunen müssen ihre Ver-
antwortung gegenüber den Kindern und 
Jugendlichen wahrnehmen und die Vor-
münder deutlich entlasten, um die Qualität 
der Vormundschaftsarbeit zu sichern.

2) Die Häufigkeit des Kontakts und die Er-
reichbarkeit des Vormunds dürfen nicht 
durch die Arbeitsbelastung des Vormunds 
determiniert werden. Der Gesetzgeber ist 
gefordert, einen Rahmen zu ermöglichen, 
der der Bedeutung der persönlichen Kom-
munikation zwischen Vormund und Mün-
del Rechnung trägt.
 
3) Die bereits existierende Verpflichtung 
für die Jugendämter, andere Vormund-
schaftsformen zu unterstützen, muss flä-
chendeckend stärker Eingang in die Praxis 
finden. Bund, Länder und Kommunen sind 
gefordert, finanzielle Ressourcen zur Verfü-
gung zu stellen, um verschiedene Formen 
von Vormundschaft zu ermöglichen und 
weiterzuentwickeln. Allen betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen muss die für sie ge-
eignete Form der Vormundschaft geboten 
werden können. Eine vielfältige Vormund-
schaftslandschaft  kann positive Synergieef-
fekte hervorbringen, von denen nicht nur 
die Mündel, sondern auch die Vormünder 
profitieren können. 

Der Titel der Studie „Herausforderungen und 
Chancen“ beinhaltet die Aussage, dass sich 
eine Vormundschaft positiv oder negativ ent-
wickeln kann. Dies ist oft genug vom Zufall ab-
hängig – es muss im Interesse aller Beteiligten 
sein, die Gesetze, Strukturen und Haltungen 
gegenüber den Mündeln so  zu beeinflussen, 
dass alle Mündel die enorme Chance, die die 
Vormundschaft bietet, nutzen können.

München, November 2010

Thomas Berthold
Niels Espenhorst
Thomas Gittrich

Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge e.V.
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Der Vormund1 nimmt im Hilfesystem für unbe-
gleitete Minderjährige eine zentrale Positi on 
ein. Wie die oben ziti erte Interviewpartnerin 
andeutet ist die Täti gkeit mit vielfälti gen Auf-
gaben und einer weit reichenden Verantwor-
tung verbunden. Dass das, so wie sie es dar-
stellt, in der Praxis mitunter sehr anstrengend 
sein kann, würden wohl auch die meisten Vor-
münder unterstreichen. 
Um ein besseres Verständnis von der Rolle des 
Vormunds und den damit verbundenen Her-
ausforderungen zu bekommen, ist es notwen-
dig, gründlich zu untersuchen, welche Aufga-
ben der Vormund zu erfüllen hat. Es ist gele-
gentlich zu beobachten, dass es nicht nur dem 
Laien, sondern auch Fachkräft en schwer fällt 
zu erklären was ein Vormund ist und macht. 
Diese Überlegung und ihre Erkundung besti m-
men große Teile des Berichts. Ein genaueres 
Verständnis der Insti tuti on Vormund und ihrer 
Aufgaben ist notwendig, um Schlüsse darüber 
ziehen zu können, wie der Vormund seine Ar-
beit machen muss um sie ‚gut’ zu machen. 
Die Informati onen, auf denen dieser Bericht 
beruht, wurden primär durch Interviews mit 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
und Vormündern von unbegleiteten Minder-
jährigen gewonnen. Die Erhebung fand im 
Rahmen des von der Europäischen Kommissi-
on fi nanzierten Projekts ‚Closing a protecti on 
gap – core standards for guardians of sepa-

1 Die verwendete maskuline Form wurde aus 
Gründen der Lesbarkeit gewählt, meint aber immer 
beide Geschlechter.

Frage: Wenn du Vormund für einen Jugendlichen wärst, was würdest du machen? Wie würdest du 
arbeiten? 
Antwort: Mit dem Junge? Genauso, was mein Vormund mit mir hat gemacht, das würde ich auch mit 
dem Jugendlichen machen. Weil ich habe schon die Erfahrung, wow, so geht es. Genauso wie Mutter, 
verstehst du? Ich habe keine Eltern hier, keine Vater, sie war meine Mutter und meine Vater. Beides. So 
wie [mein Vormund] würde ich es mit den Jugendlichen auch machen. Also auch, was weiß ich, zum Arzt 
gehen, zum Amt gehen, untersuchen, wenn sie Problem haben, ich bin immer da für sie, aber Vormund 
will ich nicht werden! Aber Vormund will ich nicht, so ein Stress, Mann!
(18-jährige Nigerianerin, München)

rated children’ statt . Während des zweijäh-
rigen Projekts wurden in acht europäischen 
Ländern (Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Holland, Irland, Italien, Slowenien und Schwe-
den) Jugendliche und Vormünder mit dem Ziel 
interviewt, länderübergreifende Standards zu 
formulieren. Die in Deutschland geführten 
Interviews ermöglichen es, die wesentlichen 
Züge der Vormundschaft  für unbegleitete 
Minderjährige in Deutschland zu beschrei-
ben. Durch den empirischen Ansatz können 
sowohl aktuell bestehende Schwachstellen 
als auch positi ve Beispiele hervorgehoben 
werden. Basierend auf den Ergebnissen der 
Interviews wurden Standards für den deut-
schen Kontext erarbeitet. 
Um die Informati onen der Interviewpartner 
im Zusammenhang betrachten und analy-
sieren zu können, sind Grundkenntnisse des 
deutschen Vormundschaft ssystems notwen-
dig. Der Bericht ist deswegen folgenderma-
ßen gegliedert:
Bevor die Interviews analysiert werden soll 
dem Leser das notwendige Hintergrundwis-
sen sowohl zu unbegleiteten Minderjährigen 
als auch zur Vormundschaft  in Deutschland 
vermitt elt werden. Ein Überblick über Publi-
kati onen zu beiden Themen führt deshalb 
in den Bericht ein. Die Darstellung des ak-
tuellen Forschungsstands wird zeigen, dass 
dieses Querschnitt sthema bisher kaum wis-
senschaft lich behandelt wurde. Die Relevanz 
des Projekts für den deutschen Kontext wird 
dadurch unterstrichen. Im Anschluss daran 
werden die relevanten rechtlichen Grundla-

1. EINLEITUNG
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gen der Vormundschaft  behandelt. Das be-
inhaltet unter anderem die Beschreibung der 
Aufgaben des Vormunds, wie sie aus dem Ge-
setzestext abgeleitet werden können. Ferner 
wird kurz auf die Organisati on der deutschen 
Jugendhilfe und die unterschiedlichen Vor-
mundschaft stypen eingegangen. Beides ist 
notwendig, um lokale Abweichungen in der 
prakti schen Vormundschaft sarbeit verstehen 
zu können. 
Ausgestatt et mit diesem Hintergrundwissen 
werden im folgenden Kapitel die Interviews 
analysiert. Forschungsdesign und methodo-
logisches Vorgehen werden vorgestellt, wo-
bei auf die Auswahl der Interviewpartner, die 
Interviewpartner selbst, die Erhebungs- und 
Auswertungsmethode, die beratende Unter-
stützung des Beirats und ethische Überlegun-
gen eingegangen wird. Im darauf folgenden 
Unterkapitel wird die zentrale Frage behan-
delt, was von Vormündern und Jugendlichen 
als Aufgabe des Vormunds verstanden wird. 
Dabei wird klar werden, dass die gesetzliche 
Grundlage in der Praxis teils sehr verschie-
denarti g interpreti ert und Aufgaben auf un-
terschiedliche Art und Weise wahrgenommen 
werden. Es widmet sich außerdem der Bezie-
hung zwischen Vormund und Jugendlichen. 
Da die Vormundschaft  der elterlichen Sorge 
nachgebildet ist, ist es interessant zu sehen, 
wie sich diese tatsächlich entwickelt und in-
wiefern sie Elemente einer Eltern-Kind-Be-
ziehung enthält. Dies beinhaltet, mit welcher 

Regelmäßigkeit Jugendlicher und Vormund 
sich treff en; wie sie sich gegenseiti g kontak-
ti eren; wo die Vormundschaft  zwischen der 
rein professionellen und privaten Ebene zu 
verorten ist; und wie die unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründe die Beziehung be-
einfl ussen. Der Kontakt zwischen Mündel 
und Vormund wird außerdem maßgeblich 
dadurch beeinfl usst, welche Aufgaben von 
Dritt en wahrgenommen werden. Es wird des-
halb ausführlich auf die Zusammenarbeit von 
Vormund und Sozialen Dienst bzw. pädagogi-
schem Personal in Jugendwohneinrichtungen 
eingegangen. Allerdings beeinfl usst nicht nur 
die Kooperati on mit anderen Akteuren des 
deutschen Helfersystems, sondern auch mit 
Verwandten und Bekannten des Jugendli-
chen die Vormundschaft sarbeit – weswegen 
auch dieser Aspekt miteinbezogen wird. Zum 
Abschluss des Kapitels wird wiedergegeben, 
was Jugendliche und Vormünder unter einem 
‚guten’ Vormund verstehen. Die Meinungen 
von Mündeln und Vormündern werden da-
bei getrennt voneinander aufgeführt, um die 
unterschiedliche Schwerpunktsetzung zu ver-
deutlichen.
Abschließend werden Standards für Vor-
münder von unbegleiteten Minderjährige 
vorgestellt, die auf den empirisch gewonne-
nen Erkenntnissen, dem ‚Leistungsprofi l der 
Amtsvormünderin und des Amtsvormundes’ 
(Landschaft sverband Westf alen-Lippe, 1999) 
und den Diskussionen im Beirat basieren.
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2.1 FORSCHUNGSSTAND
Unbegleitete Minderjährige 
Forschungsarbeiten zu unbegleiteten Minder-
jährigen in Deutschland sind bisher selten zu 
fi nden unter deutschen Publikati onen zum 
Thema Migrati on. Im Jahr 2003 veröff entlich-
te das Deutsche Jugendinsti tut eine Exper-
ti se zum Forschungsstand über die Situati on 
junger Flüchtlinge in Deutschland (DJI, 2003). 
Dabei wurden große Wissensdefi zite aufge-
zeigt. Die Experti se unterstreicht den ‚Bedarf 
an einer empirischen sozialwissenschaft lichen 
Untersuchung, die verlässliche und systemati -
sche Informati onen zur Lebenssituati on jun-
ger Flüchtlinge gibt und dabei die Perspekti -
ve der Kinder und Jugendlichen einbezieht’ 
(ebenda: 20). Dem Deutschen Jugendinsti tut 
zufolge sollten folgende Themen sowohl in 
Bezug auf unbegleitete, als auch auf beglei-
tete junge Flüchtlinge in Deutschland weiter 
untersucht werden:

- Asylverfahren, (drohende) Abschiebung 
und Illegalität

- Lebensbedingungen und deren Auswir-
kungen auf die Jugendlichen

- Familiäres Zusammenleben, möglicher-
weise unter besonderer Berücksichti -
gung neuer Rollen, die sich durch die 
veränderten Rahmenbedingungen für 
die Familienmitglieder ergeben

- Strategien zur Bewälti gung von Trauma-
ti sierungen

- Bildung und Ausbildung.
Vormundschaft  fi ndet gelegentlich Erwäh-
nung, spielt aber nur eine marginale Rolle und 
wird nicht als vorrangig zu bearbeitendes The-
ma identi fi ziert. 
Trotz des vom Deutschen Jugendinsti tut iden-
ti fi zierten Forschungsdefi zits darf nicht über-
sehen werden, dass der Bundesfachverband 
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (B-
UMF e.V.) und einige seiner Mitglieder seit 
etwa 10 Jahren die Öff entlichkeit über die 
Situati on unbegleiteter Minderjähriger infor-

mieren und Anregungen für die prakti sche Ar-
beit geben. In Positi onspapieren, Handlungs-
leitlinien, Fachbeiträgen, Vorträgen, Studien 
und Büchern werden verschiedene Aspekte, 
die unbegleitete Minderjährige betreff en, be-
handelt (vgl. z.B. B-UMF e.V., 2009; Berthold 
und Espenhorst, 2010b; Zito, 2009). Der Verein 
veröff entlicht außerdem Dokumentati onen 
von regelmäßig stattf  indenden Fachtagungen, 
wie zum Beispiel der Fachtagung Vormund-
schaft  im Jahr 2008. Diese Dokumentati on 
ist eine der wenigen Veröff entlichungen die 
sich explizit mit Vormundschaft en für unbe-
gleitete Minderjährige auseinandersetzt (B-
UMF e.V., 2008). Im Rahmen der Fachtagung 
des Bundesfachverbands im darauf folgenden 
Jahr beschäft igte sich Wolfgang Rüti ng in sei-
nem Vortrag mit der Qualitätssicherung in 
der Vormundschaft sarbeit mit unbegleiteten 
Minderjährigen (Rüti ng, 2009). Er geht unter 
anderem auf Kompetenzen wie Empathie, Re-
fl exionsfähigkeit oder Verantwortungsbereit-
schaft  ein, die er für die Täti gkeit als Vormund 
für notwendig hält. Gleichzeiti g verliert er die 
Bedeutung des Umfelds auf die Arbeit des 
Vormunds nicht aus den Augen und betont, 
wie wichti g die Zusammenarbeit mit verschie-
denen Einrichtungen und Behörden ist. 
Riedelsheimer und Wiesinger (2004) legen 
den Fokus ihres Buches auf das Clearingver-
fahren, das die Jugendlichen nach ihrer An-
kunft  in Deutschland durchlaufen. Das Thema 
Vormundschaft  wird dabei in einem kurzen 
Kapitel erwähnt. Sie gehen hauptsächlich auf 
die Bestellung des Vormunds und die Aufga-
ben des Vormunds ein. Diese leiten sie zum 
einen aus dem BGB, zum anderen aus einem 
Schulungshandbuch des Programms „Separa-
ted Children in Europe“ ab. Auch die Publika-
ti onen von Erich Peter (2004) und Silke Jordan 
(2000) konzentrieren sich auf die ausführli-
che Beschreibung des rechtlichen Rahmens 
und die Auswirkungen desselben auf die Ziel-
gruppe. Trotzdem basiert Jordans Studie in 

2. VERORTUNG DER VORMUNDSCHAFT IN DEUTSCHLAND
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Teilen auf einer empirischen Behebung, da 
sich einige Folgerungen aus der Analyse von 
Fragebögen ableiten, die an verschiedene Ju-
gendwohneinrichtungen geschickt wurden. 
Sie merkt allerdings an, dass die Fragebögen 
von Sozialarbeitern in den Einrichtungen und 
nicht von den Jugendlichen selbst ausgefüllt 
werden. Die unmitt elbare Einbeziehung der 
Jugendlichen selbst in den Forschungsprozess 
bleibt somit aus. Auch „Kinderfl üchtlinge“, 
herausgegeben von Petra Dieckhoff  (2010), 
behandelt in einem ausführlich die rechtli-
chen Grundlagen, die für unbegleitete Min-
derjährige von Bedeutung sind, Krankheiten 
und psychischen Störungen und pädagogische 
Konzepte für die Arbeit mit jungen Flüchtlin-
gen. Vormundschaft en fi nden keine besonde-
re Erwähnung. 
Das wachsende Interesse an der Gruppe der 
unbegleiteten Minderjährigen zeigt sich unter 
anderem daran, dass mitt lerweile auch das 
Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge eine 
Studie veröff entlich hat, der sich ausschließlich 
auf diese Gruppe konzentriert (Parusel, 2009). 
Es werden dabei verschiedenste Themen be-
handelt, wie Einreise, Erstaufnahme, Vertei-
lung, Integrati onsmaßnahmen und Rückkehr. 
Bezüglich des Themas Vormundschaft  werden 
nur einzelne Aspekte besprochen. So wird zum 
Beispiel auf die Bestellung des Vormunds oder 
seine Rolle in der Anfangszeit in Deutschland 
eingegangen. Die Studie hebt ehrenamtliche 
Vormundschaft en als wichti ge Alternati ve zu 
Amtsvormundschaft en hervor und stellt sie 
außerdem als integrati onsfördernd dar.

Vormundschaft en 
Die Fachliteratur zum Thema Vormundschaft  
in Deutschland ist auff allend gering. Helga 
Oberloskamp ist eine der wenigen Autoren, 
die sich intensiv mit dem Thema auseinander-
gesetzt haben. Vor kurzem erschien die drit-
te Aufl age ihres äußerst informati ven Buches 
über Vormundschaft , Pfl egschaft  und Bei-
standschaft  (Oberloskamp, 2010). Es richtet 
sich an Verwaltungsfachkräft e, Sozialarbeiter, 

Sozialpädagogen, Familienrichter, Rechtspfl e-
ger, Rechtsanwälte und Verfahrensbeistände. 
Das Handbuch hat den Anspruch, Prakti kern 
Fragen zu beantworten, die sich ihnen im Ar-
beitsalltag stellen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hat die erste Studie in 
Auft rag gegeben, die die Amtsvormundschaft  
empirisch untersucht (Hansbauer/Mutke/
Oelerich, 2004). Die Studie zeichnet ein de-
tailliertes Bild der strukturellen Gegebenhei-
ten der Vormundschaft , der Ausbildung der 
Vormünder und deren Arbeitserfahrung. Sie 
untersucht das eigene Rollenverständnis der 
Vormünder, ihre Arbeitsrouti nen und die Zu-
sammenarbeit von Vormund und sozialem 
Dienst. Ferner informiert sie über die Le-
bensumstände der Mündel, betrachtet die Be-
ziehung zwischen Mündel und Vormund und 
geht darauf ein, wie die Mündel Vormund-
schaft  wahrnehmen. Unbegleitete Minderjäh-
rige werden im Grunde nicht mit einbezogen. 
Außerdem wird nur die Amtsvormundschaft  
erforscht, alternati ve Vormundschaft sarten 
fi nden keine Beachtung. Dadurch wird es ver-
säumt, zu untersuchen, ob aktuell bestehen-
de Probleme durch eine Stärkung der anderen 
Vormundschaft sarten gelöst werden können.
Einige Akteure in Nordrhein-Westf alen waren 
maßgeblich daran beteiligt, dass die Debatt e 
über Vormundschaft en ins Rollen kam. Die 
Ergebnisse der Diskussionen wurden in ver-
schiedenen kurzen Veröff entlichungen und 
Arbeitshilfen festgehalten.
Im Jahr 1999 kriti sierte der Landschaft sver-
band Westf alen-Lippe gemeinsam mit dem 
Verein Kinder haben Rechte e.V., dass Vor-
mundschaft  in der deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfe vernachlässigt wird. Sie sahen gro-
ßen Handlungsbedarf und erarbeiteten des-
wegen eine Arbeits- und Orienti erungshilfe 
für VormünderInnen (vgl. Landschaft sverband 
Westf alen-Lippe, 1999). Diese setzt sich mit 
dem Wesen der Vormundschaft  auseinander, 
zeichnet die gesetzlichen Grundlagen nach, 
nennt notwendige fachliche Qualifi kati onen 
der Vormünder und diskuti ert, wie eine qua-
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litati v hochwerti ge Vormundschaft sarbeit auf 
Dauer sichergestellt werden kann. Sie deutet 
bereits an, dass die Aufgaben des Vormunds 
sehr unterschiedlich interpreti ert werden und 
dass viel vom jeweiligen Jugendamt abhängt. 
Die Arbeits- und Orienti erungshilfe sollte 
in einem Pilotprojekt in der Praxis getestet 
werden. Der diesbezügliche Abschlussbe-
richt kam zu dem Schluss, dass sich die in Ju-
gendämtern existi erenden Strukturen ändern 
müssen, um ‚gute’ Vormundschaft  möglich zu 
machen (vgl. Landschaft sverband Westf alen-
Lippe, 2003).
Seit 2006 werden Vormundschaft  und die 
strukturellen Gegebenheiten, in die sie einge-
bett et ist, auch auf Bundesebene diskuti ert. 
Der Koaliti onsvertrag zwischen den Bundes-
tagsfrakti onen von CDU, CSU und SPD legte 
2005 fest, dass eine Arbeitsgruppe geschaf-
fen werden sollte, die sich mit familienge-
richtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohls beschäft igt. Diese nahm 2006 
ihre Arbeit auf. Amtsvormundschaft en, die 
auf Grund der hohen Arbeitsbelastung nicht 
zufrieden stellend geführt werden können, 
sollten in diesem Rahmen diskuti ert werden. 
Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe wur-
de 2009 veröff entlicht (Arbeitsgruppe ‚Fami-
liengerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung 
des Kindeswohls - § 1666 BGB, 2009). Vor-
mundschaft en und deren aktuelle Heraus-
forderungen werden in einem ausführlichen 
Kapitel behandelt. Die Arbeitsgruppe kommt 
zu dem Schluss, dass eine Reform des Vor-
mundschaft srechts unbedingt notwendig 
ist und fordert den Gesetzgeber auf, diesbe-
züglich täti g zu werden. In einem Referen-
tenentwurf des Justi zministeriums werden 
Anfang Januar 2010 Änderungen vorgeschla-
gen. Hauptziel ist es dabei, den persönlichen 
Kontakt zwischen Mündel und Vormund und 
damit die Personensorge zu stärken. Der Ent-
wurf schlägt deshalb vor, gesetzlich festzule-
gen, dass der Vormund das Mündel einmal 
im Monat in der üblichen Umgebung des Ju-
gendlichen treff en soll. Darüber hinaus soll 
die Aufsichtspfl icht stärker im Gesetz hervor-

gehoben werden und das Familiengericht soll 
die Arbeit des Vormunds stärker überwachen. 
Eine bedeutende Neuerung ist außerdem, 
dass die Fallzahl auf 50 Mündel pro Mitarbei-
ter beschränkt werden soll. Damit würden die 
bisher üblichen Fallzahlen mindestens hal-
biert werden. Nach Beratungen im Bundes-
rat wurde sowohl die Fallzahlbegrenzung als 
auch die Festlegung der monatlichen Kontak-
te gestrichen. Es bleibt abzuwarten, mit wel-
chen Formulierungen das Gesetz letztendlich 
verabschiedet wird. Dies soll voraussichtlich 
im Jahr 2011 geschehen. 
Die Reform des deutschen Vormundschaft s-
rechts wird im Allgemeinen als überfällig 
betrachtet. Vor allem die deutlich geringere 
Mündelzahl wird von vielen Vormündern po-
siti v bewertet (vgl. DIJuF e.V. 2010b). Trotz-
dem blieben kriti sche Äußerungen nicht aus. 
Das Deutsche Insti tut für Jugendhilfe und Fa-
milienrecht e.V. (DIJuF e.V.) beanstandet, dass 
der Entwurf die gegenwärti gen Arbeitsbe-
dingungen der Amtsvormünder nicht ausrei-
chend beachtet (DIJuF e.V., 2010). Angesichts 
der vielfälti gen Aufgaben, die Vormünder zu 
bewälti gen haben, fi nden sie eine Mündel-
zahl von 50 immer noch zu hoch. Der Verein 
schlägt vor, vorerst zu untersuchen, ob eine 
Verringerung der Mündelzahl nicht schlicht-
weg dazu führen würde, dass Aufgaben an 
andere Abteilungen des Jugendamts übertra-
gen werden würden. Außerdem ändert sich 
die Zahl der zu betreuenden Kinder und Ju-
gendlichen je nach Jugendamt, weshalb eine 
strikte Begrenzung nur wenig Sinn zu machen 
scheint. Auch die angestrebte starre Regelung 
bezüglich Häufi gkeit und Ort der Treff en wird 
von DIJuF e.V. kriti siert. Zum einen kann ein 
monatlicher Kontakt bei 50 Mündeln pro Vor-
mund nicht gewährleistet werden. Zum an-
deren wird bezweifelt, dass starr festgelegte 
Treff en den Bedürfnissen der Mündel gerecht 
werden. Wichti ger scheint, dass der Vormund 
bei Krisen gut erreichbar ist. Die Arbeitsge-
meinschaft  für die Kinder- und Jugendhilfe hat 
ähnliche Bedenken (AGJ, 2010). Sie fordert 
außerdem eine Stärkung der ehrenamtlichen, 
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Vereins- und Berufsvormundschaft . Die AGJ 
betont, dass für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Reform die Kommunen über die notwen-
digen fi nanziellen Mitt el verfügen müssen. 
Auch der Verein Kinderrechtekommission des 
deutschen Familiengerichtstags e.V. (2010) 
bewertet die Reform grundsätzlich positi v, 
aber hält es für notwendig, dem Entwurf in 
den oben angeführten Bereichen zu überar-
beiten.
Unbegleitete Minderjährige fanden in den 
Diskussionen, die im Rahmen der Reform des 
Vormundschaft srechts bisher statt gefunden 
haben, kaum Erwähnung. Die vorliegende 
Studie ist deshalb auch Ausgangspunkt für 
Forderungen, die die Qualität der Vormund-
schaft sarbeit für unbegleitete Minderjährige 
betreff en. Außerdem stellt sie die erste empi-
rische Arbeit zu diesem Themenkomplex dar 
und beinhaltet Standards, die sich unmitt el-
bar an Vormünder von unbegleiteten Minder-
jährigen richten.

2.2 GESETZLICHER RAHMEN MIT 
INTERPRETATIONSSPIELRAUM
Im Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sind die 
Rahmenbedingungen der Vormundschaft  ge-
regelt. Der Gesetzestext stammt aus dem Jahr 
1900 und richtete sich ursprünglich an eine 
soziale Realität, die sich sehr von der heuti gen 
unterscheidet. Wesentlich für die Vormund-
schaft  war außerdem das Kinder- und Jugend-
hilferecht. Seit dem Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz aus dem Jahre 1921 gab es natürlich 
verschiedene Novellierungen in diesem Be-
reich, allerdings führten sie bis auf die Novel-
le zur rechtlichen Stellung der nichtehelichen 
Kinder aus dem Jahre 1970 meist zu keinen 
einschneidenden gesetzlichen Veränderun-
gen im Vormundschaft swesen (vgl. Hansbau-
er/Mutke/Oelerich 2004: 37/38). Die 2010 
angestoßenen Reformbemühungen tragen 
dem Umstand Rechnung, dass die veraltete 
Gesetzgebung teilweise nur schwer mit aktu-
ellen Gegebenheiten vereinbar ist. Bevor der 
gegenwärti ge rechtliche Rahmen genauer be-

schrieben wird, wird kurz auf die Entstehung 
des Vormundschaft ssystems eingegangen, 
um die heuti ge Komplexität des Systems bes-
ser verstehen zu können.

Der Weg zum heuti gen System
Seit Jahrhunderten musste sich das Vormund-
schaft ssystem immer wieder sich ändernden 
sozialen Strukturen anpassen. Bis ins 19. Jahr-
hundert übernahmen meist Familienangehö-
rige oder Personen aus dem Bekanntenkreis 
der Eltern die Vormundschaft  für Waisen.2 
Der Vormund war dabei sowohl für die ge-
setzliche Vertretung als auch für die Perso-
nensorge zuständig. Erst später kam die Frage 
auf, wie Aufgaben zwischen staatlichen Be-
hörden und anderen Akteuren verteilt wer-
den sollten (cp. Hansbauer/Mutke/Oelerich 
2004: 21): im Zuge der Industrialisierung, 
damit verbundener Armut und zunehmender 
Migrati on lockerte sich der familiäre Zusam-
menhalt (vgl. ebenda: 29). Es wurde schwie-
riger, Vormünder aus dem Verwandten- und 
Bekanntenkreis des Kindes zu gewinnen. Der 
Staat wurde somit bedeutender in Situati o-
nen, in denen sich Eltern nicht um ihre Kin-
der kümmern konnten. Es mussten vermehrt 
Personen zum Vormund bestellt werden, die 
dem Kind unbekannt waren. In vielen Fällen 
war die Wahl der Einzelvormünder, die die 
Vormundschaft  nur mit trift igen Gründen ab-
lehnen konnten, ziemlich willkürlich. Spann 
schrieb dazu im Jahr 1912:

‚Man muss sich nur vor Augen halten, wie bei 
der großen Not an Vormündern in Deutsch-
land von den Gemeindewaisenräten tatsäch-
lich vorgegangen wird, um die nöti ge Anzahl 
von Vorschlägen an die Vormundschaft srich-
ter aufzubringen. Man greift  etwa straßen-

2  Es herrscht Unklarheit darüber, ob die 
korrekte weibliche Berufsbezeichnung ‚Vormündin’ 
oder ‚Vormünderin’ heißt. Das ist wohl darauf zurück-
zuführen, dass Vormundschaft en ursprünglich nur von 
Männern übernommen wurden und sich die Frage 
nach der weiblichen Form somit nicht stellte. 
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weise aus dem Adressbuch beliebige Namen 
heraus und schlägt sie dem Vormundschaft s-
richter vor, der es dann meist mit sehr unan-
genehm überraschten, nur widerwillig ihrer 
Bürgerpfl icht nachkommenden Persönlich-
keiten zu tun hat.’ (Spann 1912 in Hansbauer/
Mutke/Oelerich 2004: 30).

Der in § 1791 b BGB gesetzlich festgeschrie-
bene Vorrang der ehrenamtlichen Einzelvor-
mundschaft  wird auch heute noch regelmä-
ßig von Befürwortern dieses Typs betont. Die 
heuti gen ehrenamtlichen Vormünder sind 
allerdings meist Bürger, die sich um die Vor-
mundschaft  bemühen und unterscheiden sich 
von denen, die vom Vormundschaft sgericht 
dazu verpfl ichtet wurden.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt etablierten 
sich die heute vorherrschenden Vormund-
schaft sarten. Mit dem Inkraft treten des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes im Jahre 
1922 wurden im ganzen Land Jugendämter 
eingerichtet. Im Zuge dessen wurden ver-
mehrt Mitarbeiter des Jugendamts Vormund. 
Diese Integrati on des Vormunds in die Struk-
turen des Jugendamts brachte einen Konfl ikt 
mit sich, der auch heute noch besteht: der 
Amtsvormund ist bei derselben Behörde an-
gestellt, von der er Leistungen für sein Mündel 
bezieht. Es wird deshalb immer wieder disku-
ti ert, ob der Amtsvormund der Verpfl ichtung 
zur Parteilichkeit seinem Mündel gegenüber 
gerecht werden kann und ob die Einbett ung 
in Hierarchien im Jugendamt und diplomati -
sches Verhalten innerhalb der eigenen Behör-
de zu einem Nachteil für die Mündel werden 
können. 
Die Zusammenarbeit von Sozialdienst und 
Vormund unter einem Dach macht es für Au-
ßenstehende oft  schwer, beide auseinander 
zu halten. Die Frage danach, wo die Tren-
nungslinie bezüglich der gesetzlichen Vertre-
tung, der Organisati on und der Ausführung 
von Erziehung und Personensorge verlaufen 
sollten, ist nicht eindeuti g geregelt. Im Lau-
fe des 20. Jahrhunderts wurde es in vielen 
Jugendämtern zur gängigen Praxis, dass der 

Vormund lediglich die gesetzliche Vertretung 
übernahm. Die tatsächliche Personensorge 
wurde von anderen Akteuren übernommen. 
Der Spielraum, den das Gesetz Akteuren in 
der Praxis gibt, macht Vormundschaft  zu einer 
schwer fassbaren Insti tuti on.

Aktuelle Gesetzesgrundlage
Im BGB sind die gesetzlichen Grundlagen der 
Vormundschaft  geregelt. Es ordnet an, dass 
Kinder und Jugendliche, die nicht unter elterli-
cher Sorge stehen oder deren Eltern nicht zur 
Vertretung berechti gt sind, einen Vormund 
bekommen (vgl. § 1773 Abs. 1 BGB; nach Abs. 
2 auch dann, wenn der Familienstand nicht zu 
ermitt eln ist). Bei unbegleiteten Minderjähri-
gen sind die Eltern per defi niti onem zwar nicht 
anwesend, sie sind aber immer noch sorgebe-
rechti gt, auch wenn sie im Ausland sind. Um 
einen Vormund zu bestellen muss darum das 
Gericht das Ruhen der elterlichen Sorge bei 
rechtlichem (§ 1673 BGB) oder tatsächlichem 
Hindernis (§ 1674 BGB) feststellen.
Das BGB unterscheidet zwischen den folgen-
den drei Vormundschaft sarten (vgl. Oberlos-
kamp 2010: 11):

1. Einzelvormund: die Vormundschaft  wird 
weder im Rahmen einer Anstellung bei 
einem Verein noch bei einer Behörde 
übernommen

2. Vereinsvormund: die Vormundschaft  wird 
entweder an ein Mitglied oder einen An-
gestellten eines Vereins übertragen

3. Amtsvormund: die Vormundschaft  wird 
von einem Angestellten des Jugendamts 
wahrgenommen

Leider trügt diese scheinbar klare Dreitei-
lung, da sich innerhalb jeder dieser drei Vor-
mundschaft sarten verschiedene Untertypen 
herausgebildet haben. Oberloskamp zählt 
insgesamt zwölf Vormundschaft sformen auf. 
Sie identi fi ziert sechs Formen der Einzelvor-
mundschaft , zwei Formen der Vereinsvor-
mundschaft  und vier Formen der Amtsvor-
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mundschaft  (vgl. ebenda: 11/12). Obwohl 
ihre Liste sehr ausführlich scheint, so zeigen 
die Gespräche, die mit Vormündern im Rah-
men dieses Projekts geführt wurden, dass es 
in der Praxis sogar noch mehr Formen gibt als 
die, die von Oberloskamp aufgeführt werden. 
Selbst wenn es im Gesetz also eine Unter-
gliederung in Einzel-, Vereins- und Amtsvor-
mundschaft  gibt, so gibt es innerhalb jeder 
Art Unterschiede in der Organisati on und 
Ausführung. Das führt zu einer großen Un-
übersichtlichkeit und erschwert es, allgemein 
geltende Aussagen über ‚den’ Vormund im 
Allgemeinen und ‚den’ Einzel-, Vereins- oder 
Amtsvormund im Besonderen zu treff en. 
Das BGB legt hinsichtlich der Bestellung eine 
Rangfolge der Vormundschaft sarten fest. Wie 
oben bereits angedeutet wird diese vom eh-
renamtlichen Vormund angeführt. Entweder 
schlägt das Jugendamt dem Gericht Ehren-
amtliche vor oder Interessierte können sich 
selbst an das Gericht wenden. Ein Verein 
darf nur dann zum Vormund bestellt werden, 
wenn keine Person verfügbar ist, die als eh-
renamtlicher Einzelvormund geeignete ist 
(vgl. § 1791a BGB). Auch dem Jugendamt, 
d.h. dem Amtsvormund, ist ein ehrenamtli-
cher (vgl. § 1791b BGB) und ein Vereinsvor-
mund (vgl. § 1781a BGB) vorzuziehen. Der 
bisher noch nicht erwähnte Berufsvormund 
hat in der Rangfolge die schwächste Positi -
on. Er kann von Gerichten gewählt werden, 
wenn ‚sie den Berufsvormund bezogen auf 
eine konkrete Vormundschaft  für geeigneter 
als einen Verein oder das Jugendamt halten 
und kein geeigneter ehrenamtlicher Vormund 
zur Verfügung steht’ (Oberloskamp 2010: 22). 
Trotz der vorrangigen Stellung des Einzel- und 
des Vereinsvormundes wird meist ein Amts-
vormund bestellt.3 Dies wird häufi g kriti siert, 

3  Die Amtsvormundschaft  ist die Vormund-
schaft sart, die in der öff entlichen Diskussion am 
präsentesten ist. Es gibt aber leider keine aktuellen 
Zahlen über den Gesamtumfang der unter Vormund-
schaft  stehenden Jugendlichen. Eine Erhebung des 
Bundesamts für Stati sti k aus dem Jahre 1981 zeigt, dass 
damals 69% der Mündel einen Amtsvormund hatt en, 

da die stärkere Involvierung alternati ver Vor-
mundschaft sarten überlasteten Amtsvormün-
dern entgegen kommen könnte.
Die Aufgaben eines Vormunds sind im BGB 
folgendermaßen geregelt: 

‚Der Vormund hat das Recht und die Pfl icht 
für die Person und das Vermögen des Mün-
dels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu 
vertreten.’ (§ 1793 Abs. 1 BGB)

‚Die Personensorge umfasst insbesondere die 
Pfl icht und das Recht, das Kind zu pfl egen, zu 
erziehen, zu beaufsichti gen und seinen Auf-
enthalt zu besti mmen.’ (§ 1631 Abs. 1 BGB)

Demzufolge trägt der Vormund eine umfas-
sende Verantwortung sowohl hinsichtlich der 
Personensorge als auch der Vermögenssorge 
des Mündels. Wie diese in der Praxis tatsäch-
lich wahrgenommen wird, d.h. inwiefern der 
Vormund in den genannten Bereichen tat-
sächlich involviert ist, wird unterschiedlich 
gehandhabt.
Weitere Regelungen zur Vormundschaft  fi n-
den sich im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SBG VIII), im Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und 
im Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) geregelt.
Dank der Bemühungen einiger Nichtregie-
rungsorganisati onen werden unbegleitete 
Minderjährige seit 2005 explizit im Sozial-
gesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Ju-
gendhilfe (SBG VIII) erwähnt. Dort wird fest-
gelegt, dass die Bestellung eines Vormunds 
unverzüglich zu veranlassen ist, wenn ein 
ausländisches Kind oder ein ausländischer 
Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland 
kommt und sich die Personensorge- oder Er-
ziehungsberechti gten nicht in Deutschland 
aufh alten (vgl. § 42 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 4 
SGB VIII). Ein zentraler Punkt der Vormund-
schaft , der durch das SGB VIII geregelt wird, 

27% einen Einzelvormund und 4% einen Vereinsvor-
mund (vgl. Hansbauer/Mutke/Oelerich 2004: 46). Wie 
sich der quanti tati ve Umfang entwickelt hat, ist nicht 
stati sti sch erfasst.
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ist der so genannte Hilfeplan. Dieser soll in 
einer halbjährlich stattf  indenden Konferenz 
erarbeitet werden (vgl. § 36 Abs. 2 SGB VIII). 
Jugendlicher, Vormund, Sozialdienst und Sozi-
alarbeiter der Einrichtung besprechen dabei 
die Entwicklung des Jugendlichen, prüfen die 
gewährte Hilfeart und diskuti eren deren mög-
liche Opti mierung. Das SGB VIII legt fest, dass 
der Personensorgeberechti gte – im Fall von 
unbegleiteten Minderjährigen der Vormund 
– an Entscheidungen über Hilfeleistungen zu 
beteiligen ist (vgl. § 36 SBG VIII). Der Vormund 
muss über Art und Umfang der Hilfe infor-
miert und beraten werden. Er soll auf mög-
liche Folgen für die Entwicklung des Kindes 
oder des Jugendlichen hingewiesen werden. 
Das SGB VIII sieht also eine intensive Involvie-
rung des Vormunds in Entscheidungen bezüg-
lich der Hilfegewährung vor.
Auch das Gesetz über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), das seit 
2009 in Kraft  ist, ist von Relevanz für den Be-
reich Vormundschaft en. Es klärt zum Beispiel 
die Frage, welches Familiengericht bei Kind-
schaft ssachen örtlich zuständig ist (vgl. § 152 
FamFG). Zu Kindschaft ssachen gehören gem. 
§ 151 Nr. 4 FamFG auch die dem Familienge-
richt zugewiesenen Verfahren der Vormund-
schaft . Eine Neuerung von größerem Gewicht 
aber ist die Anhörung des Jugendlichen in 
Angelegenheiten, die ihn betreff en (vgl. § 
159 FamFG), u.a. bezüglich der Wahl des Vor-
munds. Damit ist das Gericht verpfl ichtet, das 
Kind persönlich anzuhören, wenn dieses das 
14. Lebensjahr vollendet hat. Nur aus schwer-
wiegenden Gründen kann ein Gericht von der 
Anhörung absehen. Das FamFG berücksichti gt 
also stärker die Perspekti ve des unbegleiteten 
Minderjährigen. In der Praxis allerdings wird 
die Anhörung des Jugendlichen von den Ge-
richten unterschiedlich gehandhabt und bis-
her nicht überall umgesetzt.
Auch das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) so-
wie das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wirken 
sich auf Vormundschaft en für unbegleitete 
Minderjährige aus, da in beiden Bereichen 

eine ausländerrechtliche Handlungsfähigkeit 
von 16- und 17-jährige begründet wird (§ 
12 AsylVfG, § 80 AufenthG). Diese Regelun-
gen werden stark kriti siert, da hierdurch eine 
vormundschaft liche Vertretung in Asyl- oder 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren nicht vor-
gesehen ist. Es wird vielmehr davon ausge-
gangen, dass 16- und 17-jährige aufgrund 
ihrer Handlungsfähigkeit selbst täti g werden 
können. Dies hat zur Folge, dass Vormündern 
von 16- und 17-jährigen Mündeln ihre Zu-
ständigkeit bezüglich des Asylverfahrens sehr 
unterschiedlich defi nieren und ausgestalten. 
Für die Vormünder unterscheidet sich damit 
ihre Arbeit mit Unter-16-jährigen von der 
mit Über-16-jährigen. Bei letzteren sind die 
Vormünder häufi g weniger stark ins Asylver-
fahren involviert, d.h. zum Beispiel dass der 
Vorbereitung auf die Anhörung beim Bundes-
amt weniger Beachtung geschenkt wird oder 
dass die Jugendlichen nicht zu Terminen beim 
Bundesamt oder bei der Ausländerbehörden 
begleitet werden. 
Die Rahmenbedingungen für Vormundschaf-
ten für unbegleitete Minderjährige werden 
also durch verschiedene Gesetze vorgegeben. 
Das BGB besti mmt die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Bestellung des Vormunds, 
die Beendigung der Vormundschaft , die ver-
schiedenen Arten von Vormundschaft en und 
deren Rangfolge und gibt die Verpfl ichtung 
zur Personen- und Vermögenssorge für das 
Mündel vor. Im SGB VIII werden die Aufgaben 
des Vormunds konkreti siert. Der Hilfeplan 
wird als zentrales Instrument der Jugendhilfe 
vorgestellt und die Beteiligung des Vormunds 
an der Erstellung desselben wird hervorge-
hoben. Das FamFG hat ebenfalls Bedeutung 
für die Vormundschaft sbestellung, indem es 
vorgibt, dass Jugendliche über 14 Jahren be-
züglich Angelegenheiten, die sie selbst betref-
fen und damit auch der Wahl des Vormunds 
grundsätzlich angehört werden. Außerdem 
haben das Asylverfahrensgesetz und das Auf-
enthaltsgesetz meist konkrete Auswirkungen 
auf die prakti sche Vormundschaft sarbeit, da 
sie die Handlungsfähigkeit der 16- und 17-jäh-
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rigen in asyl- und ausländerrechtlichen Fra-
gen begründen. 

Die Organisati on der deutschen Jugendhilfe
Auf Grund ihrer dezentralen Organisati on 
weist die deutsche Jugendhilfe große regio-
nale und lokale Unterschiede auf. Diese Frag-
menti erung wirkt sich auch auf Vormund-
schaft en für unbegleitete Minderjährige aus. 
Für ein besseres Verständnis des Vormund-
schaft ssystems ist es notwendig, kurz auf das 
deutsche Verwaltungssystem im Allgemeinen 
und die Organisati on der Jugendhilfe im Be-
sonderen einzugehen.
Das deutsche Verwaltungssystem ist im Grun-
de auf drei Ebenen unterteilt: die Bundes-, 
die Landes- und die kommunale Ebene. Jede 
Ebene ist für besti mmte Bereiche zuständig, 
die sie größtenteils losgelöst von den anderen 
beiden Ebenen regeln kann. Die Unabhän-
gigkeit gilt dabei nicht nur verti kal, sondern 
auch horizontal: Bundesländer sind in ihren 
Aufgabenbereichen unabhängig von anderen 
Bundesländern, Kommunen sind unabhängig 
von anderen Kommunen. Das führt zu einer 
beachtlichen Zersplitt erung des deutschen 
Verwaltungssystems, wovon die Jugendhilfe 
eine Organisati onseinheit ist.
Das SGB VIII gilt bundesweit, zahlreiche Kom-
petenzen bezüglich der Jugendhilfe werden 
aber auf die Landes- und Kommunalebene 
übertragen. Jedes Bundesland richtet ein 
Landesjugendamt ein, welches Akti vitäten 
der Jugendämter anregt und sie in der Erfül-
lung ihrer Aufgaben unterstützt (vgl. § 82 SGB 
VIII). Sowohl die Jugendämter als auch die 
Landesjugendämter sind souverän in Sachen 
Personal, interne Organisati on und Finanzen 
und haben somit Handlungsspielraum in ihrer 
Arbeit.
Die Verantwortung der Jugendhilfe liegt letzt-
lich in den Händen der Jugendämter. Sie ar-
beiten aber in der prakti schen Umsetzung 
ihrer Dienste mit verschiedensten freien Trä-
gern der Jugendhilfe zusammen (vgl. § 26 SBG 
VIII). Die Vielfalt an Ausrichtungen und Kon-

zepten der freien Träger führt zu einer weite-
ren Verästelung der Jugendhilfe.
Die heterogene Organisati on der Jugendhil-
fe führt zu einer heterogenen Organisati on 
der Vormundschaft . Dieses uneinheitliche 
Vormundschaft ssystem gewinnt außerdem 
durch die Existenz verschiedener Vormund-
schaft sarten noch zusätzlich an Komplexität. 
Diese werden im folgenden Abschnitt  näher 
beleuchtet.

2.3 VORMUNDSCHAFTSARTEN
Es wurde bereits erwähnt, dass es in Deutsch-
land drei verschiedene Formen der Vormund-
schaft  gibt, die allerdings jeweils in verschie-
denen Ausprägungen existi eren. Da es nicht 
möglich ist, im Rahmen dieser Studie sämtli-
che Typen zu untersuchen und aufzuschlüs-
seln, werden hier vier Typen betrachtet, die 
im Kontext der unbegleiteten Minderjährigen 
besonders relevant sind. Es ist dabei zu be-
achten, dass die interviewten Amtsvormün-
der sehr unterschiedliche Arten der Amts-
vormundschaft en vertreten. Nichtsdestotrotz 
werden sie in einer Kategorie zusammenge-
fasst. 
Der vorliegende Bericht wird sich auf folgen-
de fett gedruckten Vormundschaft sarten kon-
zentrieren:

1. Einzelvormund:
a. Ehrenamtlicher Vormund
b. Berufsvormund

2. Vereinsvormund
3. Amtsvormund

Außerdem beinhaltet das Kapitel einen kur-
zen Abschnitt  zur Ergänzungspfl egschaft . 
Im Folgenden sollen die Vormundschaft sar-
ten vorgestellt und deren Charakteristi ka dis-
kuti ert und verglichen werden.
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Einzelvormundschaft 
Ehrenamtliche Vormundschaft 
Es besteht die Möglichkeit für Privatpersonen, 
ehrenamtlich Vormundschaft en zu überneh-
men. Gelegentlich bemühen sich Verwandte 
der Jugendlichen um eine solche Vormund-
schaft . Auf Grund mangelnder Sprachkennt-
nisse und unzureichender Vertrautheit mit 
dem Umgang mit deutschen Behörden ge-
schieht das allerdings relati v selten. Vielmehr 
bemühen sich Vereine darum, ehrenamtli-
che Vormünder zu gewinnen. Diese haben 
sich meist auf die Vermitt lung und Beratung 
ehrenamtlicher Vormünder spezialisiert. Im 
Normalfall wird ein Ehrenamtlicher Vormund 
von nur einem Jugendlichen. Mehrere Vor-
mundschaft en zur gleichen Zeit sind die Aus-
nahme. Das ermöglicht es dem ehrenamtli-
chen Vormund, auf sein Mündel individueller 
einzugehen als andere Vormünder.
Von den Städten, in denen Interviews geführt 
wurden4, sind nur in Berlin ehrenamtliche 
Vormundschaft en ein etablierter Pfeiler des 
Vormundschaft ssystems. Das Projekt ‚Akinda’ 
nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Es wirbt 
und informiert (potenti elle) ehrenamtliche 
Vormünder und steht ihnen beratend zur Sei-
te. Unabhängig von ‚Akinda’ übernehmen in 
Berlin vermehrt einige Anwälte ehrenamtli-
che Vormundschaft en. Sie legen allerdings ei-
nen klaren Schwerpunkt auf die Aufenthalts-
sicherung des Jugendlichen. An sonsti gen As-
pekten der Personensorge beteiligen sie sich 
eher am Rande. 
Die Jugendlichen erfahren in der Regel von 
Freunden, Betreuern in der Jugendwohnein-
richtung oder Beratungsstellen von der Mög-
lichkeit, einen Einzelvormund zu bekommen. 
Meist bedarf es auch deren Hilfe um den 
Wechsel vom Amtsvormund zum ehrenamtli-
chen Vormund in Angriff  zu nehmen, was un-
ter Umständen ein langwieriger Prozess sein 
kann. Als Grund dafür wurden von einigen 

4  Interviews mit Vormündern wurden in Mün-
chen, Berlin, Frankfurt, Gießen und Nürnberg geführt. 
Mehr Informati onen zum Forschungsdesign sind im 
folgenden Kapitel zu fi nden. 

Interviewpartnern die langsam mahlenden 
Mühlen der Familiengerichte genannt. Infol-
gedessen überlegen sich die involvierten Ak-
teure gut, ob sich ein Vormundschaft swechsel 
lohnt. Besonders bei Jugendlichen, die kurz 
vor ihrem 18. Geburtstag stehen, wird genau 
abgewägt, ob der Wechsel Sinn macht.
Das Münchner Jugendamt unternahm vor 
einigen Jahren den Versuch, ein Projekt zur 
Förderung ehrenamtlicher Vormundschaft en 
auf die Beine zu stellen. Allerdings wurden die 
Bemühungen nach relati v kurzer Zeit wieder 
eingestellt. Zum einen wurde es als Heraus-
forderung empfunden, die ‚richti gen’ Jugend-
lichen zu fi nden. Es kam zu Unmut, da man-
che Jugendliche als ‚zu fordernd’ wahrgenom-
men wurden und einige Ehrenamtliche nicht 
die Dankbarkeit bekamen, die sie erwarteten. 
Zum anderen bedeutete es einen großen Ar-
beitsaufwand, die Ehrenamtlichen zu suchen 
und, vor allem, zu beraten wenn sie die Vor-
mundschaft  übernommen hatt en. Es erschien 
ihnen deshalb sinnvoller und zeitsparender, 
die Vormundschaft en selbst zu übernehmen.
Einige Interviewpartner stehen der ehren-
amtlichen Vormundschaft  kriti sch gegenüber. 
Ein Kriti kpunkt ist, dass ehrenamtlichen Vor-
mündern das nöti ge Fachwissen fehle, beson-
ders hinsichtlich des Asylverfahrens. Einige 
Befürworter dieser Vormundschaft sart hin-
gegen stellen diesem Vorwurf entgegen, dass 
auch Amtsvormünder sich zu Beginn ihrer Tä-
ti gkeit dieses Wissen erst aneignen müssen. 
Manche Sozialarbeiter in Jugendwohnein-
richtungen erwähnten, dass sie die Zusam-
menarbeit mit ehrenamtlichen Vormündern 
anstrengend fänden. Sie nehmen die Ehren-
amtlichen als überengagiert wahr und emp-
fi nden deren Präsenz als unnöti gen Eingriff  
in ihren eigenen Täti gkeitsbereich und ihre 
Kompetenzen. Andere wiederum assoziieren 
ehrenamtliche Vormünder nicht mit ebendie-
sem Kompetenzgerangel, sondern schätzen 
deren Engagement. Die Tatsache, dass eine 
außen stehende Person die Arbeit in den Ju-
gendwohneinrichtungen beobachtet und ge-
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gebenenfalls kriti siert, wird von einigen Sozi-
alpädagogen durchaus positi v gewertet. 
Trotz der kriti schen Haltungen hat die ehren-
amtliche gegenüber den anderen Vormund-
schaft sarten einige Vorteile. Erstens hat ein 
Ehrenamtlicher im Normalfall nur wenige 
Mündel und kann sich somit auf diese Ju-
gendlichen konzentrieren. Das lässt erwarten, 
dass der Vormund leichter erreichbar für den 
Jugendlichen ist. Zweitens können die Ehren-
amtlichen – falls es von beiden Seiten gewollt 
ist – mit den Jugendlichen Ausfl üge o.ä. un-
ternehmen oder sie zu Familienfesten einla-
den, was den Jugendlichen das ‚Ankommen’ 
in Deutschland erleichtern kann. Dritt ens 
verfügen die Ehrenamtlichen oft  über ein so-
ziales Netzwerk, das im Interesse des Jugend-
lichen mobilisiert werden kann, zum Beispiel 
um Prakti kums- oder Ausbildungsplätze zu 
fi nden.

Berufsvormundschaft 
Die Berufsvormundschaft  ist eine andere Art 
der Einzelvormundschaft . Wie bei der ehren-
amtlichen Vormundschaft  übernimmt eine 
Einzelperson weder als Mitglied/Angestellter 
eines Vereins noch als Angestellter einer Be-
hörde Vormundschaft en. Im Gegensatz zu eh-
renamtlichen Vormündern allerdings werden 
Berufsvormünder für ihre Täti gkeit entlohnt. 
Die Zahl der Berufsvormünder ist schwer zu 
schätzen. Dem B-UMF e.V. waren Ende 2010 
ca. 30 Personen bekannt, die sich selbstän-
dig gemacht haben und als Berufsvormünder 
für unbegleitete Minderjährige täti g sind. Die 
Familiengerichte können laut Gesetz (vgl. § 
1887 BGB) darüber entscheiden, ob ein Be-
rufsvormund eingesetzt werden soll. Dieser 
kann bestallt werden, wenn er als besser 
geeignet erachtet wird, die Vormundschaft  
zu übernehmen, als ein Amts- oder Vereins-
vormund und wenn kein ehrenamtlicher Vor-
mund verfügbar ist. Da es im Ermessen des 
Gerichts liegt, ob das der Fall ist, kommt es 
durchaus vor, dass die Gerichte den Antrag 

eines Berufsvormunds auf Übernahme der 
Vormundschaft  ablehnen.
Im Raum Nürnberg/Fürth hat sich die Be-
rufsvormundschaft  zu einer Säule des loka-
len Vormundschaft ssystems entwickelt. Zum 
Zeitpunkt der Studie waren dort vierzehn 
Berufsvormünder täti g. In Fürth schlägt das 
Kreisjugendamt meist Berufsvormünder vor, 
so dass Vormundschaft en für unbegleitete 
Minderjährige fast ausschließlich über diesen 
Vormundschaft styp versorgt sind. In Nürn-
berg gestaltet sich die Situati on etwas anders. 
Vorerst wird immer ein Amtsvormund be-
stallt. Nur wenn kein geeigneter ehrenamtli-
cher Vormund verfügbar ist und der Fall sich 
als besonders komplex darstellt, kann ein Be-
rufsvormund bestallt werden. 
Wenn das Amtsgericht beschließt, dass ein 
Berufsvormund bestellt wird, sind sie zur Ver-
gütung berechti gt. Die erste Vergütung kann 
normalerweise frühestens nach drei Monaten 
beantragt werden. Der Vormund muss seine 
Arbeit genau dokumenti eren, um später eine 
Vergütung verlangen zu können. Ob eine 
besti mmte Akti vität allerdings bezahlt wird, 
hängt davon ab, was das Gericht als Aufgabe 
des Vormunds versteht. Es kann also vorkom-
men, dass ‚pädagogische Aufgaben’ nicht ver-
gütet werden, da der Vormund nach Ansicht 
des Gerichts lediglich für die rechtliche Ver-
tretung des Jugendlichen zuständig ist. 
Trotz der komplizierten Vergütungssituati on 
und der fi nanziellen Abhängigkeit vom Ge-
richt weist die Berufsvormundschaft  wich-
ti ge Vorteile gegenüber der Amtsvormund-
schaft  auf: Berufsvormünder können selbst 
entscheiden, wie viele Vormundschaft en sie 
führen wollen. Eine geringere Mündelzahl 
hat selbstverständlich zur Folge, dass der Vor-
mund mehr Zeit für jedes einzelne Mündel 
hat. Außerdem sind Berufsvormünder nicht 
in das Jugendamt eingebett et und können so-
mit unabhängig von den dorti gen Strukturen 
und Arbeitsabläufen agieren. Zum einen sind 
sie freier in ihrer Schwerpunktsetzung. Zum 
anderen sind sie nicht mit der Interessens-
kollision konfronti ert, die sich daraus ergibt, 
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dass der Amtsvormund als Leistungsempfän-
ger beim Leistungsträger beschäft igt ist. Der 
Vollständigkeit halber soll erwähnt sein, dass 
die Selbständigkeit und damit insti tuti onelle 
Unabhängigkeit des Berufsvormundes auch 
eine besondere Herausforderung sein kann. 
Der Berufsvormund ist an keine Insti tuti on 
angeschlossen und kann somit nicht automa-
ti sch auf ein bereits etabliertes Netzwerk aus 
Kontakten zu anderen Behörden und Akteu-
ren zurückgreifen – vor allem wenn er davor 
noch nicht in diesem Bereich täti g war. Falls 
bei Amtsantritt  noch keine Vernetzung auf 
Grund von früherer Täti gkeiten besteht, ist es 
deshalb wichti g, Kontakte zu Ämtern, Anwäl-
ten, Sprachkursanbietern, Ausbildungsstätt en 
u.ä. zu schaff en und zu pfl egen, um die Zu-
sammenarbeit zu opti mieren. Außerdem ist 
es für den Berufsvormund wichti g, mit ande-
ren Vormündern in Kontakt zu sein, um sich 
kollegialen Rat holen zu können.

Vereinsvormundschaft 
Auch eingetragene Vereine können Vormund-
schaft en führen. Der Verein wird dabei zum 
Vormund bestellt, die Vormundschaft  selbst 
wird von einem Mitglied oder einem ange-
stellten Mitarbeiter geführt. Eine zentrale 
Voraussetzung ist, dass das Landesjugend-
amt dem jeweiligen Verein die Erlaubnis er-
teilt hat, Vormundschaft en zu übernehmen. 
Ein Verein wird dann als geeignet angesehen, 
wenn er über genügend Mitarbeiter verfügt, 
die er berät, weiterbildet und versichert (vgl. 
Oberloskamp 2010: 22). Laut Oberloskamp 
(vgl. 2010: 12) gibt es zwei verschiedene Ar-
ten von Vereinsvormundschaft : erstens, nicht-
professionelle Mitglieder eines Vereins über-
nehmen Vormundschaft en. Sie kooperieren 
in ihrer Täti gkeit mit Angestellten des Vereins. 
Zweitens, Angestellte des Vereins führen die 
Vormundschaft , werden aber von Ehrenamt-
lichen unterstützt. In München gibt es außer-
dem eine dritt e Version der Vereinsvormund-
schaft : Angestellte des Vereins übernehmen 

die Vormundschaft  und werden dabei nicht 
von Ehrenamtlichen unterstützt. 
Wie Berufsvormünder können Vereine die 
Mündelzahl pro Vormund festlegen. Ver-
einsvormünder haben deshalb im Normal-
fall weniger Mündel als Amtsvormünder. Im 
Jahr 2010 gibt es in München zwei Vereine, 
die Vormundschaft en für unbegleitete Min-
derjährige führen. Im Vergleich zu Amtsvor-
mündern haben die Münchner Vereine mit 
40 Jugendlichen pro Vollzeit-Vormund eine 
weitaus niedrigere Mündelzahl pro Vormund 
festgesetzt. Das ermöglicht eine intensivere 
Beschäft igung mit jedem Jugendlichen. Wie 
bereits erwähnt, ist es gesetzlich festgelegt, 
dass Vereinsvormundschaft en Amtsvormund-
schaft en vorzuziehen sind. Aus diesem Grund 
werden die Vereine vorrangig kontakti ert, 
wenn neue Jugendliche in München ankom-
men. Die Vereinsvormünder haben somit 
die Möglichkeit, eine gewisse Auswahl unter 
ihren zukünft igen Mündeln zu treff en. Erst 
wenn die Vereine keine Kapazitäten mehr ha-
ben, wird ein Amtsvormund bestellt. Sowohl 
der Vorrang vor der Amtsvormundschaft  als 
auch die Möglichkeit, die Mündelzahl ver-
gleichsweise gering zu halten, ist sicher von 
Vorteil für den Vereinsvormund selbst. Struk-
turellen Problemen der Vormundschaft  wird 
dadurch aber nicht entgegengewirkt: wenn 
bei steigenden Einreisezahlen die Zahl der 
Vereinsvormünder und die Mündelzahl dieser 
Vormünder gleich bleibt, führt das zwangsläu-
fi g zu einem Ansti eg der Fallzahlen der Amts-
vormundschaft .
Die Finanzierung der Vormundschaft svereine 
ist noch nicht endgülti g geregelt. In München, 
zum Beispiel, werden Vereinsvormundschaf-
ten zum größten Teil (in etwa 80%) von den 
Jugendämtern fi nanziert, bis Oktober 2010 
übernahmen Gerichte gelegentlich Teile der 
Finanzierung. Mit einem Wegfall der Unter-
stützung durch die Gerichte müssen die Ver-
eine eigene Mitt el aufb ringen. Die komplizier-
te Finanzierungssituati on ist ein Grund dafür, 
wieso es so wenige Vereine in Deutschland 
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gibt, die Vormundschaft en für unbegleitete 
Minderjährige führen.

Amtsvormundschaft 
Die meisten unbegleiteten Minderjährigen 
bekommen einen Amtsvormund. Das Jugend-
amt wird dabei zum Vormund bestellt, die 
Führung der Vormundschaft  selbst wird an ei-
nen Angestellten des Jugendamts übertragen. 
Vor allem seit dem Tod des unter Amtsvor-
mundschaft  stehenden zweijährigen Kevin im 
Jahr 2006 ist diese Vormundschaft sart stark 
in die Kriti k geraten. Der zentrale Kriti kpunkt 
ist, dass die meisten Amtsvormünder für eine 
kaum zu bewälti gende Mündelzahl verant-
wortlich sind. Hundert bis zweihundert Mün-
del sind die Regel, gelegentlich wird diese Zahl 
sogar überschritt en (vgl. DIJuF e.V., 20102). 
Wie bereits erwähnt, werden immer wieder 
Bedenken hinsichtlich der Eingliederung des 
Vormunds in die Strukturen des Jugendamts 
geäußert. Es wird zum Beispiel befürchtet, 
dass die Nähe von Vormund und sozialem 
Dienst die geforderte Parteilichkeit des Vor-
munds beeinträchti gen. Allerdings haben sich 
in der Praxis unterschiedliche Arten entwik-
kelt, mit dieser Nähe umzugehen: während 
in manchen Jugendämtern die Täti gkeit von 
Vormund und sozialem Dienst sehr eng mit-
einander verwoben sind, wird in anderen eine 
klare Abgrenzung der Dienste angestrebt. Da-
durch, dass in München und Berlin die beiden 
Abteilungen in unterschiedlichen Stadtt eilen 
angesiedelt sind, wird die inhaltliche durch 
die örtliche Trennung unterstrichen. In Frank-
furt und Gießen hingegen befi nden sich beide 
im gleichen Gebäude. In Gießen ist eine Vor-
mündin außerdem in Personalunion in beiden 
Bereichen täti g.
Ein weiterer Unterschied zwischen Amtsvor-
mündern in verschiedenen Städten ist, dass 
manche ausschließlich Vormundschaft en für 
unbegleitete Minderjährige übernehmen, 
während andere sowohl von unbegleiteten 
Minderjährigen als auch von deutschen Ju-
gendlichen Vormund sind. In Berlin gibt es 

drei Amtsvormünder, die nur für unbeglei-
tete Minderjährige zuständig sind. Wenn es 
nicht zu einem Wechsel zur ehrenamtlichen 
Vormundschaft  kommt, besteht die Amtsvor-
mundschaft  in der Regel bis zur Volljährigkeit. 
Auch in Frankfurt und Gießen sind mitt ler-
weile fünf Amtsvormünder täti g, die sich vor 
allem auf diese besondere Personengruppe 
konzentrieren. In Hessen werden die Jugend-
lichen nach der Clearingphase in Frankfurt 
oder Gießen im ganzen Bundesland verteilt. 
Die Jugendlichen, die nach den ersten Mo-
naten im Umland untergebracht werden, be-
kommen einen neuen Amtsvormund vor Ort, 
der im Normalfall nicht auf unbegleitete Min-
derjährige spezialisiert ist, sondern primär mit 
Jugendlichen deutscher Nati onalität arbeitet. 
In München gibt es ein Team aus sechzehn 
Amtsvormündern, die sowohl mit deutschen 
Jugendlichen als auch mit unbegleiteten Min-
derjährigen arbeiten. Wechsel zu einer ande-
ren Vormundschaft sart fi nden normalerweise 
nicht statt .
Beide Versionen, d.h. Fokussierung auf unbe-
gleitete Minderjährige bzw. die Arbeit sowohl 
mit jungen Flüchtlingen als auch mit deut-
schen Jugendlichen, haben Vor- und Nachtei-
le. Einerseits sind junge Flüchtlinge eine sehr 
spezielle Zielgruppe mit besonderen Bedürf-
nissen und Problemen. Vor allem Traumati -
sierungen und aufenthaltsrechtliche Fragen 
verlangen spezifi sche Kenntnisse und eine 
ausgeprägte Sensibilität. Vormünder, die nur 
sporadisch mit unbegleiteten Minderjährigen 
arbeiten, verfügen möglicherweise nur über 
rudimentäres Wissen in diesen Bereichen. Es 
besteht somit die Gefahr, dass junge Flüchtlin-
ge bei nicht spezialisierten Vormündern unter 
den anderen Mündeln untergehen und nicht 
die Betreuung erfahren, die auf Grund ihrer 
besonderen Lebensumstände notwendig ist. 
Andererseits machen unbegleitete Minder-
jährige nur einen vergleichsweise kleinen Teil 
der Mündel der Amtsvormünder aus. Falls 
sich Jugendämter wie in Berlin, Frankfurt und 
Gießen, dafür entscheiden, einigen wenigen 
Vormündern ausschließlich Vormundschaf-
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ten für unbegleitete Minderjährige zu über-
tragen, ist zwar die Spezialisierung gewährt, 
aber die Wahlmöglichkeit wird logischerweise 
eingeschränkt: Jugendliche können nicht zwi-
schen Vormündern wählen, Vormünder nicht 
zwischen Jugendlichen. Ein größerer Pool an 
Amtsvormündern für unbegleitete Minder-
jährige, wie in München, ermöglicht es dar-
über hinaus, schwankende Einreisezahlen 
leichter auszugleichen. Die Arbeitsbelastung 
wird auf mehrere Vormünder aufgeteilt. Aus-
wahlmöglichkeiten erlauben außerdem, dass 
Jugendliche sich unter den Vormündern für 
den entscheiden könnten, der ihnen am ge-
eignetesten erscheint und dass Vormünder 
je nach ihren jeweiligen Kenntnissen, Fähig-
keiten und Vorlieben Vormundschaft en über-
nehmen. Die Einarbeitungszeit in einen neu-
en ‚Fall’ wird dadurch reduziert, was wieder-
um Zeit für andere Aufgaben gibt.

Ergänzungspfl egschaft 
Das Gesetz bietet die Möglichkeit, Pfl egschaf-
ten für Kinder und Jugendliche einzurichten – 
unabhängig davon, ob diese unter Vormund-
schaft  stehen oder nicht. Durch Pfl egschaft en 
werden Professionelle mit besti mmten Aufga-
ben betraut, die der Vormund oder die Eltern 
nicht wahrnehmen können (vgl. § 1909 BGB). 
Im Fall von unbegleiteten Minderjährigen 
kann es für den Vormund eine besondere Er-
leichterung sein, den aufenthaltsrechtlichen 
Teil auszulagern. Vormünder sind im Normal-
fall nicht auf diesem Rechtsgebiet ausgebil-
det. Die komplexe Materie erfordert eine in-
tensive Einarbeitung, um eine professionelle 
Unterstützung des Jugendlichen zu gewährlei-
sten und keine der vielen und äußerst wich-
ti gen Fristen im Asylverfahren zu verpassen. 

Anwälte, die im Ausländerrecht spezialisiert 
sind, können zum Ergänzungspfl eger bestellt 
werden und diesen Täti gkeitsbereich über-
nehmen.
Trotz dieser im BGB vorgesehenen Mög-
lichkeit wird von Ergänzungspfl egschaft en 
für unbegleitete Minderjährige in Deutsch-
land bisher nur selten Gebrauch gemacht. In 
Frankfurt jedoch existi ert seit circa fünfzehn 
Jahren ein System, das die Unterstützung des 
Vormunds durch einen Ergänzungspfl eger 
in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten 
etabliert hat. Unter-16-Jährige bekommen 
in aller Regel einen Ergänzungspfl eger. Auf 
Grund der ‚Handlungsfähigkeit’ des Asylver-
fahrensgesetzes wird den Über-16-jährigen 
allerdings häufi g ein Ergänzungspfl eger vor-
enthalten. In Frankfurt gibt es zwei Gerichte, 
die über die Bestellung eines Ergänzungspfl e-
gers entscheiden. Dabei wurde von verschie-
denen Akteuren in Frankfurt die Beobach-
tung gemacht, dass Richter des Amtsgerichts 
Frankfurt-Höchst dazu tendieren, nur für 
Unter-16-Jährige einen Ergänzungspfl eger zu 
bestellen, während Richter des Amtsgerichts 
Frankfurt-Mitt e diese Möglichkeit auch Über-
16-Jährigen eröff nen. Inzwischen bestellen 
aber auch viele Richter des Amtsgerichts 
Frankfurt-Höchst Ergänzungspfl eger für Über-
16-Jährige – auf Antrag auch nachträglich. 
Neben diesen Unregelmäßigkeiten hinsicht-
lich der Bestellung sorgt außerdem die Vergü-
tung der Ergänzungspfl eger für Diskussionen. 
Im Juli 2010 war der Stand allerdings so, dass 
Ergänzungspfl eger nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz über die Gerichtskasse ab-
rechnen können. Weder für das Jugendamt 
noch für den Jugendlichen selbst fallen somit 
Kosten wegen der Ergänzungspfl eger an. 
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3.1 FORSCHUNGSDESIGN UND 
METHODOLOGIE 
Die vorliegende Studie hat nicht den An-
spruch, stati sti sch repräsentati v zu sein und 
ein allgemeingülti ges Bild der Vormund-
schaft en für unbegleitete Minderjährige in 
Deutschland zu zeichnen. Sie basiert auf den 
Informati onen einer vergleichsweise geringen 
Anzahl von Befragten und zeigt somit Aus-
schnitt e eines äußerst heterogenen Systems. 
Im Sinne einer qualitati ven Herangehenswei-
se legt sie Wert auf die genaue Untersuchung 
der Darstellungen und Berichte der Befrag-
ten. Das vermitt elt dem Leser ein Verständ-
nis der Komplexität und Vielschichti gkeit der 
Materie.

Auswahl der Interviewpartner
Die Auswahl der Interviewpartner erforderte 
genaue Überlegungen und Abwägungen. Wie 
bereits erklärt wurde, wird das deutsche Vor-
mundschaft ssystem nicht nati onal einheitlich, 
sondern auf Länder- bzw. Kommunalebene 
organisiert. Noch dazu eröff net das Gesetz 
die Wahl zwischen verschiedenen Arten der 
Vormundschaft . Als Folge dessen haben sich 
lokal unterschiedlich gestaltete Systeme ent-
wickelt. Um aussagekräft ige Einblicke in die 
jeweiligen Mikrosysteme zu bekommen, war 
es erforderlich, sich auf einige wenige Stand-
orte zu konzentrieren. Dort sollten neben den 
Jugendlichen die jeweils relevanten Akteure 
interviewt werden. Die Wahl fi el auf Berlin, 
München und Frankfurt. Es stellte sich al-
lerdings bald heraus, dass im Flächenstaat 
Hessen Vormundschaft en in Frankfurt sehr 
eng mit anderen Gemeinden verwoben sind, 
weshalb es wenig Sinn machte, sich nur auf 
Frankfurt zu konzentrieren. Interviews wur-
den auch in Gießen und einem kleinen Ort na-
mens Kiedrich geführt. Indem der Fokus auf 
Berlin, München und Hessen gelegt wurde, 

konnten verschiedene Vormundschaft sarten 
miteinbezogen werden: Amtsvormundschaf-
ten werden in Berlin mit ehrenamtlichen Vor-
mundschaft en kombiniert, in München mit 
Vereinsvormundschaft en und in Hessen mit 
Ergänzungspfl egschaft en. Um außerdem die 
in letzter Zeit erstarkende Berufsvormund-
schaft  in die Studie mit einzubeziehen, wurde 
ein Interview mit einer Berufsvormündin in 
Nürnberg geführt.

Die Forschungsmethode
Informati onen wurden durch semi-struk-
turierte Interviews gewonnen. Die Projekt-
partner des europäischen Projekts ‚Closing a 
protecti on gap – standards for guardians of 
separated children’ erarbeiteten einen Fra-
gebogen, an dem sich die Interviews orienti e-
ren sollten. Dieser wurde an den deutschen 
Kontext angepasst, indem Fragen integriert 
wurden, die auf Besonderheiten im deut-
schen Kontext eingehen (z.B. hinsichtlich des 
Übergangs von einer Vormundschaft sart zur 
anderen). Die Fragen wurden nicht in einer 
strikten Reihenfolge, sondern an der jeweils 
passenden Stelle im Interview gestellt. 
Die Interviews fanden an unterschiedlichen 
Orten statt . Die Gespräche mit Vormündern 
wurden zum größten Teil in deren Büros ge-
führt. Die Interviews mit ehrenamtlichen 
Vormündern fi elen aus der Reihe, da sie in 
einem informelleren Umfeld erfolgten. In 
drei Gesprächen wurden zwei bzw. drei Per-
sonen zeitgleich befragt. Die Jugendlichen 
wurden in ihren Jugendwohneinrichtungen, 
in ihrer Schule oder im Café interviewt. Da 
die Deutschkenntnisse der Jugendlichen ein 
Auswahlkriterium gewesen war, sprachen die 
meisten gutes bis sehr gutes Deutsch. Zwölf 
Interviews wurden auf deutsch geführt, zwei 
auf englisch. Für das Gespräch mit einem viet-
namesischen Jugendlichen erklärte sich eine 

3. DIE VIELEN GESICHTER DER VORMUNDSCHAFT: 
ERKENNTNISSE AUS DER PRAXIS
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Angestellte der Jugendwohneinrichtung be-
reit, zu übersetzen.
Mit Ausnahme von zwei unbegleiteten Min-
derjährigen, die bevorzugten, dass die Inter-
views nicht aufgezeichnet wurden, wurden 
alle Gespräche auf Band aufgenommen und 
im Anschluss transkribiert. Die Interviews mit 
den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
dauerten zwischen zwanzig Minuten und ein-
einhalb Stunden. Die unterschiedliche Dauer 
hängt unter anderem mit den Deutschkennt-
nissen der Befragten, ihrem Alter und der 
Aufenthaltsdauer in Deutschland zusammen. 
Die Interviews mit Vormündern nahmen zwi-
schen einer Stunde und zweieinhalb Stunden 
in Anspruch.

Interviewpartner
In Berlin, München und Hessen sollten fünf 
Jugendliche und mindestens ein Vormund 
jeder dort vertretenen Vormundschaft sart in-
terviewt werden. Um ein noch besseres Ver-
ständnis der Situati on vor Ort zu bekommen, 
sollten außerdem informelle Gespräche mit 
pädagogischem Personal der Jugendwohn-
einrichtungen geführt werden. Dank der gu-
ten Vernetzung des B-UMF e.V. und der Unter-
stützung des Beirats konnten die relevanten 
Vormünder leicht gefunden und kontakti ert 
werden. Es stellte sich als etwas komplizier-
ter heraus, unbegleitete Minderjährige bzw. 
junge Erwachsene, die als Minderjährige nach 
Deutschland eingereist sind, für die Inter-
views zu fi nden. Die Art und Weise, wie po-
tenti elle Interviewpartner gefunden wurden, 
war an jedem der Standorte unterschiedlich. 
Bezüglich der Jugendlichen wurde eine kurze 
Liste an Kriterien erarbeitet, die bei der Aus-
wahl beachtet werden sollten. 
Es sollten:

- sowohl männliche als auch weibliche Ju-
gendliche/junge Erwachsene und

- sowohl Minderjährige als auch Volljähri-
ge und

- Mündel von Amts-, Vereins- ehrenamtli-
chen Vormündern

interviewt werden. Außerdem wurde es als 
Vorteil gewertet, wenn das Interview auf 
deutsch oder englisch geführt werden konn-
te und kein Dolmetscher nöti g war. Im Re-
kruti erungsprozess wurde es als wesentlich 
wichti ger erachtet, die Kanäle sorgsam auszu-
wählen, über die die Interviewpartner ange-
sprochen wurden, als Personen zu suchen, die 
genau vordefi nierten Kriterien entsprechen 
sollten. Deshalb wurde es vermieden, Jugend-
liche über ihre Vormünder anzusprechen. 
Dem lag die Annahme zu Grunde, dass das 
die Jugendlichen hemmen könnte, über die 
Erfahrungen mit ihrem Vormund zu sprechen. 
In Berlin sprach die Interviewerin zwei Jugend-
liche im Rahmen von Freizeitakti vitäten an, 
die ein Verein wöchentlich für junge Flücht-
linge organisiert. Mit den anderen drei jungen 
Interviewpartnern wurde der Kontakt über 
die (frühere) Jugendwohneinrichtung der Ju-
gendlichen hergestellt: nach Gesprächen mit 
Sozialarbeitern wurden diese gebeten, bei 
der Kontaktaufnahme mit potenti ellen Inter-
viewpartnern behilfl ich zu sein. Die Auswahl 
dieser Jugendlichen wurde somit letztendlich 
den Sozialarbeitern überlassen. Neben den 
fünf Jugendlichen/jungen Erwachsenen wur-
den in Berlin ein Amtsvormund und drei eh-
renamtliche Vormünder interviewt.
In München wurde ein Jugendlicher von sei-
nem Sozialarbeiter angesprochen, nachdem 
dieser um Unterstützung bei der Rekruti erung 
gebeten worden war. Die anderen vier Ju-
gendlichen wurden von einer Sozialarbeiterin 
einer Schule für unbegleitete Minderjährige 
angesprochen, die die Interviewerin besucht 
hatt e. Drei der Jugendlichen wurden von der 
Interviewerin auf Grund des Eindrucks, den 
sie im Unterricht hinterlassen hatt en, ausge-
wählt. Die vierte der Jugendlichen wurde von 
der Schulsozialarbeiterin ausgewählt. Außer-
dem wurden eine Amtsvormündin und ein 
Vereinsvormund interviewt. 
In Hessen war ein Beiratsmitglied eine we-
sentliche Unterstützung darin, Interviewpart-
ner zu fi nden. Sie kontakti erte Sozialarbeiter 
einer Jugendwohneinrichtung in Frankfurt 
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und einer in einem kleinen Dorf ca. 50 km von 
Frankfurt entf ernt. Die Auswahl der Jugendli-
chen wurde letztlich von den Sozialarbeitern 
vorgenommen. Neben den Jugendlichen wur-
den vier Amtsvormünder und ein Ergänzungs-
pfl eger interviewt. 
Diese Beschreibung zeigt, dass die Wahl der 
jungen Interviewpartner zu einem beachtli-
chen Grad selekti v war. Zum einen wählte die 
Interviewerin einige Jugendliche auf Grund 
des Eindrucks, den sie in informellen Gesprä-
chen gemacht hatt en. Diese Jugendlichen 
haben gemein, dass sie vergleichsweise ex-
troverti ert, gesprächsfreudig und refl ekti ert 
sind. Es ist etwas schwieriger nachzuvollzie-
hen, warum die Wahl der Sozialarbeiter auf 
besti mmte Jugendliche fi el. Es ist durchaus 
möglich, dass die Sympathie für den Jugendli-
chen eine Rolle spielt. Trotzdem bleibt es nur 
eine Annahme. Es war auff ällig, dass die mei-
sten Sozialarbeiter als zentrales Auswahlkrite-
rium erwähnten, dass der Jugendliche ‚etwas 
zu seinem Vormund sagen kann’. Das lässt 
vermuten, dass der Vormund im Leben vieler 
unbegleiteter Minderjähriger wenig präsent 
ist und die jungen Interviewpartner mögli-

cherweise einen etwas intensiveren Kontakt 
zu ihrem Vormund hatt en als der Durch-
schnitt  der unbegleiteten Minderjährigen in 
Deutschland. Das sollte bei der Lektüre dieses 
Berichts genauso im Hinterkopf behalten wer-
den wie andere Einschränkungen, die sich aus 
der spezifi schen Zusammensetzung der Grup-
pe der Interviewpartner ergeben.
Im Ganzen wurden 15 Personen, die alleine 
minderjährig nach Deutschland einreisten, 
11 Vormünder und ein Ergänzungspfl eger in-
terviewt. Die Interviews wurden durch acht 
Gespräche mit pädagogischem Personal aus 
Jugendwohneinrichtungen/Clearingstellen 
ergänzt.

Unbegleitete Minderjährige
Acht der jungen Interviewpartner waren min-
derjährig, sieben volljährig; sie waren zwi-
schen 15 und 23. Es wurden fünf weibliche 
und zehn männliche Jugendliche/junge Er-
wachsene interviewt. Sie kamen ursprünglich 
aus Afghanistan (6), Vietnam (3), Angola, Chi-
na, Kamerun, Nigeria und Sierra Leone. Zum 
Zeitpunkt der Interviews bezogen 12 Jugend-

Jugendliche Geschlecht Alter Herkunft sland Vormund Wohnort

G1 M 18 Betreutes Wohnen Amtsvormund Berlin

G2 M 17 WG Ehrenamtl. Vormund Berlin

G3 W 19 WG Ehrenamtl. Vormund Berlin

G4 M 23 Unabhängig Ehrenamtl. Vormund Berlin

G5 M 15 Heim Amtsvormund Berlin

G6 M 22 Unabhängig Amtsvormund Hessen

G7 M 20 Unabhängig Amtsvormund Hessen

G8 W 17 Betreutes Wohnen Amtsvormund Hessen

G9 W 16 Betreutes Wohnen Amtsvormund Hessen

G10 M 18 Unabhängig Amtsvormund Hessen

G11 M 17 Heim Amtsvormund München

G12 M 17 Heim Vereinsvormund München

G13 M 17 Heim Vereinsvormund München

G14 W 18 WG Amtsvormund München
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hilfe und lebten in speziellen Jugendhilfeein-
richtungen. Drei hatt en eigene Wohnungen, 
aber waren noch mit ihren früheren Sozial-
arbeitern in Kontakt. Bis auf zwei kamen alle 
der jungen Befragten im Alter von 15 oder 16 
nach Deutschland.

Vormünder
Aus Mangel an Stati sti ken über die Berufs-
gruppe der Vormünder, ist es schwierig, Aus-
sagen über ‚den’ deutschen Vormund zu tref-
fen. Obwohl im Rahmen dieses Projekts nur 
eine kleine Zahl an Vormündern interviewt 
wurde, so kann diese Gruppe doch dazu die-
nen, grobe Tendenzen aufzuzeigen.
Oelerich und Wunsch (2004: 107) stellen ba-
sierend auf ihrer empirischen Erhebung fest, 
dass Amtsvormünder in der Mehrzahl über 
eine Verwaltungsausbildung verfügen. Dane-
ben wird der Beruf vor allem von Sozialpäd-
agogen ausgeübt. Sie bestäti gen damit die 
Einschätzung einer Untersuchung von Mün-
der aus dem Jahr 2000 (vgl. ebenda). Eine kla-
re Tendenz in die eine oder andere Richtung 
lässt sich bei den elf Vormündern, die für die 
vorliegende Studie interviewt wurden (sechs 
Amtsvormünder, drei ehrenamtliche Vor-

münder und je eins mit einem Vereins- und 
Berufsvormund), nicht erkennen. Von den 
Fachkräft en, die berufl ich Vormundschaft en 
führen, sind drei Verwaltungsfachkräft e, drei 
haben eine sozialpädagogische Ausbildung 
und zwei absolvierten ein Studium der Päd-
agogik bzw. Erziehungswissenschaft en. Zwei 
der ehrenamtlichen Vormünder hatt en vor 
dem Ruhestand im öff entlichen Dienst ge-
arbeitet, der dritt e war Jurist.5 Wie aus der 
untenstehenden Tabelle herauszulesen ist, 
scheinen die meisten Vormünder ihrer Tä-
ti gkeit über Jahre hinweg treu zu bleiben. Es 
war dabei außerdem auff ällig, dass alle der 
interviewten Amtsvormünder früher in einem 
anderen Bereich des Jugendamts täti g waren. 
Drei von ihnen arbeiten als Amtsvormund für 

5  Die Vormünder wurden gefragt, ob sie eine 
bestimmte Ausbildung für die Tätigkeit als Vormund 
für wichtig hielten. Interessanterweise bezogen 
sich ihre Antworten auf ihr eigenes Arbeitsumfeld. 
Beispielsweise betonten Vormünder, die in einem von 
Sozialpädagogen dominierten Umfeld arbeiten, die 
Notwendigkeit einer sozialpädagogischen Ausbil-
dung. Vormünder, deren Kollegen unterschiedliche 
fachliche Hintergründe hatten, meinten hingegen, 
dass die Ausbildung nicht darüber entscheide, ob 
jemand ein ‚guter’ Vormund sei oder nicht, sondern 
dass vielmehr die Fähigkeit und Bereitschaft, sich die 
notwendigen Kenntnisse anzueignen, erforderlich sei.

Vormünder Geschlecht Arbeitserfahrung als 
Vormund in Jahren

Vormundschaft sart Stadt

GG1 M 15 Amtsvormund Berlin

GG2 M 4 Ehrenamtl. Vormund Berlin

GG3 W 11 Ehrenamtl. Vormund Berlin

GG4 M 11 Ehrenamtl. Vormund Berlin

GG5 W 7 Amtsvormund Gießen

GG6 W 8 Amtsvormund Gießen

GG7 W 3 1/2 Amtsvormund Frankfurt

GG8 M 9 Amtsvormund Frankfurt

GG9 W 9 Amtsvormund München

GG10 M 18 Vereinsvormund München

GG11 W 21 Berufsvormund Nürnberg



26 Vormundschaften für UMF in Deutschland

unbegleitete Minderjährige, seitdem dieser 
Arbeitsbereich an ihrem Jugendamt einge-
richtet wurde. 
Die Mündelzahl eines Vormunds ist der Punkt, 
der im aktuellen Reformprozess am meisten 
diskuti ert wird. Im Schnitt  hatt e ein Vollzeit-
vormund in Berlin, Frankfurt oder Gießen im 
Sommer 2010 in etwa 100 Mündel. Wegen 
der hohen Einreisezahlen wurde zur Zeit der 
Interviews damit gerechnet, dass die Zahlen 
bis zum Ende des Jahres sogar noch weiter 
steigen werden. Die Münchner Amtsvormün-
din hatt e ca. 70 Mündel, die Berufsvormün-
din ca. 50 und der Vereinsvormund ca. 40. 
Die ehrenamtlichen Vormünder hatt en über 
die Jahre insgesamt für drei beziehungsweise 
zwei Jugendliche eine Vormundschaft  über-
nommen. 
Zudem wurde noch ein Ergänzungspfl eger aus 
Frankfurt befragt. 

 
Auswertung
Sowohl transkribierte Interviews als auch No-
ti zen wurden, größtenteils nach Paragraphen, 
kodiert. Neben den Codes, die sich aus den 
Texten ergaben, wurden die Interviews auf 
die Fragen hin untersucht, die am Anfang des 
Forschungsprozesses gestellt worden waren. 
Codes wurden themati sch zusammengefasst. 
Das ermöglichte es, inhaltlich verwandte Ab-
schnitt e aus Interviews und Noti zen zu ver-
gleichen und Konzepte zu identi fi zieren. Na-
türlich ist die soziale Welt nicht in sich schlüs-
sig, weswegen Widersprüche innerhalb und 
zwischen den Interviews beobachtet werden 
konnten. Diese Widersprüche werden im Lau-
fe des Berichts immer wieder zum Vorschein 
kommen. Trotzdem ist es die Absicht, wenn 
möglich Tendenzen nachzuzeichnen. In ei-
nigen Bereichen wurden die Antworten von 
Vormündern und Jugendlichen einander ge-
genübergestellt, damit deren Ansichten und 

Wahrnehmungen verglichen werden konnten. 
Außerdem wurde besonderes Augenmerk auf 
Aussagen gelegt, die auf die verschiedenen 
Vormundschaft sarten bzw. die verschiede-
nen Gegebenheiten in den unterschiedlichen 
Standorten zurückgeführt werden konnten. 
Die kurzen Zusammenfassungen am Ende ei-
nes jeden Kapitels und die Zusammenfassung 
am Ende des Berichts abstrahieren die Be-
schreibung der Antworten der Befragten und 
sollen die Punkte hervorheben, die mit den 
Standards adressiert werden sollen.

Beirat
Der Forschungsprozess wurde von einem Bei-
rat begleitet und unterstützt. Der Beirat sollte 
eine möglichst heterogene Gruppe sein, um 
verschiedene Erfahrungen und Sichtweisen 
mit einbringen zu können. Da er außerdem 
bei der Rekruti erung von Interviewpartnern 
behilfl ich sein und, falls nöti g, ein lokales Vor-
mundschaft ssystem erklären sollte, kommen 
fünf der sieben Beiratsmitglieder aus Berlin, 
Frankfurt und München.
Der Beirat setzte sich folgendermaßen zusam-
men: 

- Thomas Gitt rich, KJSW, München: Ver-
einsvormund für unbegleitete Minder-
jährige. Deutscher Projektkoordinator 
des DAPHNE-Projekts ‘Closing a protec-
ti on gap – core standards for guardians 
of separated children’ und Europakoor-
dinator des B-UMF e.V.

- Hassan Ali Djan, München: reiste als 
unbegleiteter Minderjähriger nach 
Deutschland ein.

- Thomas Berthold, B-UMF e.V., Mün-
chen: Referent des Projekts ‚Sicherung 
der Qualität beim Umgang mit unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Deutschland’ . 

Ergänzungspfl eger Geschlecht Arbeitserfahrung Stadt

GC1 M 15 Jahre Frankfurt
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- Claudia Schippel, Akinda c/o Xenion e.V., 
Berlin: ehrenamtliche Vormündin/Leite-
rin des Projekts ‚Akinda’, das ehrenamtli-
che Vormünder vermitt elt und berät. 

- Irmela Wiesinger, Jugendamt Main 
Taunus Kreis: Sozialdienst des Jugend-
amts; ehemals Vereinsvormündin für 
unbegleitete Minderjährige.

- Prof. Dr. Peter Hansbauer, FH Münster: 
Durchführung einer umfassenden em-
pirischen Studie zu Vormundschaft en in 
Deutschland, die vom BMFSFJ in Auft rag 
gegeben wurde. 

- Katrin Löff elhardt, Diakonie Wupper-
tal, Bereich Migrati onsdienste: Leiterin 
eines Projekts, das ehrenamtliche Vor-
münder vermitt elt und berät.

Der Beirat trat dreimal zusammen. Der recht-
liche Rahmen der Vormundschaft  in Deutsch-
land war Thema des ersten Treff ens. Auch die 
Aufgaben des Vormunds wurden diskuti ert 
– besonders in Abgrenzung zum Personal der 
Jugendwohneinrichtungen. Das zweite Tref-
fen wurde genutzt, um den Beirat über den 
Sachstand des Projekts zu informieren. Au-
ßerdem wurde überlegt, welche Standards 
für die Arbeit von Vormündern für unbeglei-
tete Minderjährige formuliert werden sollten. 
Abschließend wurden Strategien zur Verbrei-
tung der Ergebnisse/Standards erarbeitet. 
Das dritt e Treff en diente der Diskussion des 
ersten Entwurfs des Berichts. Auch außerhalb 
der Treff en wurde regelmäßig Rücksprache 
mit den Beiratsmitgliedern gehalten, um Be-
obachtungen und Fragen zu diskuti eren.

Ethische Erwägungen
Jedes empirische Forschungsprojekt bringt 
ethische Erwägungen mit sich. Der Vorsatz, 
den Befragten keinen Schaden zuzufügen, 
hat dabei höchste Priorität. Unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge mussten oft  beson-
ders traumati sche Erfahrungen machen und 
befi nden sich auch in Deutschland häufi g in 
schwierigen Lebenssituati onen. Interviews 

mit unbegleiteten Minderjährigen verlangen 
einen sensiblen Umgang mit deren Vergan-
genheit, ihren momentanen Lebenswirklich-
keiten und, damit einhergehend, Themen, 
über die die Jugendlichen nur ungern spre-
chen. Natürlich ist das von Person zu Person 
unterschiedlich, weshalb es notwendig war, 
konstant darauf zu achten, dass die Interview-
situati on keine zu große Belastung für den Ju-
gendlichen darstellte. 
Die Informati onen der Interviewpartner wer-
den vertraulich behandelt. Transkribierte In-
terviews wurden lediglich an den jeweiligen 
Befragten weitergeleitet, falls das von der Per-
son gewünscht wurde, um Gesagtes zu korri-
gieren oder zu präzisieren. Im Bericht werden 
keine Namen erwähnt und Informati onen, die 
Rückschlüsse auf den jeweiligen Interview-
partner zulassen könnten, werden soweit wie 
möglich vermieden. Zitate aus den Interviews 
mit Vormündern werden nur einem Kürzel 
der Tabelle des Abschnitt s 3.1.3. zugeordnet. 
Wann immer im Auswertungsprozess Unklar-
heiten aufk amen, wurden die Interviewpart-
ner im Nachhinein kontakti ert, um diese zu 
klären. Das Projekt hat den Anspruch, Infor-
mati onen aufmerksam zu untersuchen, damit 
das, was die Befragten sagten, auch so wie-
dergegeben wird, wie sie es meinten. 

3.2 DER VORMUND UND SEIN 
MÜNDEL
Der Vormund: Eine mysteriöse Insti tuti on
Die Tatsache, dass die Insti tuti on Vormund 
und die damit verbundenen Aufgaben im Ge-
setz nur grob umrissen sind, hat zur Folge, 
dass es verschiedenste Auff assungen davon 
gibt, was ein Vormund macht und tut. Das 
wird außerdem dadurch verstärkt, dass es 
verschiedene Vormundschaft sarten gibt. Wie 
eingangs erwähnt, ist die Aufgabenbeschrei-
bung des Vormunds im BGB sehr umfassend, 
da das Gesetz dem Vormund das Recht und 
die Pfl icht gibt, für das Mündel zu sorgen, es 
zu erziehen, zu beaufsichti gen und seinen 
Aufenthalt zu besti mmen (vgl. § 1631 Abs. 1 
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BGB). Das folgende Kapitel beschäft igt sich 
mit der prakti schen Umsetzung bzw. Deutung 
dieser Vorschrift : es wird untersucht, was so-
wohl die Jugendlichen als auch die Vormün-
der als Aufgaben des Vormunds verstehen. 
Die meisten Jugendlichen fanden es schwer, 
die Rolle des Vormunds zu beschreiben.

Interviewerin: Weißt Du denn, was 
ein Vormund ist oder was er macht?
G2: Äh, ja, ein Vormund muss, muss nicht, 
keine Ahnung, ich weiß nur, wenn ich zum Ju-
gendamt gehe, wie ein, keine Ahnung Vater 
oder Mutt er, keine Ahnung, so? Ich weiß es 
nicht so gut.
Interviewerin: Hat [deine Vormündin] dir mal 
erklärt, was sie macht? Was ihre Aufgaben 
sind?
G2: Ja, sie hat mir gesagt, sie wird auf mich 
aufpassen. Wenn ich brauche eine Unter-
schrift , sie wird immer unterschreiben, wenn 
es gut ist. Wenn es nicht ist, sie macht über-
haupt nicht. Ja, ich bin ganz zufrieden von 
meinem Vormund.

Obwohl der Jugendliche sich nicht ganz sicher 
über die Rolle des Vormunds ist, so enthält 
das Zitat doch einige der Punkte, die sowohl 
von Vormündern als auch von anderen Ju-
gendlichen als Aufgaben des Vormunds er-
wähnt wurden. Dass der Vormund auf den 
Jugendlichen ‚aufpassen’ wird, ist im Grunde 
eine andere Beschreibung der häufi g ziti erten 
‚Personensorge’. Der Jugendliche erwähnt au-
ßerdem, dass der Vormund Unterschrift en zu 
leisten hat. Er verdeutlicht dadurch, wie der 
Auft rag der ‚gesetzlichen Vertretung’ in der 
Praxis aussehen kann. 
Am auff älligsten an den Antworten der Ju-
gendlichen ist allerdings, dass der Vormund 
wiederholt als ‚Vater’ oder ‚Mutt er’ beschrie-
ben wird. Das ist besonders interessant, da 
der Großteil der Vormünder betont, dass sie 
bewusst vermeiden, ihre eigene Rolle mit 
der der Eltern zu vergleichen. Für sie ist die 
Beziehung zum Mündel in erster Linie pro-
fessioneller Natur. Sie wollen verhindern, 

dass falsche Erwartungen geweckt werden. 
Es scheint nahe liegend, dass Sozialarbeiter, 
Dolmetscher und unbegleitete Minderjährige 
selbst dazu beitragen, dass die Jugendlichen 
diese Beschreibung weiterhin so regelmäßig 
gebrauchen. Dabei kann angenommen wer-
den, dass die Begriff e ‚Vater’ und ‚Mutt er’ aus 
zwei verschiedenen Gründen verwendet wer-
den: zum einen wird die unbekannte Insti tu-
ti on Vormund mit der den Mündeln bekann-
ten Rolle der Eltern in Verbindung gebracht. 
Der Jugendliche bekommt dadurch ein (wenn 
auch wenig präzises) Grundverständnis von 
der Insti tuti on Vormund vermitt elt. Tiefer 
gehende Erklärungen scheinen deswegen 
unnöti g. Zum anderen wird ein Begriff  aus 
dem kulturellen Kontext der Jugendlichen in 
den deutschen übertragen. Es kann dabei zu 
Missverständnissen kommen, da die jewei-
ligen Konnotati onen nicht übereinsti mmen. 
In Deutschland beziehen sich die Begriff e 
‚Vater’/‚Mutt er’ auf eine konkrete Person. 
In vielen anderen Kulturen allerdings sind 
die beiden Wörter bzw. die entsprechenden 
Übersetzungen Ausdruck von Vertrauen und 
Höfl ichkeit einer älteren Person gegenüber. 
Sie werden nicht nur für die leiblichen Eltern 
benutzt, sondern auch für andere Erwachse-
ne, denen die Jugendlichen vertrauen und die 
sie respekti eren. Der Vergleich des Vormunds 
mit Vater oder Mutt er bedeutet deshalb nicht 
unbedingt, dass die Jugendlichen annehmen, 
dass der Vormund ihre Eltern ersetzen wird. 
Ein Jugendlicher erklärt:

G12: Und dann sagte [mein Vormund], dass 
er den Platz meiner Eltern nehmen wird, ja, 
wie meine Eltern, meine Mutt er, er wird die-
sen Platz einnehmen, und ja, was auch immer 
passiert, ich kann zu ihm kommen. Ja. 
Interviewerin: Und ist er tatsächlich wie ein 
Vater für dich?
G12: Nein, weil ich fühle nicht...weil ich sehe 
ihn nicht so oft . Das sind eher die Sozialarbei-
ter.6 

6  Das Interview wurde auf Englisch geführt. 
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Mit diesem letzten Satz schneidet der Jugend-
liche bereits ein Thema an, das von zentraler 
Bedeutung für die Aufgaben des Vormunds 
ist: die Rolle der Sozialarbeiter/des pädago-
gischen Personals in den Jugendwohnein-
richtungen. Dieses Thema wird im Abschnitt  
3.4.2. eingehender behandelt werden. 
Für die Jugendlichen schien es außerdem 
schwer zu sein, den Vormund im Helfersystem 
zu verorten. Es war den meisten nicht klar, für 
wen ihr Vormund arbeitet. Die Frage nach 
dem Arbeitgeber ihres Vormunds generierte 
zum Beispiel folgende Antworten: 

Dolmetscher von G1: Er weiß nicht, für wen 
sie arbeitet, aber er weiß ungefähr, dass sie 
der Vormund von fast allen Vietnamesen hier 
in Deutschland ist.

G15: Keine Ahnung, aber beim Ostbahnhof. 
Beim Ostbahnhof.

G12: Ich denke bei den Vereinten Nati onen 
oder so...aber ich weiß es nicht, vielleicht...
ich weiß es nicht.7

Es ist jedoch zu betonen, dass das deutsche 
Vormundschaft ssystem äußerst komplex ist 
und nicht alle Vormünder beispielsweise vom 
Jugendamt angestellt sind. Die Verwirrung 
unter den Jugendlichen sollte deswegen nicht 
als Forderung gelesen werden, die Jugend-
lichen besser über den Arbeitgeber des Vor-
munds zu informieren. Vielmehr ist es als Bei-
spiel dafür zu verstehen, dass der Vormund 
für viele Jugendliche eine schwer einzuord-
nende Insti tuti on ist.
Auch die Vormünder selbst sehen es als Her-
ausforderung, ihre Aufgabe den Jugendlichen 
leicht verständlich mitzuteilen:

Interviewerin: Wie erklären Sie denn den Ju-
gendlichen, was ein Vormund ist?

Das Zitat ist eine Übersetzung der Autorin.

7  S. Fußnote 4.

GG6: Das ist schwierig.
GG5: Das ist ein Wort, das es in fast keiner 
anderen Sprache gibt, Amtsvormund...
GG6: Also, im Prinzip erkläre ich ihnen, dass 
sie noch nicht volljährig sind, dass es be-
sti mmte Dinge gibt, die sie noch nicht alleine 
entscheiden können, ähm, und dass sie, weil 
sie haben ja auch keine Eltern, die mitent-
scheiden...und dass es ersatzweise quasi hier 
einen Vormund gibt, der mit ihnen besti mm-
te Dinge entscheidet und auch besti mmte 
Dinge, Wege mit ihnen geht. Im Groben. Ich 
versuche auf jeden Fall immer zu vermeiden, 
das Wort ‚Eltern’ mit ins Spiel zu bringen, Er-
satzmama oder Ersatzpapa, weil das einfach 
nicht sti mmt. Sondern das etwas auf die for-
malere Ebene zu bringen. 
GG5: Dass wir ihre Rechte wahrnehmen, so-
lange sie hier in Deutschland sind, minder-
jährig sind und ihre Eltern nicht da sind. Und 
dass sie, wenn sie Probleme haben, jederzeit 
zu uns kommen können. 

Andere Vormünder neigen noch mehr dazu 
als die beiden Vormündinnen, bei ihren Be-
schreibungen Schlüsselbegriff e aus dem Ge-
setzestext zu verwenden. So erklären sie, dass 
Personen unter 18 Jahren einen gesetzlichen 
Vertreter brauchen, der Verträge und Doku-
mente unterzeichnen kann und die Interes-
sensvertretung des Jugendlichen innehat. 
Eine Vormündin wählt eine ‚lebensnahere’ 
Erklärung, um die sonst eher abstrakt formu-
lierten Aufgaben des Vormunds verständlich 
zu machen. Sie unterscheidet sich von den 
meisten anderen Interviewpartnern darin, 
dass sie ihre Rolle bewusst mit der der Eltern 
vergleicht: 

GG11: Ich bin halt wie eure Mama, aber ihr 
könnt nicht bei mir wohnen, ich putz nicht für 
euch, ich koch nicht für euch, ihr kriegt kein 
Geld von mir und ihr habt noch 49 Geschwi-
ster. 

Es gibt also keine einheitliche Art und Weise, 
wie Vormünder und Jugendliche die Rolle des 
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Vormunds beschreiben. Die Erklärungen der 
Jugendlichen hängen zum einen davon ab, 
welche Erfahrungen sie selbst mit dem Vor-
mund gemacht haben. Zum anderen wird von 
ihnen häufi g der Vergleich zwischen Vormund 
und Eltern gezogen. Vormünder hingegen be-
dienen sich meist einiger abstrakter Begriff e 
des Vormundschaft sdiskurses und beschrei-
ben, dass sie die Interessen des Jugendlichen 
vertreten, seine Rechte wahrnehmen und 
Ansprechpartner bei Problemen sind. Da es 
allerdings unklar bleibt, was diese Aufgaben 
in der Praxis tatsächlich beinhalten, soll sich 
der folgende Abschnitt  dieser Frage widmen.

Der Weg zur Vormundschaft 
An den Standorten, die in dieser Studie be-
trachtet werden, wird der Antrag auf Vor-
mundschaft  innerhalb der ersten Tage nach 
Ankunft  des Jugendlichen gestellt. In Berlin, 
Frankfurt und Gießen ist die Bestellung ei-
nes Amtsvormunds die Regel. In München 
wird zuerst geprüft , ob ein Vereinsvormund 
verfügbar ist. Nur wenn das nicht der Fall ist, 
wird ein Amtsvormund bestellt. Ebenso wird 
in Fürth die Berufsvormündin vorrangig zum 
Amtsvormund behandelt.
Den Vormündern zufolge hängt die Länge 
der Zeitspanne zwischen Antragstellung und 
Bestallung vom zuständigen Familiengericht 
ab. Die Wartedauer ist in Frankfurt am ge-
ringsten. Für Jugendliche, die über den Flug-
hafen einreisen, wird gelegentlich am Tag 
der Einreise das Jugendamt zum vorläufi gen 
Pfl eger besti mmt. Bei Selbstmeldern, d.h. Ju-
gendlichen die bereits eingereist sind, dauert 
es ein bis zwei Wochen. In Gießen vergehen 
zwischen zwei Wochen und zwei Monaten bis 
zur Bestallung. Das wird als wesentliche Ver-
besserung zu früher gewertet, als die Bestal-
lung sich gelegentlich über mehrere Monate 
ziehen konnte. In München unterscheiden 
sich die Erfahrung von Vereins- und Amts-
vormund leicht: während bis zur Bestallung 
eines Vereinsvormunds etwa ein Monat ver-
geht, können es im Fall eines Amtsvormunds 

durchaus zwei sein. Letzteres triff t auch auf 
die Amtsvormundschaft en in Berlin zu. Dort 
verlangt allerdings der Wechsel vom Amts- 
zum ehrenamtlichen Vormund immer wieder 
viel Geduld. Ein ehrenamtlicher Vormund be-
richtete, dass acht Monate verstrichen, bevor 
er seine Bestallungsurkunde in Händen hielt. 
Um Aussagen über die genauen Ursachen der 
unterschiedlichen Zeitspannen bis zur Bestal-
lung zu treff en, wären weitere Untersuchun-
gen erforderlich.

Das erste Treff en
Die Interviews legten nahe, dass die Mün-
delzahl maßgeblich beeinfl usst, wann der 
Vormund den Jugendlichen zum ersten Mal 
triff t und wie sich dieses Treff en gestaltet. Die 
Vormünder mit der größten Mündelzahl, d.h. 
die Amtsvormünder in Berlin, Frankfurt und 
Gießen, blieben etwas vage hinsichtlich des 
ersten Treff ens. Wann und ob sie überhaupt 
ein neues Mündel kennen lernen, hängt von 
mehreren Faktoren ab. Häufi g geschieht das 
erst im Rahmen eines Hilfeplangesprächs. Au-
ßerdem wartet der Vormund unter Umstän-
den, bis es mehrere Jugendliche gibt, die die 
gleiche Sprache sprechen. Neben den sprach-
lichen Gründen erklärt er seine zurückhalten-
de Herangehensweise folgendermaßen:

GG1: Die Jugendlichen kommen ja meistens 
traumati siert [...] in eine völlig neue Umge-
bung und da sagt man, die müssen erst mal 
ankommen. Und ich lass die wirklich erst mal 
ankommen. Ich sprech immer mit den Sozial-
arbeitern ab, wann die...wann man sich mit 
denen unterhalten kann, wann die in der Lage 
sind, sich auch ein bisschen zu off enbaren. 
Und da vergeht immer ne ganze Weile. Dazu 
kommt [bei afrikanischen Jugendlichen], dass 
sie auch sehr viele Einzelvormünder haben 
und dass ich wirklich immer erst mal sag, ich 
wart erst mal 1-2 Monate, ob da ein Einzel-
vormund akti v wird, weil dann halt ich mich 
da zurück. 



31Vormundschaften für UMF in Deutschland

Wann sich Vormund und Mündel kennen ler-
nen, hängt also in diesem Fall auch von der 
Einschätzung des Betreuers des Jugendlichen 
und von Informati onen über einen geplan-
ten Wechsel zum ehrenamtlichen Vormund 
ab. Wenn es unplanmäßige Vorfälle gibt, d.h. 
wenn ein Jugendlicher beispielsweise nicht 
zur Schule geht oder straff ällig wird, fi ndet 
eine erste Begegnung zwischen Vormund und 
Jugendlichem zwangsläufi g früher statt . Dem 
Vormund zufolge kann das erste Treff en einen 
Monat nach der Bestallung stattf  inden, ge-
nauso ist es aber möglich, dass ein Jahr ver-
geht. Dass es durchaus lange dauern kann, 
bis der Jugendliche seinen Vormund kennen 
lernt, wurde durch die Erfahrung eines ju-
gendlichen Interviewpartners bestäti gt. Zum 
Zeitpunkt des Interviews war er bereits seit 
acht Monaten in Berlin. Seinen Vormund hat-
te er aber noch nie gesehen. Auch ein anderer 
Jugendlicher, der mitt lerweile einen ehren-
amtlichen Vormund hat, erinnert sich nicht 
an seinen früheren Amtsvormund:

Interviewerin: Hatt est du denn zuerst einen 
Amtsvormund hier in Berlin?
G2: Einen...Amtsvormund? Frau [Name sei-
ner jetzigen Vormündin] ist Amtsvormund 
oder so? Sie ist nicht Amtsvormund. Privat-
vormund.
Interviewerin: Genau.
G2: Ja, ich hatt e gar keinen. Ich wusste nichts, 
ich wusste nichts! Deswegen. Besti mmt ich 
hatt e einen, oder besti mmt ich hatt e auch 
keinen. Ich denke, ich hatt e gar keinen. Ich 
weiß es auch nicht. Ich hatt e gar keinen, ich 
denke so.

Laut Amtsvormund laufen die ersten Treff en 
folgendermaßen ab:

GG1: Meistens ist es also so, dass wir uns 
bei der ersten Helferkonferenz treff en. Dann 
stellt sich also der Sozialarbeiter vor, dann 
stell ich mich vor als Vormund, dann erzählt 
der Jugendliche ein bisschen aus seinem Le-
ben, seine Vorgeschichte, dann wird halt im 

Rahmen der Hilfeplanung ein Vorgespräch 
geführt. 
Interviewerin: D.h. es fi ndet nicht unbedingt 
nur ein Treff en zwischen Ihnen und dem Ju-
gendlichen statt ?
GG1: Nee. Wir machen auch hier Vorgesprä-
che, aber meistens ist es so, dass der Sozial-
arbeiter von der Einrichtung mit dabei ist, die 
behalten sich das vor, und ich wüsste auch 
nicht, wieso die draußen sein sollten und in-
sofern sind das immer kleine Helferkonferen-
zen. 

Das erste Treff en zwischen ehrenamtlichen 
Vormund, der über Akinda vermitt elt wird, 
und Jugendlichen fi ndet meist vor der Be-
stallung statt . Dadurch können beide einen 
Eindruck voneinander bekommen und sich 
entscheiden, ob sie die Vormundschaft  wol-
len oder nicht. Der potenti elle Vormund und 
der Jugendliche treff en sich meist im Beisein 
eines Betreuers in der Jugendwohneinrich-
tung des Jugendlichen. Ein ehrenamtlicher 
Vormund wertet diese Art des ersten Kennen-
lernens positi v:

GG2: Das [erste Treff en] wird von Akinda 
auch immer so organisiert, dass man dann 
eben mit den Betreuern in der Regel den Ju-
gendlichen in der Einrichtung triff t. Also, das 
ist mir auch lieber und ich bin auch nach wie 
vor vorsichti g damit, mich mit dem Jugendli-
chen komplett  allein zu treff en.
Interviewerin: Wieso?
GG2: Also, ich hab die Erfahrung gemacht, 
dass dann auch, wenn ich mich mit dem Ju-
gendlichen allein getroff en hab, die Befan-
genheit schon sehr groß war und das ist dann 
fast einfacher, wenn da noch andere Jugend-
liche mit dabei sind oder der zuständige Be-
treuer oder die Betreuerin. 

Eine Amtsvormündin in Frankfurt beschreibt 
ihre momentane Arbeitssituati on, um zu er-
klären, dass es nicht möglich ist, jeden Ju-
gendlichen kennen zu lernen:
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GG7: Sie können sich das ja ausrechnen, 
wenn das jetzt dieses Jahr 200 Neufälle sein 
werden und bei in der Regel 220 Arbeitsta-
gen, dann wäre ich ja jeden Tag unterwegs. 
Das ist ja gar nicht machbar. Speziell bei den 
UMF, die aus Asylländern kommen, da ist es 
so, dass ich nur die Flüchtlinge kennen lerne, 
die entweder in einer Krise oder krank sind 
(eine Einverständniserklärung erforderlich 
ist, wichti ge Operati onen oder andere Ein-
griff e anstehen). Das sind im Moment schon 
einige. Es sind viele Mündel erkrankt und 
brauchen auch stati onäre Hilfe. Und die, die 
ins Asylverfahren gehen und keinen Anwalt 
haben. Aufgrund der hohen Fallzahlen kann 
ich nicht alle Flüchtlinge und Mündel persön-
lich kennen. 

Wie im Fall des Berliner Amtsvormundes ist 
sie also eher mit den Jugendlichen in Kontakt, 
die Probleme haben, als mit Jugendlichen, 
bei denen alles glatt  läuft . Auch wenn es ihr 
nicht möglich ist, die Mündel zeitnah kennen 
zu lernen, so betont sie doch, dass der Sozi-
aldienst die Jugendlichen kurz nach deren 
Ankunft  treff e und sie über die Möglichkeit 
informiere, mit ihrem Vormund in Kontakt zu 
treten. Der Amtsvormund in Frankfurt, der für 
die Langzeitbetreuung der Mündel zuständig 
ist, versucht, seine neuen Mündel innerhalb 
von zwei bis drei Wochen zu treff en. Er fügt 
allerdings hinzu, dass es auch bei ihm von sei-
ner Arbeitsbelastung abhänge, ob er wirklich 
Zeit fi ndet, die Jugendlichen so bald zu tref-
fen. In diesem Zusammenhang ist es auch von 
Bedeutung, wie weit die Jugendlichen von 
Frankfurt entf ernt wohnen und wie viel Zeit 
folglich die Anfahrt in Anspruch nimmt. 
Eine der Amtsvormündinnen in Gießen befi n-
det sich in der außergewöhnlichen Situati on, 
dass sie sowohl im Sozialen Dienst ihres Ju-
gendamtes als auch als Vormündin täti g ist. 
Auf Grund dieser Konstellati on lernt sie die 
Jugendlichen meist schon als Mitarbeitende 
des Sozialen Dienstes kennen bevor sie sie 
als Amtsvormündin triff t. Die zweite Amts-
vormündin in Gießen geht zu Treff en in den 

Jugendwohneinrichtungen oder informiert 
die Jugendlichen per Post über ihre Bestal-
lung zur Vormündin. Auch die Amtsvormün-
dinnen in Gießen bringen die Tatsache, dass 
sie ihre Mündel teilweise sehr spät oder gar 
nicht kennen lernen können mit der hohen 
Arbeitsbelastung in Verbindung. Ebenso sind 
sie vermehrt mit ‚Problemfällen’ in Kontakt:

GG6: Aber momentan ist es auch so, dass ein-
fach die Masse...dass man kaum noch jeman-
den kennen lernt.
GG7: Außer die Problemfälle dann. 
GG6: Es gibt auch ganz viele Andere Angeneh-
me, wo es gut läuft . Oder es ist auch so, am 
Anfang ist es problemati sch, dann hat man 
ganz viel Kontakt und dann auf einmal läuft  es 
und man hat dann kaum noch Kontakt. Dann 
haben sie sich meistens irgendwie in der Ein-
richtung eingefunden und dann brauchen sie 
auch nicht mehr so den Kontakt.

Für die interviewten Vormünder in München 
ist ein erstes Treff en ein festerer Bestandteil 
ihrer Arbeit. Die Amtsvormündin versendet 
Einladungen an die Wohneinrichtungen der 
Jugendlichen. Das Treff en fi ndet dann in ih-
rem Büro statt . Anwesend sind neben Vor-
mund und Mündel ein Dolmetscher und gele-
gentlich ein Verwandter. 

GG9: Ich mach das immer so, wenn ein Fall 
bei uns anläuft , dann gibt’s erst mal ein erstes 
Gespräch, standardmäßig, möglichst schnell, 
wo erst mal so geklärt wird, was macht ein 
Vormund, warum hast du einen Vormund, 
man versucht erst mal, sich ein bisschen ken-
nen zu lernen.

Auch der Vereinsvormund lädt seine neu-
en Mündel (und einen Dolmetscher) in sein 
Büro ein, so dass man einen ersten Eindruck 
voneinander bekommen kann. Das Gespräch 
wird genutzt, um zu erklären, 

GG10: [...] welche Bereiche wir bearbeiten 
[...] und ich erklär, dass ich grundsätzlich auf 
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seiner Seite bin, seine Vertretung bin, dass 
es mir wichti g ist, eine gewisse Off enheit zu 
haben...stell ein paar Fragen, die mir notwen-
dig erscheinen, also, wie’s ihm geht, wo er 
wohnt, sag ihm auch das, was ich weiß, was 
ich nicht weiß, bei vielen weiß ich GAR nichts 
bei diesem ersten Gespräch, sondern ich hab 
dann drei Stück Papier, wo dann noch die Na-
men der Eltern drauf stehen, wo noch drauf 
steht, ob die Eltern leben oder tot sind. [...] 
Und ich biete auch an, dass sie mich einfach 
Dinge fragen können. 

Die Untersuchung der Interviews zeigt, dass 
die ersten Gespräche zwischen Vormund und 
Jugendlichen nicht einheitlich geplant und 
durchgeführt werden. Amtsvormünder mit 
hoher Fallzahl lernen die Jugendlichen ent-
weder im Rahmen von Hilfeplankonferenzen 
oder bei akut auft retenden Problemen ken-
nen. Die Vormünder mit einer geringeren Zahl 
an Mündeln tendieren dazu, ein gesondertes 
Treff en zu organisieren, dass das primäre Ziel 
verfolgt, sich einen ersten Eindruck voneinan-
der zu verschaff en.

Nach dem ersten Treff en
Kontaktaufnahme mit dem Vormund
Es war eine wichti ge Frage in den Interviews, 
wie die Jugendlichen mit dem Vormund Kon-
takt aufnehmen. Über welche Kanäle kontak-
ti eren sie ihren Vormund? Und wie bewerten 
sie die Verfüg- und Erreichbarkeit des Vor-
munds? Es zeigte sich, dass die Betreuer in 
den Einrichtungen ein wichti ges Bindeglied 
zwischen Vormund und Mündel sind, da der 
Kontakt oft  durch sie hergestellt wird. Ein Ju-
gendlicher erklärte:

G12: Ich komme zum Büro hier [in der Ju-
gendwohneinrichtung] und dann werden sie 
[meinen Vormund] anrufen und er wird mir 
Zeit geben.8

8  Das Interview wurde auf Englisch geführt. 
Das Zitat ist eine Übersetzung der Autorin.

Dass meist der Weg über die Betreuer der 
Jugendlichen gewählt wird, beschreibt auch 
diese Amtsvormündin:

GG9: Also, entweder sie melden sich von sich 
aus, also entweder direkt, wenn sie englisch 
sprechen, oder dann über die Betreuer vor 
Ort. Dann macht man halt wieder einen Ter-
min aus mit Dolmetscher. [...] Und wenn wir 
irgendein Anliegen haben, dann geht das halt 
auch über die Schiene Betreuer.

Nur drei Jugendliche gaben an, dass sie ihren 
Vormund auch selbst anrufen. Wenn man al-
lerdings der Frage nachgeht, ob das mit der 
Vormundschaft sart zusammenhängen kann, 
ergibt sich eine interessante Beobachtung. 
Einer der Jugendlichen, der seinen Vormund 
eigenständig kontakti ert, hatt e nämlich einen 
Amts-, einer einen Vereins- und einer einen 
ehrenamtlichen Vormund. Ob die Jugendli-
chen selbst mit ihrem Vormund Kontakt auf-
nehmen, scheint also nicht so sehr von der 
Vormundschaft sart, sondern eher von ande-
ren Faktoren abzuhängen, wie z.B. der Per-
sönlichkeit des Jugendlichen (z.B. ist es ihm 
unangenehm, mit dem Vormund am Telefon 
in gebrochenem Deutsch zu sprechen?); den 
Informati onen, die dem Jugendlichen über 
die Rolle des Vormunds gegeben wurden und 
ob der Vormund ihm mitgeteilt hat, wie er zu 
erreichen ist; und der Vertrautheit zwischen 
Jugendlichem und Betreuer bzw. zwischen Ju-
gendlichem und Vormund. 

Kontaktf requenz
Solange keine akuten Krisen im Leben der 
Jugendlichen auft reten, sehen sich Vormund 
und Jugendlicher nach dem ersten Treff en 
meist im Rahmen der Hilfeplankonferenz wie-
der. Die Jugendlichen erwähnten außerdem, 
dass sie ihren Vormund kontakti eren, wenn 
sie aufenthaltsrechtliche Fragen haben, eine 
Unterschrift  brauchen oder ein Konto eröff -
nen wollen. Gelegentlich besucht ein Vor-
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mund sein Mündel in dessen Einrichtung. 
Treff en außerhalb der Arbeitsumgebung des 
Vormunds sind für die meisten Vormünder 
aber eine große Ausnahme. Lediglich un-
ter ehrenamtlichen Vormündern kommt es 
durchaus vor, dass sie sich mit ihrem Mündel 
in einem Café oder Restaurant verabreden. 
Die Jugendlichen, die diese Erfahrung mach-
ten, scheinen sie positi v zu bewerten. Ein 
Jugendlicher der einen ehrenamtlichen Vor-
mund hatt e, unterschied zwischen formellen 
Treff en, wie der Hilfeplankonferenz, und in-
formelleren Treff en, wo man sich beispiels-
weise zum Eisessen verabredete und in einer 
entspannten Atmosphäre über die aktuelle 
Situati on des Jugendlichen sprach. 
Die meisten Vormünder waren der Meinung, 
dass es sehr vom Jugendlichen und dessen 
spezifi scher Situati on und Vorgeschichte ab-
hänge, wie oft  sie sich sehen. Ein Amtsvor-
mund verdeutlicht das an folgendem Beispiel: 

Interviewerin: Wie oft  sehen Sie die Jugend-
lichen dann?
GG8: Das ist ganz unterschiedlich. Seltener 
die, bei denen es rund läuft . Die sehe ich ein-
mal im halben Jahr. Es gibt aber wenige, bei 
denen es wirklich rund läuft . Es gibt Mündel, 
die sehe ich zweimal pro Woche. Speziell die 
nordafrikanischen Jugendlichen sehe ich sehr 
häufi g. Es gibt Gesprächsbedarf von Seiten 
der Einrichtung wegen der Regeln. Es sind 
meistens Straßenkinder, die zum ersten Mal 
feste Regeln und Strukturen vorgesetzt be-
kommen, die ihnen natürlich an allen Ecken 
und Enden zu eng sind. Um neun Uhr schon 
zuhause sein, in Marokko sind sie um die Uhr-
zeit erst weggegangen, um sich da irgendwo 
aufzuhalten. Da wird es natürlich Konfl ikte 
geben. [...] Diese Konfl ikte liegen auch in der 
Zusammensetzung der Gruppe – die Minder-
jährigen sind nicht ausschließlich in UMF Ein-
richtungen untergebracht, sondern in ganz 
regulären Einrichtungen. Da gibt es, wie ge-
sagt, einen erhöhten Gesprächsbedarf. 

Auch wenn die Vormünder darin übereinsti m-
men, dass der Kontakt mit dem Jugendlichen 
von dessen spezifi schen Problemen und Be-
dürfnissen abhängt, so gibt es doch einen 
anderen Faktor, der die Häufi gkeit der Tref-
fen maßgeblich zu beeinfl ussen scheint: die 
Vormundschaft sart. Unter Amtsvormündern 
kann es durchaus vorkommen, dass sie ihre 
Mündel nur ein- bis zweimal pro Jahr sehen. 
Der Vereinsvormund gab an, seine Mündel 
mindestens alle zwei bis drei Monate zu tref-
fen, im Normalfall allerdings monatlich. Auch 
für die Berufsvormündin sind drei Monate 
ohne Kontakt das Maximum. Die Zahl der 
Treff en von ehrenamtlichen Vormündern und 
Mündeln schwankt: zwei der ehrenamtliche 
nVormünder berichteten, dass sie ihre Mün-
del zeitweise dreimal pro Woche sahen, zu 
einem späteren Zeitpunkt der Vormundschaft  
aber wesentlich seltener. Der andere ehren-
amtliche Vormund, der interviewt wurde, be-
schreibt:

Interviewerin: Wie oft  hatt en Sie im Schnitt  
mit dem Jugendlichen Kontakt?
GG2: Kann man nur ganz schwer sagen, also 
beim letzten Fall hab ich halt schon noch 
probiert, wöchentlich vielleicht jetzt nicht, 
aber zumindest telefonischen Kontakt zur Be-
treuerin zu halten, das auf jeden Fall. Und die 
Betreuerin hat, was ich auch sehr gut fand, 
eigentlich so feste Rituale gehabt, so Diens-
tag nachmitt ags Treff en in der WG bei den 
Jugendlichen um so zu besprechen, was liegt 
an, und da bin ich dann auch häufi ger hinzu-
gekommen. Dann unabhängig von den Ter-
minen, die sowieso angefallen sind, mit dem 
Jugendamt oder so. Und dazwischen hab ich 
dann telefonisch Kontakt gehalten. Auch war 
es dann so, dass am Anfang der Jugendliche 
mich häufi g zurückgerufen hat und mich an-
gerufen hat und mir erzählt hat, wie’s in der 
Schule war oder so. Und das ist dann natür-
lich auch irgendwann abgeebbt.

Die Häufi gkeit der Treff en hängt also sehr 
stark von der Vormundschaft sart ab und liegt 
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zwischen dreimal in der Woche und einmal im 
Jahr. Allem Anschein nach nimmt der Kontakt 
ab, je länger die Jugendlichen in Deutschland 
sind. 

Aspekte der Personensorge
Ein wichti ges Instrument in der Arbeit der 
Vormünder sind also die so genannten Hilfe-
plangespräche. Die Personensorge, die den 
Vormündern übertragen wird, wird wesent-
lich durch diese Treff en wahrgenommen. Das 
geschieht, indem Themen, wie z.B. Unter-
bringung, Schule oder Freizeitgestaltung, mit 
den Jugendlichen und anderen Involvierten 
diskuti ert werden, um die bestmögliche Ver-
sorgung des Jugendlichen zu ermöglichen. 
Die Vormünder haben in unterschiedlichem 
Maße auch außerhalb der Hilfeplangesprä-
che Kontakt mit ihren Mündeln und nehmen 
die Personensorge also nicht nur durch diese 
Treff en wahr. Die Hilfeplangespräche sind al-
lerdings bis dato durch die vorgeschriebene 
Regelmäßigkeit eine besonders wichti ge Kon-
stante der Beziehung zwischen Vormund und 
Jugendlichem. Deren zentrale Stellung zeigt 
sich auch daran, dass auch die Jugendlichen, 
die vergleichsweise wenig Kontakt mit ihrem 
Vormund haben, ihn doch zumindest mit den 
Hilfeplankonferenzen in Verbindung bringen. 
Die Gespräche sollen halbjährlich stattf  inden. 
Anwesend sind im Normalfall der Jugendli-
che, ein Mitarbeiter des sozialen Diensts des 
Jugendamts, der zuständige Betreuer der Ju-
gendwohneinrichtung und der Vormund. Es 
kommt bedauerlicherweise gelegentlich vor, 
dass der Vormund nicht am Treff en teilnimmt 
– entweder, weil er sich, meist aus Zeitman-
gel, dagegen entschieden hat, oder weil er 
nicht über das Treff en informiert wurde. 
Die Vormünder bringen sich auf sehr ver-
schiedene Art und Weise in die Gespräche 
ein. Einige Jugendliche beschreiben ihren 
Vormund als sehr interessiert an ihrem Leben 
und schätzen, wenn er sich bemüht, ihnen 
gute Ratschläge zu geben. Andere nehmen 
ihren Vormund als sehr zurückhaltend und 

passiv wahr. Die folgenden beiden Beispiele 
verdeutlichen diese gegensätzlichen Erfah-
rungen:

G8: Wir haben alle sechs Monate. [Wir be-
sprechen] zum Beispiel Schule, Gesundheit, 
Freizeit und so was. [...Sie stellen] auch Fra-
gen, aber meistens so mit einem reden. Nicht 
so einfach fragen und dann du musst antwor-
ten nur über diese Themen. Wir reden zum 
Beispiel über Gesundheit, dann reden wir so, 
wie geht es...ich weiß nicht, wie sagen...zum 
Beispiel Schule, dann sagen sie, Realschulab-
schluss ist besser. Ich weiß nicht...nicht so vie-
le Fragen, normales Reden. Ein paar Fragen, 
aber nicht nur. Ganz locker.

Es gefällt der Jugendlichen, dass ihre Hilfe-
plangespräche eher einer natürlichen Ge-
sprächssituati on gleichen als einem formellen 
Interview. Sie wertet es als positi v, dass die 
Atmosphäre entspannt ist und ihr Vormund 
die Situati on gelegentlich durch einen Witz 
aufl ockert. Sie wird nicht dazu gedrängt, über 
Dinge zu reden, über die sie eigentlich nicht 
sprechen möchte. Außerdem werden ihr 
Ratschläge, wie zum Beispiel bezüglich ihres 
schulischen Werdegangs, gegeben. Einige Ju-
gendliche jedoch machen eine gänzlich ande-
re Erfahrung:

G7: Ich habe Vormund auch gehabt. [...] Vor-
mund habe ich auch nicht oft  gesehen. Das 
ist nur wenn manchmal etwas war mit Ju-
gendamt, dann Vormund war auch dabei. 
Und dann wir haben immer geredet, zufrie-
den hier auch, wie läuft  Schule und so was 
hat immer gefragt. Mit der Ausbildung, was 
wir jetzt machen. Dann Vormund war immer 
dabei, sonst nichts. [...] Ich habe nur jeden 
Monat einmal gesehen und das auch nur eine 
Stunde, und nur habe ich gewusst, er ist mein 
Vormund. ‚Hallo hallo’, und danach nicht so 
viel. Und er hat auch nicht so viel gefragt. ‚Ja, 
was musst du machen, das ist gut’. Noch eine 
Frau war vom Jugendamt, sie hat viel immer 
gefragt und ich hatt e Antwort gegeben. Zum 
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Beispiel zur Ausbildung, wo ich arbeiten will 
und ‚du hast viel Stress in der Arbeit oder 
nicht, kriegst du frei, kriegst du dein Geld 
pünktlich’ und so was. Sie hat alles gefragt. 
Aber Vormund hat nichts gefragt.

Im Gegensatz zum vorigen Zitat beteiligt sich 
der Vormund dieses Jugendlichen nicht akti v 
am Hilfeplangespräch. Er tritt  hinter der Mit-
arbeiterin des Jugendamts zurück, was leicht 
den Eindruck vermitt eln kann, dass der Vor-
mund seine Hauptaufgabe darin sieht, Unter-
schrift en zu leisten. Auf Grund der Passivität 
des Vormunds, der scheinbar geringen Bemü-
hungen, auf den Jugendlichen zuzugehen und 
des seltenen Kontakts besteht kein Vertrau-
ensverhältnis zwischen Vormund und Jugend-
lichen. Vor allem im Kontrast zum ersten der 
beiden Zitate wird dadurch die Vermutung 
nahe gelegt, dass die Vormünder ihre Rolle in 
den Hilfeplangesprächen sehr unterschiedlich 
füllen.
Die Hilfeplankonferenzen sind zwar ein wich-
ti ges Instrument, jedoch nicht die einzige 
Art und Weise, wie die Vormünder ihrer 
Verpfl ichtung zur Personensorge nachkom-
men. Es gibt darüber hinaus anlassbezogene 
Treff en, Telefonate und schrift liche Kommu-
nikati on mit Jugendlichen, Einrichtungen, 
Behörden, Ärzten etc. Die dabei diskuti erten 
Themen sind alle Teil der Personensorge und 
spiegeln sich in den Inhalten des Hilfeplans 
wider. Die Hauptt hemen der Hilfeplangesprä-
che geben deshalb die weitere Struktur dieses 
Abschnitt s vor. 

Aufenthaltsstatus
Mit Ausnahme der vietnamesischen Jugendli-
chen assoziierten die jungen Interviewpartner 
in München und Berlin ihren Vormund sehr 
stark mit dem Asylverfahren. Dass gerade die 
beiden Vietnamesen hierbei aus der Reihe fal-
len, ist keine sonderlich große Überraschung: 
sie haben vergleichsweise schlechte Chancen, 
einen sicheren Aufenthaltsti tel zu bekom-
men. Die Arbeit mit vietnamesischen Mün-

deln unterscheidet sich deshalb von der mit 
Jugendlichen anderer Herkunft sländer. Die 
meisten anderen Jugendlichen aber sehen 
die Aufenthaltssicherung als zentrale Aufgabe 
des Vormunds:

Interviewerin: Hat [deine Vormündin] dir er-
klärt, was Sie macht? Was ihr Job ist?
G15: Ja, sie hat gesagt, wenn du ein Problem 
hast mit dem Bundesamt, ich kann. Und die 
andere, von Schule, Heimen oder andere, die 
Betreuerin kann.

Die interviewten Vormünder in München stel-
len für die meisten ihrer Mündel einen Asyl-
antrag. Eine regelmäßige Ausnahme bilden 
die 16- und 17-jährigen, da diese teilweise 
schon vor der Vormundschaft sbestellung ei-
nen Asylantrag gestellt haben. Oft  werden 
diese Jugendlichen außerdem im Gegensatz 
zu den Unter-16-jährigen nicht zur Anhörung 
begleitet. 
Auch in Berlin brachten die drei nicht-vietna-
mesischen Jugendlichen den Vormund mit 
ihrem Asylantrag in Verbindung. Zwei dieser 
Jugendlichen hatt en einen ehrenamtlichen 
Vormund, der dritt e wartete gerade auf den 
Wechsel vom Amts- zum ehrenamtlichen Vor-
mund. Es ist notwendig, das zu erwähnen, da 
der interviewte Amtsvormund angab, dass 
er die Erfolgsaussichten in den meisten Fäl-
len für zu gering halte um einen Asylantrag 
zu stellen. Nach seinen Schätzungen macht 
er das lediglich bei 2-3% seiner Unter-16-
jährigen Mündel. Zwei der ehrenamtlichen 
Vormünder unterstützen ihre Mündel recht 
engagiert im Asylverfahren. Trotzdem sahen 
sie es nicht als so zentrale Aufgabe in der 
Vormundschaft  wie die Jugendlichen das ta-
ten. Der Aufenthaltsstatus sei natürlich für 
die Vormundschaft  wichti g, weil man ständig 
Angst vor einer Abschiebung habe. Im Mitt el-
punkt der Vormundschaft  stand für sie aber 
das zwischenmenschliche Verhältnis zwi-
schen Vormund und Jugendlichen. 
In Frankfurt und Umgebung stellte sich die 
Lage anders dar. Im Vergleich zu Berlin und 



37Vormundschaften für UMF in Deutschland

München war der Vormund in den Interviews 
mit den Jugendlichen auff ällig abwesend, 
wenn es um den Aufenthaltsstatus ging. Auf 
Grund des bestehenden Vormundschaft ssy-
stems überrascht das allerdings nicht weiter: 
der Ergänzungspfl eger, der für viele Jugendli-
che bestellt wird, übernimmt diese Aufgabe. 
Er ist teilweise auch schon vor dem Vormund 
mit dem Jugendlichen in Kontakt. Das ist be-
dingt durch die besonders große Zahl Jugend-
licher, die über den Flughafen in Frankfurt 
einreisen. Wie eine Vormündin sagte: ‚Am 
Flughafen sind wir eigentlich im Asylverfahren 
nicht beteiligt.’ Der Ergänzungspfl eger hinge-
gen gab an, dass der Antrag auf Pfl egschaft  
für die Jugendlichen, die noch am Flughafen 
sind, sehr schnell gestellt wird und er deswe-
gen zeitnah mit vielen in Kontakt kommt. 
Wegen der Bestellung des Ergänzungspfl egers 
und noch dazu der beschränkten Involvierung 
des Vormunds, wenn die Einreise über den 
Flughafen erfolgt, beschränkt sich die Rolle 
des Vormunds in aufenthaltsrechtlichen Fra-
gen bei den Unter-16-jährigen und einigen 
16- und 17-Jährigen darauf, sich beim Ergän-
zungspfl eger über die neuesten Entwicklun-
gen zu informieren. Falls Zeitkapazitäten zur 
Verfügung stehen, können möglicherweise 
beratende und aufmunternde Gespräche 
stattf  inden. Wenn kein Ergänzungspfl eger 
dem Jugendlichen zur Seite gestellt wird, wer-
den die Vormünder auch in aufenthaltsrecht-
lichen Angelegenheiten akti v. Vormünder in 
Hessen hatt en zum Zeitpunkt der Interviews 
im Juli 2010 allerdings mit einer besonders 
großen Mündelzahl und damit einherge-
hend mit einer extremen Arbeitsbelastung 
zu kämpfen. Sie überlegen sich deshalb ge-
nau, welche Mündel sie zu Anhörungen be-
gleiten. In der Praxis kosten außerdem die 
so genannten ‚Dublin-II-Fälle’9 besonders viel 

9 Ein Dublin-II-Fall liegt vor, wenn ein Jugendli-
cher bereits in einem anderen europäischen Land seine 
Fingerabdrücke abgeben musste und somit polizeilich 
registriert ist. Deutschland prüft  dann, ob dieses an-
dere europäische Land den Jugendlichen übernehmen 
muss. 

Zeit. Es war auff ällig, dass ‚Dublin-II’ in Hes-
sen mehr Raum in den Interviews einnah-
men als in München oder Berlin, auch wenn 
die Gründe dafür nicht off ensichtlich waren. 
‚Dublin-II-Fälle’ sind oft  äußerst komplex und 
erfordern intensive Kommunikati on mit dem 
Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge. Die 
investi erte Zeit kann sich aber auszahlen: In 
Gießen sehen die beiden Amtsvormündinnen 
die Tatsache, dass einer der Mündel nicht in 
ein anderes europäisches Land rückgeführt 
wurde darin begründet, dass sie sich konstant 
präsent zeigten und Informati onen verlang-
ten. 
Die Anwesenheit des Vormunds in der Anhö-
rung kann den Jugendlichen wichti gen Halt 
geben. Der Vormund kann Einfl uss auf das 
Interview nehmen, indem er spezifi sche Fra-
gen stellt oder Anmerkungen macht, die dazu 
beitragen, die Darstellung des Jugendlichen 
zu verdeutlichen. Ein Jugendlicher beschreibt 
die aufreibende Situati on der Anhörung fol-
gendermaßen:

G13: Wenn ich in Baierbrunnerstraße [Erst-
aufnahmeeinrichtung –Anmerkung der Au-
torin] war, hatt e ich sehr Angst. Okay, jetzt 
musst du zum Bundesamt, ich habe keine Ah-
nung und in Afghanistan ich bin nie so alleine 
gegangen mit einer offi  ziellen Person, aber 
hier nach eine oder zwei Wochen oder drei 
Wochen musst du zum Bundesamt gehen, 
und hier kommt ein Dolmetscher, hier kommt 
eine offi  zielle Person, so, und du weißt nicht, 
okay, du hast so gemacht und so gemacht, 
warum nicht so? Warum nicht so gemacht? 
Und...und wenn das so ist, mein Kopf ist to-
tal leer und ich weiß nicht, was habe ich ge-
macht. [...] Zum Beispiel bei Matheprüfung, 
ich weiß, dass 100:10 ist 10, aber in der Prü-
fung habe ich vergessen. Und bei Bundesamt 
ist genauso.

In dieser Situati on kann der Vormund eine 
wichti ge Unterstützung sein.
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G13: Wenn sie sagen, okay, morgen musst 
du zum Bundesamt gehen, in der Nacht kann 
man nicht so gut schlafen, ja […] aber wenn 
jemand mitgeht, jemand älterer, wenn ich 
denke, ich habe etwas falsch gesagt, er kor-
rigiert es. […] Wenn ich mit [meiner Vormün-
din]gesprochen habe, dann hatt e ich ein gu-
tes Gefühl. Ja, so ich habe jemanden, ich bin 
nicht alleine.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf-
enthaltsrechtliche Angelegenheiten einen 
zentralen Aspekt der Personensorge für un-
begleitete Minderjährige ausmachen – auch 
wenn dieser Punkt nicht explizit im Gesetz 
als Aufgabe des Vormunds festgehalten ist. 
Es ist fundamental für die Jugendlichen, ei-
nen guten Aufenthaltsstatus zu bekommen 
und sie messen deswegen der Unterstützung 
des Vormunds einen hohen Stellenwert bei. 
Für die Jugendlichen in Berlin und München 
scheint die Begleitung durch den Vormund 
im Asylverfahren einen zentralen Aspekt der 
Personensorge auszumachen. Die Arbeit des 
Vormunds gestaltet sich etwas anders, wenn 
die Jugendlichen einen Anwalt an ihrer Seite 
haben. Auf Grund des Ergänzungspfl egersy-
stems nehmen aufenthaltsrechtliche Fragen 
in Hessen einen anderen Raum in der Vor-
mundschaft sarbeit ein als in München oder 
Berlin. Trotz der oft  großen Erwartungen an 
den Vormund in aufenthaltsrechtlichen Fra-
gen, ist die erhoff te Hilfe nicht garanti ert. Die 
Vorbereitung und Begleitung zur Anhörung ist 
beispielsweise nicht gewährleistet. Das hängt 
zum einen von der Vormundschaft sart (z.B. 
extrem hohe Arbeitsbelastung der Amtsvor-
münder), zum anderen wohl auch von der 
Person des jeweiligen Vormunds ab. 

Unterbringung
Auch wenn es laut Gesetz Pfl icht des Vor-
munds ist, den Aufenthalt des Mündels zu 
besti mmen (vgl. § 1631 Abs. 1 BGB), so über-
nimmt eher der Sozialdienst des Jugendamts 
diese Aufgabe. Eine Vormündin beschreibt 

ihre Rolle hinsichtlich der Unterbringung des 
Mündels folgendermaßen: 

GG5: Wir Amtsvormünder kommen dann ins 
Spiel, wenn die Kollegen [vom Sozialdienst] 
was rausgesucht haben für den Jugendlichen 
und der Jugendliche will da nicht hin. Dann ist 
es auch so, dass die Jugendlichen sich an den 
Vormund wenden und sagen, kannst du mir 
nicht helfen. Und wir würden vielleicht schon 
gern helfen, aber wenn ich keinen Platz hab, 
dann kann ich auch keinen aus dem Boden 
stampfen. [...] Aber grundsätzlich sind wir 
schon recht d’accord mit der Auswahl [des 
Sozialdiensts].

Die Jugendlichen bestäti gten diese Handha-
bung. Jugendliche, die mit ihrer Unterbrin-
gung unzufrieden waren, assoziierten ihren 
Vormund verstärkt mit diesem Thema. Sie in-
formierten ihren Vormund über ihre aktuelle 
Wohnsituati on und baten um Hilfe bei einem 
Wechsel in eine andere Einrichtung. Die Vor-
münder gingen mit dieser Bitt e bzw. Forde-
rung unterschiedlich um. Es hängt maßgeb-
lich davon ab, wie gravierend sie die Situati on 
einschätzen und ob Plätze in einer anderen 
Einrichtung vorhanden sind. Zum Zeitpunkt 
der Interviews stellte der Mangel an Unter-
bringungsmöglichkeiten ein ernsthaft es Pro-
blem dar, weshalb es oft  schwierig ist, den 
Wünschen der Jugendlichen zu entsprechen. 
Ehrenamtliche Vormünder gehen unter Um-
ständen etwas weiter in ihrem Engagement 
hinsichtlich der Unterbringung ihres Mündels. 
Das Ehepaar, das gemeinsam Vormundschaf-
ten für unbegleitete Minderjährige führte, 
wurde wegen ihres Mündels Mitglied bei ei-
ner Wohnungsbaugenossenschaft , was mit 
nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. 
Dadurch war es ihnen möglich, schnell eine 
geeignete Wohnung für den Jugendlichen zu 
fi nden. Als die Wohnung gefunden war, pack-
ten sie außerdem beim Umzug mit an.
Mit Ausnahme der ehrenamtlichen Vormün-
der ist also die Beteiligung der interviewten 
Vormünder in Sachen Unterkunft  meist be-
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grenzt, da diesbezügliche Aufgaben vermehrt 
vom jeweiligen Sozialdienst wahrgenommen 
werden. 

Gesundheit
Jugendliche mit schwerwiegenden Krankhei-
ten oder psychischen Problemen brachten 
den Vormund mit diesem Aufgabenbereich in 
Verbindung. Es überrascht nicht weiter, dass 
es auch hier sowohl vom Vormund als auch 
vom Kontext abhängt, was der Vormund letzt-
endlich tatsächlich macht. Eine Jugendliche 
erinnerte sich zum Beispiel an eine Magen-
spiegelung. Sie erwähnte ihren Vormund in 
diesem Zusammenhang, allerdings lediglich 
deswegen, weil dieser schrift lich sein Einver-
ständnis erklären musste. Eine andere Ju-
gendliche im Gegensatz betonte, wie wichti g 
es für sie war, dass ihr Vormund sie anrief und 
besuchte, als sie in die Psychiatrie eingewie-
sen wurde. Die Involvierung reicht also vom 
Leisten einer Unterschrift  bis zum persönli-
chen Kontakt während eines Krankenhausauf-
enthalts. 
Die Vormünder sehen sich nicht primär ver-
antwortlich dafür, die Jugendlichen zu ihren 
Arztt erminen zu begleiten. Ob ein Vormund 
zu einem Termin mitgeht hängt wesentlich 
von der Verfügbarkeit der Mitarbeiter der Ju-
gendwohneinrichtungen ab:

Interviewerin: Das heißt, Sie gehen dann mit 
zu Arztt erminen, wenn kein Betreuer verfüg-
bar ist?
GG9: Ja, wenn die sagen, sie können auch 
nicht mitgehen, weil unterbesetzt oder weil 
der Arzt unbedingt will, dass der Vormund 
dabei ist. Es gibt manche Kliniken, die da ein 
bisschen streng sind[...]Meistens kriegt man 
das dann hin, wenn man sagt, faxen Sie das 
doch mal. Man muss ja den Aufk lärungsbo-
gen und so unterschreiben. Meistens kann 
man es regeln, dass die einem das dann fa-
xen, manchmal geht es eben nicht, dann 
muss man da halt begleiten.

Im Bereich Gesundheit kooperieren Vor-
münder also sehr stark mit dem Personal 
der Jugendwohneinrichtungen. Meistens be-
schränkt sich die Rolle des Vormunds darauf, 
eine Unterschrift  zu leisten. Nur in Ausnah-
mefällen begleiten sie den Jugendlichen zu 
Terminen.

Bildung
Fast allen der jungen Interviewpartner war 
es sehr wichti g, zur Schule zu gehen und eine 
gute Ausbildung zu bekommen.10 Obwohl 
die Jugendlichen sehr moti viert waren und 
Bildung als bedeutender Baustein der Perso-
nensorge verstanden werden kann, so war 
es doch auff ällig, dass die Jugendlichen meist 
keine direkte Verbindung zwischen ihrer 
(schulischen) Ausbildung und ihrem Vormund 
herstellten. Nur ein Jugendlicher erwähnte, 
dass der Vormund ihm im ersten Gespräch 
mitt eilte, dass er ihm dabei helfen würde, zur 
Schule gehen zu können. Im Gegensatz dazu 
merkten zwei andere Jugendliche an, dass ihr 
Vormund sie in Fragen zur Ausbildung an ihre 
Betreuer oder andere Beratungsstellen ver-
wies:

Interviewerin: Redest du mit [deiner Vormün-
din] auch über die Schule?
G2: Ja, sie hat gesagt ich muss wieder zu 
[Name eines Mitarbeiters einer Beratungs-
stelle] gehen, wenn ich die Schule nicht schaf-
fe, dann kann er mir helfen. 

Die Vormündin dieses Jugendlichen ist Anwäl-
ti n und half ihm dabei, einen guten Aufent-
haltsstatus zu bekommen. Das kann erklären, 
wieso der Jugendliche primär folgenden Zu-

10  Es sollte allerdings nicht vergessen wer-
den, dass die Auswahl der Jugendlichen wie oben 
beschrieben zu einem gewissen Grad selektiv war. 
Möglicherweise hat die Suche nach Jugendlichen mit 
guten Deutschkenntnissen, die im Interview ihre Er-
fahrungen und Meinungen verständlich wiedergeben 
können, dazu beigetragen, dass vor allem besonders 
motivierte Jugendliche ausgewählt wurden.
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sammenhang zwischen seinem Vormund und 
seiner schulischen Ausbildung sah:

G2: Ich bin einfach zu [meiner Vormündin] ge-
gangen und dann haben die mir eine Aufent-
haltserlaubnis gegeben. Weil, ich wollte am 
ersten so zur Schule gehen, Abitur machen, 
alles machen, danach meine Lehrerin hat mir 
erzählt, dass wenn ich eine so Duldung habe 
und keinen normalen Ausweis, ich darf nicht 
weitermachen mit der Schule. Und ich war so 
froh, dass ich zur Schule gehen konnte. Mit 
der Aufenthaltserlaubnis. Das war mir eine 
Überraschung. 

Durch seine Aufenthaltserlaubnis, an deren 
Erhalt seine Vormündin wesentlich betei-
ligt war, verbessern sich also die schulischen 
Möglichkeiten des Jugendlichen. 
Die anderen Jugendlichen erinnerten sich au-
ßerdem, dass das Thema Schule Bestandteil 
der Hilfeplangespräche war und ihr Vormund 
sich erkundigte, ob sie mit der Schule zufrie-
den seien. Ein junger Erwachsener, der eine 
ehrenamtliche Vormündin hatt e, fügte hinzu, 
dass diese sehr wichti g dafür gewesen sei, die 
Moti vati on nicht zu verlieren. Eine akti vere 
Rolle wurde den Vormündern allerdings nicht 
zugeschrieben. 
Die Jugendlichen bringen ihren Vormund also 
wenn überhaupt auf eine eher abstrakte Art 
und Weise mit ihrer Ausbildung in Verbin-
dung. Die eher alltäglichen Probleme, die im 
Zusammenhang mit Schule und Ausbildung 
anfallen, wie z.B. die Suche nach einer geeig-
neten Schule oder Hilfe mit den Hausaufga-
ben, wird vielmehr als Aufgabe der Betreuer 
gesehen. 
Die Vormünder hingegen erwähnten alle, 
dass Bildung einer ihrer Arbeitsschwerpunkte 
sei. Was von einigen Jugendlichen als gele-
gentliche Gespräche über deren Schulbesuch 
gewertet werden kann, ist für die Vormünder 
eine wichti ge Arbeitsgrundlage. Wie es ein 
Interviewpartner sagte: in den Hilfeplankon-
ferenzen ‚wird ja auch die schulische Karriere 
geplant’ (GG8). Im Gespräch soll herausgefun-

den werden, ob der Jugendliche einen Bedarf 
an Nachhilfe hat, ob er Konzentrati onsschwie-
rigkeiten hat, ob er ein Problem mit dem Leh-
rer hat oder vielleicht von anderen Schülern 
gemobbt wird. 
Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Um-
setzungen in der Praxis gibt. Wie im Bereich 
Gesundheit hängt vieles von der Kooperati on 
mit den Betreuern der Jugendwohneinrich-
tungen ab. Die meisten Vormünder überlas-
sen ihnen den direkten Kontakt mit Schulen 
und Lehrern. Nur die ehrenamtlichen Vor-
münder erwähnten, dass sie wiederholt auch 
an Elternabenden teilgenommen haben. Dass 
Aufgaben zwischen Betreuern und Vormün-
dern meist nicht explizit verteilt sind, führt 
immer wieder zu Zwisti gkeiten. Ein ehrenamt-
licher Vormund veranschaulicht die unklaren 
Zuständigkeiten und den damit verbundenen 
Ärger. Er bewertet die Tatsache, dass er von 
der Betreuerin nicht darüber informiert wur-
de, dass sein Mündel nicht mehr zur Schule 
geht, folgendermaßen: 

GG2: Für mich war das eindeuti g ein klas-
sischer Fall, wo der Vormund entscheiden 
muss, ja? WIE zur Schule gegangen wird, OB 
zur Schule gegangen wird und WO zur Schule 
gegangen wird. Und die [Betreuerin] hat halt 
meiner Ansicht nach nach eigener Kompe-
tenzüberschreitung gedacht, okay, gehst du 
halt jetzt nicht zur Schule. [...] Und ich hab 
das dann halt hinterher erfahren, dass er 
nicht zur Schule geht und warum er nicht zur 
Schule geht.

Allerdings wird das eigenverantwortliche Tä-
ti gwerden der Betreuer nicht immer negati v 
bewertet. Andere Vormünder begrüßen es 
beispielsweise, wenn Betreuer einen Schul-
wechsel vorantreiben und verstehen es als 
Entlastung.

Die Jugendlichen assoziierten ihren Vormund 
also nicht unbedingt unmitt elbar mit ihrer 
schulischen Ausbildung. Die Vormünder hin-
gegen erwähnten das Thema Bildung als 
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wichti gen Punkt ihrer Arbeit. Sie können bei 
entsprechendem Engagement eine zentrale 
Rolle spielen, indem sie aus der Ferne kontrol-
lieren und beobachten, ob der Jugendliche 
bezüglich seiner Schulbildung umfassend ver-
sorgt ist. Allerdings scheint das Engagement 
der Vormünder zu variieren.

Freizeit
Bei einem umfassenden Verständnis der Per-
sonensorge könnte man annehmen, dass die 
Vormünder auch in die Freizeitgestaltung 
involviert sein sollten. Für alle Amtsvormün-
der war es allerdings unvorstellbar, mit den 
Jugendlichen Freizeitakti vitäten zu unterneh-
men. Sie nehmen gegebenenfalls die Einla-
dung zum Tag-der-off enen-Tür der Jugend-
wohneinrichtung wahr, zeiti ntensivere Ereig-
nisse, wie zum Beispiel ein Tagesausfl ug, sind 
allerdings nicht machbar. Auch der Vereins-
vormund erklärte, dass er das Organisieren 
von Freizeitakti vitäten nicht als seine Aufgabe 
sieht. Es fi ndet allerdings jährlich eine mehrtä-
gige Fahrt der Vormünder des Vereins mit den 
Jugendlichen statt . Darauf wird Wert gelegt, 
da es die Möglichkeit bietet, die Jugendlichen 
außerhalb des Büros zu erleben und sich einen 
Eindruck zu verschaff en, der nicht zu großen 
Teilen auf den Erzählungen der Betreuer der 
Jugendlichen beruht. Die Berufsvormündin 
organisiert Parti es, lädt die Jugendlichen zum 
Essen ein oder triff t ehemalige Mündel auch 
abends, um sich mit ihnen zu unterhalten und 
über deren aktuelle Probleme zu sprechen. 
Auch wenn es unterschiedlichste Formen der 
ehrenamtlichen Vormundschaft  gibt, so ist es 
doch am wahrscheinlichsten, dass ehrenamt-
liche Vormünder mit ihren Mündeln Freizeit-
akti vitäten unternehmen. Ein ehrenamtlicher 
Vormund berichtete, dass er seine Mündel 
mehrmals in der Woche zu deren Fußballtrai-
ning begleitete und die Jugendlichen danach 
zu seiner Familie mit nach Hause kamen. Eine 
Jugendliche erwähnte, dass ihre Vormün-
din sich mit ihr traf, um an ihrem Deutsch zu 
arbeiten oder um einen Ausfl ug zu machen. 

Damit stellte diese Jugendliche eine Ausnah-
me unter den jungen Interviewpartnern dar, 
da die meisten ihren Vormund nicht mit ihrer 
Freizeit in Verbindung brachten. 
Die Freizeitgestaltung der Jugendlichen sollte 
auch Thema des Hilfeplangesprächs sein. Im 
besten Fall verschaff t sich der Vormund durch 
gezielte Fragen und aufmerksames Zuhören 
einen Einblick in die momentane Situati on 
und sucht gegebenenfalls gemeinsam mit 
dem Jugendlichen und anderen Helfern nach 
Verbesserungsmöglichkeiten. Ein Vormund 
beschreibt, welche Fragen sich ihm hinsicht-
lich der Freizeitgestaltung der Jugendlichen 
stellen: 

GG10: Es ist zum Teil einfach auch wichti g, 
dass man weiß, dass der im Fußballverein ist 
und nicht nur die Unterschrift  leistet. Aber 
der Weg dahin ist sehr individuell. Das klingt 
jetzt alles sehr hochgestochen, aber die Frage 
ist halt, in welchen Fußballverein geht er ei-
gentlich und was macht Sinn. Das ist ein Dis-
kussionsprozess. [...] Wenn jemand in Pasing 
wohnt, aber er hat ´nen Freund in Milbertsh-
ofen, dann ist die Frage, was ist jetzt wichti -
ger und was macht für diesen Jugendlichen 
Sinn. Macht Sinn, dass er sich in Pasing inte-
griert [...] und in den Pasinger Verein geht, 
oder macht’s bei dem Jugendlichen Sinn, 
weil er totale Probleme hat, sich auf irgend-
jemand einzulassen, dass er mit dem einzi-
gen Freund, den er in den letzten drei Jahren 
gefunden hat, in den Milbertshofener Verein 
geht. Und vielleicht die Gruppe im Gegenzug 
darauf verzichtet, dass er einmal die Woche 
beim Abendessen pünktlich da ist. [...] Ich un-
terschreibe den Antrag, aber ich unterschrei-
be den Antrag nicht einfach so, ohne mit 
der Gruppe noch mal zu sprechen. [...] Es ist 
auch die Frage, ob die Trainingszeiten in den 
Alltag des Jugendlichen passen. Sind die Trai-
ningszeiten immer dann, wenn die Gruppe 
Gruppenabend hat. Immer mitt wochs gehen 
die zusammen zum Billiardspielen [...], dann 
kann er nicht genau in diesen Fußballverein 
gehen, wo ausgerechnet Mitt wochabend das 
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Pfl ichtt raining ist. Also wirklich solche Dinge 
zu überlegen und dann auch im Extremfall ei-
nen Kompromiss zu fi nden. 

Für diesen Vormund ist also auch die Freizeit-
gestaltung ein ernstzunehmendes Thema, 
das genaue Überlegungen und Rücksprachen 
erfordert. Gespräche mit anderen Intervie-
wpartnern legten allerdings die Vermutung 
nahe, dass nicht jeder Vormund diesen As-
pekt so gewissenhaft  behandelt wie der eben 
ziti erte Vormund. Auf die Frage, ob er mit 
seiner Vormündin auch über seine Freunde 
und damit seine Freizeit rede, antwortete ein 
Jugendlicher:

G2: Sie hat gar keine Zeit für das. Wenn ich 
sie treff e rede ich mit ihr 10 Minuten oder 5 
Minuten, danach gehe ich nach Hause. Ma-
che ich alles ferti g, wenn ich etwas zu unter-
schreiben habe, dann gehe ich mit Bus, sie 
unterschreibt.

Seine Vormündin konzentriert sich also auf 
die gesetzliche Vertretung, während es für sie 
keinen großen Stellenwert zu haben scheint, 
den Jugendlichen auf einer persönlicheren 
Ebene besser kennen zu lernen. Es gibt kei-
ne genau defi nierte Verpfl ichtung für den 
Vormund, wie mit dem Thema Freizeit um-
zugehen ist. Der Vormund hat deswegen eine 
beachtliche Entscheidungsfreiheit darüber, zu 
welchem Grad er sich tatsächlich einbringt. 
Wenn man die Beziehung zwischen Vormund 
und Jugendlichem genauer betrachtet stellt 
sich auch die Frage, was der Vormund dem 
Mündel über sich selbst erzählt. Die meisten 
Vormünder erklärten, dass sie dabei Beruf-
liches klar von Privatem trennen. Nur zwei 
ehrenamtliche Vormünder machten diese 
Trennlinie dadurch durchlässig, dass sie ihre 
Mündel zu sich nach Hause einluden und zu 
Familienfeiern mitnahmen – was für die an-
deren Vormünder unvorstellbar war. Ein Vor-
mund führte an, dass es sinnvoll ist, zwischen 
Privatem und Persönlichem zu unterscheiden:

GG10: Also, ich denke, die [Beziehung zwi-
schen Vormund und Mündel] wird persön-
lich, aber nicht privat. [...] Wir fahren auch 
auf Ferienfreizeit, da geht es auch drum, 
diese persönliche Bindung zu haben. Da geht 
es drum, zu sehen, wie ist denn ein Jugend-
licher im Alltag. Ist er jetzt wirklich so, wie 
die Wohngruppe mir das beschreibt? [...] Da 
gibt’s dann also ´nen persönlichen Kontakt. 
Ich nehm aber jetzt keine Jugendlichen mit 
nach Hause. Das würde mir jetzt so gar nicht 
einfallen. Da bin ich auch ziemlich klar. Sie ha-
ben auch nicht meine Privatnummer. Ein paar 
haben durch Zufall meine Handynummer, auf 
Freizeiten geht das relati v schnell, wenn man 
die Nummer nicht unterdrückt, aber ich sag 
auch ziemlich klar, dass meine Handynummer 
im Grunde tabu ist und nur für den absoluten 
Notf all. [...] Die Frage ist, wo fängt das Priva-
te an. [...] Es darf jeder wissen, wenn er mich 
fragt, dass ich zwei Kinder habe. Das ist auch 
privat, aber da sag ich nicht, das gehört hier 
nicht zur Sache. Ich würde aber nicht jeden 
Konfl ikt, den ich mit meinen Kindern habe, 
preisgeben. [...] Aber ich glaube, das wissen 
die Jugendlichen auch, ich habe nie das Ge-
fühl, dass sie mich ausfragen.

Das verdeutlicht nochmals die Unterschiede 
zwischen den Vormundschaft sarten: Vormün-
der, die die Täti gkeit professionell ausführen, 
trennen strikt zwischen Berufl ichem und Pri-
vatem, während ehrenamtliche Vormünder 
das Mündel unter Umständen in ihr Privatle-
ben zu integrieren versuchen. 
Keiner der Jugendlichen beantwortete die 
Frage, ob er denn seinen Vormund gerne öf-
ter treff en würde, mit einem enthusiasti schen 
‚Ja’. Das mag besonders in Anbetracht der 
Tatsache überraschen, dass gerade der gerin-
ge Kontakt zwischen Vormund und Mündel in 
der aktuellen Diskussion zur Vormundschaft  
zentraler Kriti kpunkt ist. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, die Reakti on der Jugendlichen 
zu deuten. Zum einen muss nochmals auf das 
Samplingverfahren verwiesen werden: einige 
Betreuer tendierten dazu, Jugendliche auszu-
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wählen, die einen ‚guten’ Vormund hatt en. 
Ein Vormund wurde dann als ‚gut’ wahrge-
nommen, wenn er sehr engagiert war und es 
ausreichend Kontakt zum Mündel gab. Was 
allerdings als ‚ausreichend’ empfunden wur-
de ist eine subjekti ve Einschätzung und kann 
in der Praxis von Jugendlichem zu Jugend-
lichem sehr unterschiedlich gewesen sein. 
Wichti g ist aber, dass sie mit der Frequenz zu-
frieden waren und nicht mehr Kontakt für nö-
ti g hielten. Bei den anderen Jugendlichen ist 
es möglich, dass die Tatsache, dass sie nicht 
mehr Kontakt mit dem Vormund wünschen, 
aus einer gegensätzlichen Erfahrung mit dem 
Vormund herrührt. Die Vormünder dieser Ju-
gendlichen waren wenig präsent im Leben ih-
rer Mündel. Da diese also keine besonders in-
tensive Beziehung zu ihrem Vormund hatt en, 
zeigten sie kein großes Interesse an häufi ge-
ren Treff en. Auch hatt en sie oft  ein gutes Ver-
hältnis zu ihrem Betreuer, der viele Aufgaben 
wahrnahm und eine intensivere Betreuung 
durch den Vormund somit unnöti g erschien. 
Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die Ju-
gendlichen die Frage nicht bejahten, da ihnen 
nur vage klar war, für welche Aufgaben ein 
Vormund zuständig ist. Folglich wussten sie 
nicht, in welchen Situati onen es angemessen 
wäre, den Vormund zu kontakti eren. Auch 
ein Mangel an Vergleichen kann zum gerin-
gen Interesse der Jugendlichen beigetragen 
haben. Wenn sie am Beispiel anderer Jugend-
licher hätt en beobachten können, wie eine 
Vormundschaft  auch verlaufen kann, hätt en 
sie vielleicht andere Ansprüche an ihren ei-
genen Vormund gestellt (z.B. persönlicherer 
Kontakt, gemeinsame Ausfl üge etc.). So aber 
betonten sie, dass es wichti ger war, den Vor-
mund zu erreichen, wenn sie ihn brauchten, 
als sich in größerer Regelmäßigkeit mit ihm zu 
treff en.

Interkulturelle Beziehung
Die Vormünder, die Vormundschaft en für 
unbegleitete Minderjährige hauptamtlich 
führen, arbeiten tagtäglich mit Menschen 

unterschiedlichster Herkunft . Um einen um-
fassenden Eindruck der Vormundschaft sar-
beit zu bekommen, ist es deshalb wichti g zu 
untersuchen, wie diese Gegebenheit die Tä-
ti gkeit beeinfl usst bzw. welche Beachtung die 
Vormünder ihr schenken.
Vormund und Jugendlicher sprechen nicht die 
gleiche Mutt ersprache. Die Arbeit mit den Ju-
gendlichen beinhaltet deswegen zwangsläu-
fi g die Kooperati on mit Dolmetschern – vor 
allem in der Anfangsphase. In den Interviews 
zeigte sich, dass es für Amts-, Vereins- und 
Berufsvormund eine Selbstverständlichkeit 
ist, wenn notwendig, einen Dolmetscher zu 
den Treff en einzuladen. Sie greifen dabei im 
Allgemeinen auf einen Pool an verfügbaren 
Dolmetschern zurück. Es muss allerdings ge-
sagt werden, dass das für die Standorte gilt, 
die im Rahmen dieser Studie besucht wurden. 
Erschreckenderweise stellte sich durch Ge-
spräche mit Fachkräft en anderer Städte her-
aus, dass das nicht immer der Fall ist. So gibt 
es mitunter die Praxis, dass Jugendliche einer 
Erstaufnahmeeinrichtung für andere Jugend-
liche, die gerade erst angekommen sind, als 
Dolmetscher fungieren müssen.
Gelegentlich geht die Rolle des Dolmetschers 
über das reine Übersetzen des Gesagten hin-
aus: sie können dem Jugendlichen die Auf-
gaben ihres Vormunds erklären, dabei ein 
positi ves Bild von ihm vermitt eln und somit 
Ängste und Zweifel nehmen. Sie können den 
Vormund mit Hintergrundinformati onen zum 
Herkunft sland des Jugendlichen versorgen 
und besti mmte Aspekte des Verhaltens des 
Jugendlichen erklären. Der Dolmetscher spielt 
unter Umständen eine wichti ge Rolle darin, 
wie sich die Beziehung zwischen Jugendli-
chem und Vormund entwickelt bzw. welcher 
Weg im Asylverfahren eingeschlagen wird: 
die Einschätzung des Dolmetschers darüber, 
ob die vom Jugendlichen erzählte Geschich-
te glaubhaft  ist oder nicht, kann die Meinung 
des Vormunds wesentlich beeinfl ussen. 
Die Jugendlichen waren gespalten in ihren 
Meinungen über Dolmetscher. Einige erwähn-
ten, dass der Dolmetscher ihnen z.B. wichti ge 
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Informati onen über den Vormund gab. Gleich-
zeiti g fanden sie es aber nicht immer leicht, 
mit Dolmetschern zu arbeiten. Mehrere Ju-
gendliche erklärten, dass sie Schwierigkeiten 
mit ihrem Dolmetscher bei der Anhörung des 
Bundesamts für Migrati on und Flüchtlinge 
hatt en. Bei afrikanischen Jugendlichen, die 
eine seltene Mutt ersprache sprechen, kommt 
es immer wieder vor, dass sie das Interview 
auf Englisch führen müssen. Mehrere afgha-
nische Jugendliche berichteten, dass sie in ih-
rem Interview einen iranischen Dolmetscher 
bekamen, der nicht sehr vertraut mit der 
(aktuellen) Situati on in Afghanistan zu sein 
schien. Noch besorgniserregender ist, dass 
diese Jugendlichen das Gefühl hatt en, der 
Dolmetscher übersetze nicht, was sie sagen. 

G10: Die Dolmetscher am Flughafen war ein 
Iraner. Die haben nicht so...afghanisch ge-
konnt. Manche Sachen falsch hat er gesagt.

Ein anderer Jugendlicher erklärt etwas genau-
er:

G12: Dolmetscher hat anderes gesagt. Zum 
Beispiel, bist du in die Schule gegangen? Und 
ich habe gesagt, ich bin zum Beispiel in die 
Schule nicht gegangen, dann hat er gesagt, ja 
er ist in die Schule gegangen. [...] Ich bin in 
die Schule nicht gegangen, [sondern in einen] 
Korankurs. Aber dort kann man ein bisschen 
schreiben und lesen lernen. Und ich habe 
gesagt, ich bin nicht in die Schule gegangen, 
aber Korankurs. Und er hat gesagt, wie viele 
Jahre? In welche Klasse? Ich habe gesagt, kei-
ne! Ich bin in Kurs gegangen.

Über die Anwesenheit des Dolmetschers in 
Gesprächen mit ihrem Vormund sagte außer-
dem ein Jugendlicher, dass sie einer vertrau-
ensvollen Kommunikati on zwischen Vormund 
und Mündel im Wege stehe. 
Die Kommentare hinsichtlich sprachlicher 
Schwierigkeiten zwischen Jugendlichem und 
ehrenamtlichem Vormund waren verschie-
denarti g. Einerseits kriti sierte ein Jugendli-

cher, dass er selbst einen Dolmetscher für das 
Treff en mit seinem ehrenamtlichen Vormund 
organisieren musste. Andererseits unterstüt-
zen manche ehrenamtlichen Vormünder ihre 
Mündel auf eine prakti schere Art und Weise 
bei Sprachschwierigkeiten als es Amts-, Ver-
eins- oder Berufsvormündern möglich wäre: 
hin und wieder üben sie mit dem Jugendli-
chen Deutsch und können somit eine wert-
volle Ergänzung zum Deutschunterricht sein.
Die Vormünder blieben etwas vage hinsicht-
lich der Frage, inwiefern die unterschiedli-
chen kulturellen Hintergründe von Mündel 
und Vormund die Vormundschaft  beeinfl us-
sen. Sie gingen auf verschiedene Art und Wei-
se darauf ein, was zu der Annahme führt, dass 
sie unterschiedlich für das Thema sensibili-
siert sind. Ein Vormund erwähnt zum Beispiel:

GG2: Klar, dass es manchmal Sprachproble-
me gibt, aber das gibt sich dann auch bei den 
Jugendlichen relati v schnell. Danach ist ei-
gentlich auch egal, aus welchem Umfeld sie 
kommen, ne? Das war so meine Erfahrung, 
dass die Probleme, die auft reten, mit der 
Kultur und der Identi tät wenig zu tun haben. 
Sind halt eigentlich immer dieselben Proble-
me, wie Schulbesuch. Typische Probleme.

Der Vormund scheint nicht sehr intensiv in 
die besondere Biographie des Jugendlichen 
einzutauchen, um dort nach Erklärungen 
und auch Lösungen für den Widerwillen des 
Jugendlichen, zur Schule zu gehen, zu fi n-
den. Anderen Vormündern ist es sehr wich-
ti g, mehr über den kulturellen Hintergrund 
der Jugendlichen zu lernen und ihre eigenen 
Annahmen zu hinterfragen, um ihre Arbeit in 
einen realisti scheren Kontext zu bringen. Eine 
Vormündin beschreibt außerdem, wie sie ihr 
eigenes Verhalten je nach Herkunft sland än-
dert:

GG9: Das mache ich zum Beispiel bei iraki-
schen Jugendlichen, da bin ich sehr autoritär, 
was ich normalerweise nicht so bin von der 
Persönlichkeit her. Weil man da auch weiß, 
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die kommen aus einem sehr autoritären Sy-
stem, wo nicht mit Jugendlichen groß verhan-
delt wird oder pädagogisch gesprochen wird, 
weil das fi nden die sofort als Verhandlungs-
angebot, wenn man da anfängt, zu bespre-
chen. Da muss man manchmal einfach sagen, 
so, Schluss, oder wenn die mit irgendeinem 
Zett el kommen, ruf da mal an, dann sage ich, 
lass das mal da, ich mach das, wenn ich Zeit 
habe, ich ruf dich an. Weil dann, sonst haben 
die wirklich das Gefühl, ich bin hier die Sekre-
tärin, er macht so und ich hüpfe, man muss 
dann schon teilweise autoritär auft reten. Da 
habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, 
mehr als wenn man sich auf irgendein Palaver 
einlässt. Das bringt gar nichts. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass 
die Kooperati on mit qualifi zierten Dolmet-
schern nicht immer gewährleistet ist. Außer-
dem scheinen die Vormünder unterschiedlich 
für die verschiedenen kulturellen Hintergrün-
de ihrer Mündel sensibilisiert zu sein.

Das Ende der Vormundschaft 
Die Vormünder gaben an, dass die meisten 
Vormundschaft en mit dem 18. Geburtstag 
des Jugendlichen enden. Einige Vormünder 
probieren, ein letztes Treff en zu organisie-
ren, um die Beziehung formell abzuschließen. 
Falls es verfügbare fi nanzielle Mitt el gibt, 
bekommt der Jugendliche ein kleines Ge-
schenk. Es ist allerdings auch möglich, dass 
die Vormundschaft  vor oder nach dem 18. 
Geburtstag endet. Erstens ist es möglich, dass 
Jugendliche verschwinden. In diesem Fall ist 
es aber nur möglich, die Vormundschaft  zu 
beenden, wenn bekannt ist, wo sich der Ju-
gendliche aufh ält und dass es einen neuen 
Vormund gibt. Zweitens sehen besti mmte 
lokale Vormundschaft ssysteme die Möglich-
keit vor, dass eine Vormundschaft  an einen 
anderen Vormund übertragen wird. Von den 
hier betrachteten Standorten geschieht das, 
wie bereits erwähnt, in Berlin, Nürnberg und 
Hessen. In Berlin kann es zu einem Wechsel 

vom Amts- zum ehrenamtlichen Vormund 
kommen. In Nürnberg kommt es vor, dass 
die Vormundschaft  vom Amts- an einen Be-
rufsvormund übergeben wird. In Hessen gibt 
es Amtsvormünder, die für die Jugendlichen 
während ihrer ersten Monate zuständig sind. 
Mit der Verteilung werden die Vormundschaft  
an andere Amtsvormünder übergeben, die für 
die Langzeitbetreuung zuständig sind. Drit-
tens kann das Familiengericht entscheiden, 
dass eine Vormundschaft  erst endet, wenn 
der Jugendliche 21 wird, da dann erst im Her-
kunft sland die Volljährigkeit erreicht wird. 
Das Ende der Vormundschaft  bedeutet aller-
dings nicht automati sch ein Ende der Bezie-
hung zwischen Vormund und Jugendlichem. 
Bei entsprechender Sympathie für und Inter-
esse an einander kann es durchaus vorkom-
men, dass der Kontakt gehalten wird. Von 
den sieben volljährigen Jugendlichen waren 
zwei immer noch in Kontakt mit ihrem Vor-
mund. Auch wenn die Häufi gkeit der Treff en 
abgenommen hatt e, so schätzen die beiden 
jungen Männer ihre Vormünder noch immer 
sehr und trafen sie hin und wieder:

G6: Der hat ganz viel für mich gemacht. Der 
war wie ein Vater. Der wollte auch so gern mit 
mir bis 21 bleiben. [...] Wenn ich etwas brau-
che oder Rat, dann kann ich immer da gehen. 
Er hat immer Zeit für mich. [...] Vor drei Wo-
chen war ich auch in Frankfurt, habe ich auch 
noch getroff en, reden...

Die anderen volljährigen Interviewpartner 
waren mit ihrem Vormund nicht mehr in Kon-
takt. Eine junge Frau meinte allerdings, dass 
sie sich immer noch sehr freut, wenn ihre Be-
treuerin ihr sage, dass ihre frühere Vormün-
din nach ihr gefragt habe. Nach dem Interview 
sagte eine andere junge Erwachsene, dass sie 
mit dem Gedanken spiele, ihre Betreuerin 
nach der Nummer ihrer Vormündin zu fragen, 
um wieder Kontakt aufzunehmen. 
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Kurze Zusammenfassung des Kapitels
Die Analyse der Interviews hat also gezeigt, 
dass die im Gesetz grob formulierten Pfeiler 
der Vormundschaft  von Vormündern unter-
schiedlich interpreti ert und mit Leben gefüllt 
werden. Wie sich die Vormundschaft en in der 
Praxis gestalten, hängt außerdem von den 
lokal existi erenden Strukturen des Helfersy-
stems ab.
Die Bestallung des Vormunds dauert unter-
schiedlich lange. In Hessen geht es zum Bei-
spiel recht zügig (u.U. gleich am Tag der Ein-
reise, sonst ca. zwei Wochen), in den anderen 
Städten nimmt das Verfahren ein bis zwei Mo-
nate in Anspruch. Einige Vormünder machen 
es zu einem festen Bestandteil ihrer Arbeit, 
neue Mündel kurz nach der Bestallung kennen 
zu lernen. Andere schaff en das auf Grund ihrer 
hohen Arbeitsbelastung nicht und treff en den 
Jugendlichen oft  im Rahmen eines Hilfeplan-
gesprächs zum ersten Mal. Nach dem ersten 
Treff en ist es sehr unterschiedlich, wie oft  sich 
Vormund und Jugendlicher treff en: von drei-
mal in der Woche bis einmal im Jahr ist alles 
möglich. Die großen Unterschiede bezüglich 
der Kontaktf requenz werden kontrasti ert mit 
der auff älligen Übereinsti mmung hinsichtlich 
der Kontaktaufnahme: in den meisten Fällen 
wird der Kontakt über die Betreuer herge-
stellt. Dass der Jugendliche seinen Vormund 
selbst kontakti ert, ist eher selten. 
Wie die Verantwortung zur Personensorge 
wahrgenommen wird, unterscheidet sich 
nicht nur in der Häufi gkeit des Kontakts, son-
dern auch in der Art und Weise, wie die Vor-
münder sich in den einzelnen Arbeitsberei-
chen einbringen. Es wurde gezeigt, dass der 
Vormund sehr verschiedenarti g beispielswei-
se mit den Themen Asylverfahren, Freizeitge-
staltung oder kultureller Hintergrund umge-
hen kann (z.B. nur Vorbereitung zur Anhörung 
oder auch Ansprechpartner bei Ängsten und 
Fragen zum Asylverfahren sein? Thema Frei-
zeit als ein Punkt des Hilfeplanverfahrens oder 
Miteinbeziehen des Jugendlichen in das eige-
ne Privatleben?). Dabei zeigen sich wiederholt 
Unterschiede zwischen haupt- und ehrenamt-

lichen Vormündern. Außerdem können Teil-
bereiche an Dritt e abgegeben werden, wie 
Betreuer in den Jugendwohneinrichtungen 
(z.B. Gesundheit und Bildung), Sozialdienst 
des Jugendamts (z.B. Unterbringung) und An-
wälte (Asylverfahren). Trotz dieser Tendenzen 
ist es in jeder Stadt und bei jeder Personen-
konstellati on anders, wer tatsächlich welche 
Aufgaben wahrnimmt. Um ein noch besseres 
Verständnis von der Kooperati on mit Dritt en 
zu bekommen, widmet sich das folgende Ka-
pitel diesem Themenkomplex.

3.3 DER VORMUND IM KONTEXT
Der Erfolg der Vormundschaft  hängt nur bis 
zu einem gewissen Grad von der Person des 
Vormunds ab. Externe Faktoren sind von gro-
ßer Bedeutung. Die Fallzahl besti mmt, wie 
viel Zeit für den einzelnen Jugendlichen zur 
Verfügung steht und mit welcher Intensität 
der Vormund sich folglich jedem Jugendli-
chen widmen kann. Die Regelungen des Asyl-
verfahrensgesetzes haben zur Folge, dass der 
Vormund mit Unter- und Über-16-jährigen 
unterschiedlich arbeiten muss. Stark erhöhte 
Einreisezahlen führen dazu, dass ein Vormund 
für noch mehr Jugendliche verantwortlich ist; 
außerdem führen sie zu einem Mangel an 
Unterbringungsmöglichkeiten, was es dem 
Vormund erschwert, seiner Verantwortung 
hinsichtlich einer angebrachten Unterbrin-
gung des Jugendlichen nachzukommen. Ver-
langsamte Arbeitsprozesse in Familiengerich-
ten haben zur Folge, dass die Bestallung des 
Vormunds oft  sehr lange dauert. Es ist wich-
ti g, all diese Aspekte im Hinterkopf zu behal-
ten. Im Folgenden aber soll die Kooperati on 
des Vormunds mit Dritt en behandelt werden, 
vornehmlich (sozial-)pädagogischem Personal 
und Verwandten. Das wird ein noch präzise-
res Bild der Vormundschaft sarbeit zeichnen 
und somit hilfreiche Informati onen für die 
Standards, die erarbeitet werden sollen, ge-
ben.
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Vormund und sozialpädagogische Fachkräft e
Hinsichtlich der Zusammenarbeit von Vor-
mund und ‚sozialpädagogischen Fachkräft en’ 
sollte zwischen drei Gruppen unterschieden 
werden: Mitarbeitern der Erstaufnahmeein-
richtungen; Mitarbeitern des Sozialdienstes 
der Jugendämter und pädagogischem Perso-
nal der Nachfolgeeinrichtungen. 

Erstaufnahmeeinrichtungen
Der Kontakt zwischen Vormündern und Erst-
aufnahmeeinrichtungen gestaltet sich in den 
verschiedenen Städten unterschiedlich. In 
Gießen, zum Beispiel, hat das Jugendamt eine 
Abteilung eingerichtet, deren Mitarbeiter 
konkret für die Clearingphase unbegleiteter 
Minderjähriger zuständig ist. Amtsvormün-
der, Sozialdienst und Erstaufnahmeeinrich-
tung arbeiten sehr nah zusammen, was nicht 
zuletzt durch die zeitnahe Bestellung des Vor-
munds ermöglicht wird. In Berlin hingegen 
verstreicht bis zur Bestallung des Vormunds 
mehr Zeit, weshalb dort der Kontakt zwischen 
Vormund und Erstaufnahmeeinrichtung be-
grenzt ist.
Ein wichti ger Pfeiler in der Zusammenarbeit 
von Vormund und Erstaufnahmeeinrichtung 
ist ein Bericht, den die Erstaufnahmeein-
richtung über jeden Jugendlichen anferti gen 
soll. Der Vormund kann sich dadurch einen 
ersten Eindruck vom Jugendlichen verschaf-
fen und triff t darauf aufb auend Entscheidun-
gen, wie weiter vorgegangen werden soll. Ein 
Vormund erklärte, dass er den Zeitpunkt des 
ersten Treff ens mit dem Jugendlichen unter 
anderem von diesem Entwicklungsbericht ab-
hängig macht. Ein anderer Vormund in Mün-
chen stellte fest, dass die Berichte, die er für 
die 16- und 17-Jährigen bekommt, wesentlich 
ungenauer sind als für die Unter-16-jähri-
gen.11 Es kann für den Vormund sehr mühsam 

11  Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie 
gab es beträchtliche Unterschiede in der Erstaufnah-
me von 16-und 17-jährigen und Unter-16-jährigen in 
München. Unter-16-jährige werden in einer Jugend-
hilfeeinrichtung in München untergebracht, 16- und 

sein und bedeutet einen großen zeitlichen 
Aufwand, die fehlenden Informati onen nach-
träglich zu besorgen. Die Kooperati on mit den 
Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. die Qualität 
der Berichte über die einzelnen Jugendlichen 
hat einen großen Einfl uss auf die Anfangspha-
se einer neu übernommenen Vormundschaft . 
Je präziser der Bericht, umso leichter ist es für 
den Vormund, sich dafür einzusetzen, dass 
der Jugendliche die Hilfe bekommt, die er 
braucht.

Der Soziale Dienst
Die interviewten Vormünder sti mmten darin 
überein, dass der Soziale Dienst des Jugend-
amts neben den Jugendwohneinrichtungen 
die Insti tuti on ist, mit der sie am häufi gsten 
in Kontakt stehen. Es überrascht dabei nicht 
weiter, dass beispielsweise Amtsvormünder, 
die Tür an Tür mit dem Sozialen Dienst arbei-
ten, einen anderen Austausch haben als eh-
renamtliche Vormünder. Eine Amtsvormündin 
in Frankfurt beschreibt die Zusammenarbeit:

GG7: Wir haben im Clearingverfahren eine 
sehr standardisierte Aufgabenteilung. Unser 
Sozialdienst ist für die Unterbringung zustän-
dig, so wie für die Erstgespräche, die Erstel-
lung des Hilfeplans. Es liegt in der Natur der 
Dinge, dass man mit den Kollegen des Sozi-
aldienstes ganz eng zusammenarbeitet und 
dass sie ihre Vorgehensweise auch mit uns 
absprechen, Rücksprache halten. [...] Außer-
dem sind wir im gleichen Haus. Sozialdienst 
und die Amtsvormundschaft . Wir sitzen zwar 
nicht nebeneinander, aber es ergeben sich 
natürlich auch zwischen Tür und Angel Ge-
spräche. In den gemeinsamen Besprechun-
gen werden auch grundsätzliche Dinge ge-
klärt, wer macht was, wer übernimmt welche 
Aufgabe.

Auch wenn das Frankfurter Jugendamt für 
sich die jeweiligen Zuständigkeiten von Vor-
17-jährige bleiben in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
der Baierbrunnerstraße, wo auch Erwachsene unter-
gebracht sind.
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mund und Sozialem Dienst defi niert hat, so 
bleibt diese Unterteilung doch nach außen hin 
oft  schwer verständlich. Das wird durch die 
örtliche Nähe der beiden Dienste verstärkt. 
Dass die Grenzen zwischen Vormund und so-
zialem Dienst trotzdem oft  fl ießend sind, zeigt 
ein Beispiel aus einem anderen Jugendamt in 
Hessen. Eine Mitarbeiterin des Sozialen Dien-
stes erklärte, dass der Bericht ans Gericht, der 
eigentlich vom Vormund geschrieben wer-
den sollte, in der Praxis vom Sozialen Dienst 
verfasst wird. Der Vormund fügt, wenn über-
haupt, noch einen Satz hinzu.
Nicht überall gibt es eine so klare Aufgaben-
teilung wie sie von der zuletzt ziti erten Vor-
mündin beschrieben wird. Aus diesem Grund 
ist es sowohl den Jugendlichen als auch ande-
ren Professionellen des Hilfesystems (wie hier 
einem Ergänzungspfl eger) oft  unklar, wie sich 
Vormund und Sozialer Dienst unterscheiden:

GC1: Ich nehm [den Sozialdienst und den 
Vormund] eigentlich hier in Frankfurt nicht 
unterschiedlich wahr. Ich weiß nur, dass das 
eine der Sozialdienst ist und der andere der 
Vormund, aber die Aufgaben, die sie bewälti -
gen, überschneiden sich.

Eine Jugendliche bringt ihre Verwirrung über 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten folgen-
dermaßen zum Ausdruck:

Interviewerin: Hat deine Betreuerin [deinen 
Vormund] schon einmal für dich angerufen?
G8: Ja. Schon oft . Ich glaube, sie ruft  mein 
Jugendamt an. Ich glaube, Herr [Name des 
zuständigen Mitarbeiters des Sozialen Dien-
stes]. Nicht meinen Vormund. Aber Vormund 
auch. Zum Beispiel die Magenspiegelung oder 
ich war im Krankenhaus oder so was, dann 
muss er unterschreiben und so. Und schon 
anderes zu Sachen ruft  sie mein Jugendamt 
an. Ich glaube. Ich weiß auch nicht so genau.

Ein Vormund äußert sich zu diesem Thema:

GG1: Na, was auch passiert ist, dass die Ju-
gendlichen die Rolle von Vormund und Ju-
gendamt verwechseln. Dass also gedacht 
wird, dass ich quasi der Kostenträger bin. 
[…] Dass zum Beispiel die Frage kommt, wo 
ist mein Bekleidungsgeld, ja oder die Wohn-
form gefällt mir nicht, das ist ja in erster Linie 
mit dem Jugendamt zu klären. Und da schalt 
ich mich dann schon auch ein, aber da merkt 
man schon, die denken, ich bin das Jugend-
amt und nicht der Vormund.
Interviewerin: Wie erklären Sie den Jugendli-
chen dann, was der Unterschied ist?
GG1: Na, ich sag, dass ich also keine Kasse 
hab und kein Konto, sondern dass sein Geld 
vom Jugendamt kommt und wenn er also 
Probleme damit hat, dann muss er das eben 
mit dem Jugendamt klären... und dass meine 
Aufgaben also mehr so die rechtlichen sind.

Die Arbeit von Amtsvormündern, die in ei-
nem anderen Stadtt eil arbeiten als der Soziale 
Dienst des Jugendamts, Vereinsvormündern, 
Berufsvormündern und ehrenamtlichen Vor-
münder ist mit dem Sozialen Dienst weniger 
eng verwoben. Sie sind vor allem telefonisch, 
via E-Mail oder in den Hilfeplangesprächen in 
Kontakt. Ein Amtsvormund teilte sogar mit, 
dass er immer wieder das Jugendamt ver-
klagt, wenn es sich weigere, Jugendhilfe zu 
gewähren. Er fi ndet sich somit in der etwas 
seltsam anmutenden Situati on wieder, dass 
er gegen seinen eigenen Arbeitgeber rechtli-
che Schritt e einleitet.
Die Gespräche mit den Jugendlichen machten 
deutlich, dass verschiedene Konstellati onen 
im Dreieck Jugendlicher-Vormund-Sozialer 
Dienst möglich sind. Manche Jugendliche sind 
in engeren Kontakt mit dem zuständigen Mit-
arbeiter des sozialen Dienstes und bevorzu-
gen, ihn anstelle ihres Vormunds wegen ihrer 
Anliegen zu kontakti eren. Andere fi nden das 
Jugendamt auf eine gewisse Art und Weise 
einschüchternd und wenden sich zum Bei-
spiel vor Treff en mit dem Jugendamt an ihren 
Vormund, um sich zu beruhigen.
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Diese Beispiele zeigen, dass es kein einheitli-
ches Verfahren gibt, sondern dass Zuständig-
keiten unterschiedlich verstanden und immer 
wieder neu verhandelt werden. Eine Ge-
sprächspartnerin sagte, dass die Lücken aber, 
trotz der nur vage formulierten Aufgabentei-
lung, ihrer Erfahrung nach irgendwie gefüllt 
werden. Um aber zu vermeiden, dass das 
möglicherweise nicht geschieht, sollte genau-
er defi niert werden, wer für was zuständig ist.

Betreuer in den Jugendwohneinrichtungen
Auf Grund der Tatsache, dass die Betreuer in 
den Jugendwohneinrichtungen die Personen 
sind, mit denen die Jugendlichen am mei-
sten in Kontakt sind, sind sie eine zentrale 
Kontakti nstanz der Vormünder. Die Betreuer 
informieren die Vormünder in halbjährlichen 
Berichten über die Entwicklung der Mündel. 
Außerdem sind sie es meist, die den Vormund 
kontakti eren, falls der unvorhergesehene Be-
darf für ein Treff en entstehen sollte. Wie im 
vorhergehenden Abschnitt  beschrieben ist es 
auch im Falle der Jugendwohneinrichtungen 
so, dass oft  von Situati on zu Situati on neu 
verhandelt wird, welche Aufgabe der Betreu-
er und welche Aufgabe der Vormund über-
nimmt. 
In Frankfurt wird versucht, die Zuständigkeits-
bereiche genauer zu defi nieren und schrift lich 
festzuhalten. Das Jugend- und Sozialamt der 
Stadt Frankfurt hat ein kurzes Dokument ver-
fasst, das konti nuierlich erweitert und präzi-
siert wird. Es wird darin festgelegt, dass die 
Angelegenheiten des täglichen Lebens an die 
Jugendwohneinrichtungen übertragen wer-
den. Diese Angelegenheiten seien dabei weit 
auszulegen, wenn, so das Dokument, von ei-
ner vernünft igen Handhabung ausgegangen 
werden kann. Eine Liste der Situati onen, in 
denen diese Übertragung von Aufgaben vom 
gesetzlichen Vertreter an die Jugendwohnein-
richtung greifen, ist mit eingeschlossen. Sie 
beinhaltet z.B. die tatsächliche Pfl ege, Erzie-
hung und Beaufsichti gung, aber auch Aspekte 
wie die Aufnahme in einen Verein. Der Vor-

mund behält sich aber die Verantwortung in 
Entscheidungen von erheblicher Bedeutung 
vor. 
Sowohl diese Liste als auch die Interviews 
mit Vormündern, Betreuern und Jugendli-
chen legen nahe, dass die tatsächliche Per-
sonensorge zu großen Teilen an die Betreuer 
übertragen wird. Das erklärt auch, dass einige 
Betreuer die Meinung vertreten, dass sie für 
den Jugendlichen weitaus wichti ger sind als 
der Vormund. Auch einige Jugendliche be-
stäti gten, dass sie sich ihrem Betreuer näher 
fühlen:

G7: Ich muss wirklich sagen, alles Sachen hat 
mich geholfen Frau [Name seiner Betreue-
rin]. Die hat mir so viel geholfen. Ich kann nie 
vergessen in meinem Leben. Echt, ich habe 
mit Null angefangen, und diese Frau hat mich 
ganz...bis jetzt sie hilft  mir. Seit lange Zeit bin 
ich ferti g mit Ausbildung, aber noch habe ich 
bisschen mit Kleinigkeiten Probleme. Und sie 
hilft  mir, ja, und mit meiner Ausbildung sie hat 
mir geholfen, das vergesse ich nie nie. Sie hat 
mir, ich habe Prüfung gehabt, ja? Zwei Mona-
te sie ist immer gekommen und hat mit mir 
gelernt. [...] Und sie war richti g müde. Und sie 
hat es extra gemacht. [...] Sie hat gesagt, ich 
will, dass du das schaff st. Ich helfe dir. Und 
jeden Abend haben wir gesessen und gelernt 
und gelernt, weil es war echt schwierig. [...] 
sie hat mir so viel geholfen. Viele, ja. Deswe-
gen ich habe meine Ausbildung geschaff t und 
alles, wenn Frau [Name der Betreuerin] war 
nicht, ich glaube war alles schwieriger. [...] Sie 
ist die beste Frau, muss ich ehrlich sagen.

Auch wenn die Mehrzahl der interviewten Ju-
gendlichen ein enges Verhältnis zu ihren Be-
treuern hatt e, so muss doch angemerkt wer-
den, dass das natürlich nicht immer der Fall 
ist. Ein Mädchen beschrieb zum Beispiel, dass 
sie ihre Betreuerin nur wenig sympathisch 
fand. Sie erklärte, dass sie zu ihrer Vormündin 
größeres Vertrauen hatt e und sich deshalb 
vermehrt an sie wandte. Ein Jugendlicher 
merkte an, dass der Vormund eine gute Al-
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ternati ve zum Betreuer/zur Betreuerin sein 
kann:

G13: Zum Beispiel wenn ich Probleme habe 
oder so oder ich bin traurig, dann gehe ich 
zu meinem Vormund... aber bei mir, weil 
ich Frau [Name der Betreuerin] oder meine 
Betreuerin immer näher bei mir, dann gehe 
ich zu ihr. Und deswegen, wenn ich mit Frau 
[Name der Betreuerin] nicht so freundlich 
bin, dann geh ich zu meinem Vormund.

Ein Vormund sah einen Zusammenhang zwi-
schen dem Verhältnis Vormund-Jugendlicher 
beziehungsweise Betreuer-Jugendlicher:

GG10: Es kommt auch manchmal ein Stück 
weit drauf an, wie gut die Harmonie ist zwi-
schen Vormund und Mündel, also das rein 
emoti onale, und auf der anderen Seite zwi-
schen Bezugsbetreuern und Jugendlichen. 
Und wenn das zwischen Vormund und Mün-
del sehr eng ist und zwischen Bezugsbetreu-
er und Jugendlichen einfach ein bisschen 
schwieriger ist, dann ist er halt öft ers hier. Der 
Austausch, der ist in beiden Fällen wichti g 
zwischen Bezugsbetreuer und Vormund. Und 
auch, dass klar ist, dass da keine Konkurrenz 
ist. Und wenn der Jugendliche mir leichter 
zählen kann, dass er Albträume hat als dem 
Bezugsbetreuer, dann ist das jetzt erstmal 
kein Schaden. 

Aber nicht nur die Vormünder fühlten, dass 
ihre Arbeit auf eine gewisse Art und Weise von 
den Bezugsbetreuern abhängt. Auch die Be-
treuer erwähnten, dass die Aufgaben, die sie 
zu erledigen haben und die Arbeitsbelastung 
mitunter davon abhängt, ob der Jugendliche 
einen Amts-, Vereins- oder ehrenamtlichen 
Vormund hat.12 In München, beispielsweise, 
beobachteten die Betreuer, dass sie mehr ge-
braucht werden, wenn ein Jugendlicher einen 

12  Keiner der Betreuer, mit denen ein Ge-
spräch geführt wurde, hatte Erfahrungen mit Berufs-
vormündern, weshalb diese hier außen vor gelassen 
werden.

Amtsvormund hat, als wenn er einen Vereins-
vormund hat. Auch in der Zusammenarbeit 
mit ehrenamtlichen Vormündern wurden 
große Unterschiede zur Arbeit mit Amtsvor-
mündern festgestellt. Allerdings gab es dabei 
Ansichten, die stark verändert abweichen. Ei-
nige Betreuer fühlten sich in ihrer Arbeit be-
obachtet und kontrolliert, wenn der Jugend-
liche einen ehrenamtlichen Vormund hatt e. 
Sie fanden deshalb die Arbeit mit Ehrenamtli-
chen weitaus anstrengender als mit Amtsvor-
mündern. Andere, im Gegensatz, schätzten 
die Arbeit der Ehrenamtlichen sehr, da diese 
viel leichter verfügbar sind und dem Betreuer 
hin und wieder Aufgaben abnehmen können, 
wie zum Beispiel die Begleitung zu Arztbesu-
chen oder Ämtern. Außerdem bewerteten 
sie es positi v, dass sie gelegentlich kriti sches 
Feedback zu ihrer Arbeit bekamen.
Ein weiterer Aspekt, der die Zusammenarbeit 
von Vormund und Betreuern beeinfl usst, ist 
die Tatsache, dass die Jugendwohneinrichtun-
gen ihre Wirtschaft lichkeit im Blick haben und 
dafür sorgen müssen, dass die Plätze belegt 
sind. Konstanter Austausch über die Kapazitä-
ten und gute Beziehungen mit dem Vormund 
sind deshalb wichti g für die Betreuer. Vor-
münder könnten sonst Einfl uss darauf neh-
men, dass Jugendliche nicht mehr in einer be-
sti mmten Einrichtung untergebracht werden.
Es lässt sich also folgern, dass es von großer 
Bedeutung für die Arbeit des Vormunds ist, 
wie der Jugendliche untergebracht ist. Inten-
sive und qualifi zierte Betreuung durch die Ju-
gendwohneinrichtung sowie guter Kontakte 
zwischen Jugendlichen und Betreuer erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Vormund 
weniger involviert ist/wird.

Verwandte und Bekannte des Jugendlichen
Auch wenn der Vormund mit unbegleiteten 
Minderjährigen arbeitet, so bedeutet das na-
türlich nicht, dass der Jugendliche nicht mit 
Verwandten oder Bekannten aus dem Hei-
matland, die auch in Deutschland wohnen, 
in Kontakt ist. Die Bezeichnung deutet ledig-
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lich darauf hin, dass die Person, die die Per-
sonensorge innehat, nicht anwesend ist. Ein 
Gesprächspartner äußerte die Meinung, dass 
etwa 50 % der Jugendlichen Verwandte in 
Deutschland hat.
Die Ansichten darüber, ob die Verwandten 
in die Hilfeplanung des deutschen Helfersy-
stems involviert werden sollten, gingen aus-
einander. Einige Fachkräft e kriti sieren, dass 
es oft  (absichtlich) vernachlässigt wird, dass 
Verwandte des Jugendlichen sich daran be-
teiligen wollen. Andere vertreten die Mei-
nung, dass Verwandte kein Interesse an einer 
Beteiligung hätt en, da sie zusätzliche Kosten 
befürchten.
Ungeachtet der Interessen von Verwandten 
oder Fachkräft en sollte bedacht werden, wel-
che Vorteile eine stärkere Kooperati on für die 
Jugendlichen bringen könnte. Die deutsche 
Jugendhilfe kann für Jugendliche zum Draht-
seilakt werden, da sie zwischen den Erwar-
tungen aus ihrer Community und denen der 
deutschen Fachkräft e balancieren müssen. 
Voneinander abweichende Meinungen be-
züglich Erziehung und einem erfolgreichen 
Übergang ins Erwachsenenalter können zur 
Folge haben, dass die Jugendlichen sich zwi-
schen zwei Extremen wiederfi nden. Eine ge-
nauere Untersuchung dieses Aspekts könnte 
zu wichti gen Einsichten für die deutsche Ju-
gendhilfe führen. Die Interviews mit den Ju-
gendlichen hatt en einen anderen Fokus; eini-
ge der Vormünder aber gingen auf die Zusam-
menarbeit mit Verwandten und Bekannten 
der Jugendlichen ein. Die Themen, die dabei 
angesprochen wurden, werden im Folgenden 
dargestellt.
Im Großen und Ganzen sahen die Vormün-
der die Kooperati on mit Verwandten und 
Bekannten der Jugendlichen eher problema-
ti sch. Es wird meist nicht ernsthaft  versucht, 
die Vormundschaft  an einen Verwandten 
zu übertragen. Die Vormünder erklärten, 
dass diese Möglichkeit im Allgemeinen recht 
schnell verworfen wird, da die Verwandten 
nicht gut genug Deutsch sprechen und nicht 
ausreichend mit den Abläufen in deutschen 

Behörden vertraut seien. Außerdem merken 
sie an, dass die Verwandten oft  recht schnell 
das Interesse verlieren, sobald ihnen bewusst 
wird, wie viel Arbeit und Verantwortung an 
die Täti gkeit als Vormund gebunden sei. Der 
Berliner Amtsvormund berichtete außerdem, 
dass es besonders häufi g unter bangladeschi-
schen, indischen und pakistanischen Jugend-
lichen vorkomme, dass ein Verwandter einen 
Jugendlichen adopti eren wolle. Er selbst sieht 
das kriti sch, die letzte Entscheidungsinstanz 
ist allerdings das Gericht. 
Darüber hinaus sehen einige Vormünder es 
als Vorteil der Arbeit mit unbegleiteten Min-
derjährigen an, dass das oft  komplizierte Ver-
hältnis zwischen Vormund und Familie des 
Mündels wegfalle:

GG5: So schlimm wie immer auch alles ist, 
wir haben den großen Vorteil, wenn ich hier 
einfach sehe, wenn dieser Jugendliche her-
kommt, da ist es ja ganz schlimm für ihn, dass 
er allein ist, aber für uns ist das einfacher. 
Das ist so. Wir haben keine Oma, keine Tan-
te, die hier ständig anruft  und sagt, der Papa 
hat heute wieder dies gemacht, die Mama 
hat dies gemacht, gucken sie, also, das ist 
dann nicht der Fall. Kindeswohlgefährdung 
hat man auch nicht. Man ist als [Vormund 
von deutschen Kindern] oft mals Vormund 
von Kindern, die noch in der Familie sind. [...] 
Das war immer schwierig. Oder auch die Mis-
shandlungen innerhalb der Familie, das hat 
mir schwer zu schaff en gemacht. Und danach 
mit dieser Herkunft sfamilie sozusagen auch 
noch in Kontakt zu sein, das war nicht so toll. 
Das macht es hier schon einfacher. Dafür ha-
ben wir andere Sachen, die die anderen Vor-
münder wieder nicht haben. 

Wenn es doch zu einer Zusammenarbeit mit 
Verwandten kommt, dann haben die Vormün-
der oft  das Gefühl, dass das mit Druck von Sei-
ten der Verwandten zusammenhängt und der 
Forderung, sich noch mehr für die Interessen 
des Jugendlichen einzusetzen. Natürlich sind 
die Verwandten sehr um den Aufenthaltssta-
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tus des Jugendlichen besorgt und wollen si-
cher gehen, dass der Vormund alle in seiner 
Macht stehenden Möglichkeiten ausschöpft . 
Einige Vormünder haben allerdings das Ge-
fühl, dass die Verwandten ihnen in diesem 
Verfahren Macht zusprechen, die sie gar nicht 
haben. 
Der Kontakt mit Verwandten oder anderen 
Mitgliedern der Community ist nicht nur für 
manche Vormünder mit Druck verbunden, 
sondern auch für manche Jugendliche. Eine 
afghanische Jugendliche erklärt, warum sie es 
oft  vermeidet, andere Afghanen zu treff en:

G15: Aber ich kann nicht mit afghanischer 
Leute gehen. Alle fragen, warum bist da? Wa-
rum kommst du hier? Warum bist du allein? 
Ich kann nicht erzählen. Weil afghanische 
Leute denken andere. Sage, ja ich bin allein 
hier und dann sie denken anderen. Ich mag 
nicht erzählen. Wenn ich zum Beispiel mit ei-
ner afghanischen Frau gehe, die erste Frage 
ist, warum bist du da. Warum bist du allein. 
Bist du allein oder mit Familie oder andere. 
Ich mag nicht sagen, ja? Ich mag nicht andere 
denken über mich schlecht, denken schlecht 
über mich. Ja, ich habe hier so traurig.

Die bisher erwähnten Punkte weisen also vor 
allem auf Schwierigkeiten, die aus der Ko-
operati on mit oder der Nähe zu Verwandten 
und Bekannten aus der Community entstehen 
können. Es sollte aber trotzdem nicht verges-
sen werden, dass eine engere Zusammenar-
beit zwischen Verwandten und Jugendhilfe 
das Potenti al in sich trägt, die Jugendhilfe 
besser an die Bedürfnisse des Jugendlichen 
anzupassen. Tiefergehender Austausch über 
den kulturellen Hintergrund der Jugendlichen 
würde dazu beitragen, unterschiedliche An-
sichten bewusster in die Hilfeplanung zu inte-
grieren. 

3.4 DIE ZUTATEN EINES ‚GUTEN’ VOR-
MUNDS
Die Beschreibung verschiedener Aspekte der 
Vormundschaft  im vorangegangenen Kapitel, 
vor allem die damit verbundenen Aufgaben, 
sollten dazu beigetragen haben, dass die In-
sti tuti on nun etwas weniger mysteriös er-
scheint. Trotzdem bleibt die Frage, was denn 
einen ‚guten’ Vormund ausmacht. ‚Gute Fra-
ge, nächste Frage’, meinte ein Vormund dazu. 
Im Endeff ekt hatt en aber doch alle Intervie-
wpartner etwas dazu zu sagen. Sie führten 
verschiedenste ‚Zutaten’ auf und legten dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte. In diesem 
Kapitel sollen all diese Kriterien erwähnt und 
somit ein Bild des ‚perfekten’ Vormunds ge-
zeichnet werden. 
Die Entscheidung, dabei jedem Statement der 
Interviewpartner die gleiche Gewichtung zu 
geben, scheint hierbei ein vernünft iger An-
satz, um ‚gute’, ‚qualitati v hochwerti ge’ Vor-
mundschaft sarbeit zu skizzieren – im Grun-
de, da eine allgemeingülti ge Defi niti on von 
Qualität in diesem Arbeitsfeld nicht existi ert. 
Es gibt keine generell akzepti erten Leitlinien. 
Handlungen können also nicht anhand be-
sti mmter Beurteilungskriterien bewertet wer-
den. Es könnte verschiedene Ansätze geben, 
wie die Arbeit des Vormunds evaluiert wer-
den kann. Zum Beispiel könnte von ‚guter’ Ar-
beit gesprochen werden, wenn die Ausübung 
der Vormundschaft sarbeit internati onalen 
Verträgen entspricht. Auch könnte der Maß-
stab sein, die Wünsche des Kindes/Jugendli-
chen zu erfüllen. In dem besonderen Fall der 
unbegleiteten Minderjährigen wäre es auch 
denkbar, dass ein Vormund dann als ‚gut’ 
bezeichnet wird, wenn besonders viele sei-
ner Mündel einen sicheren Aufenthaltsstatus 
bekommen. Auf Grund der fehlenden Beur-
teilungskriterien werden also alle Vorschläge 
und Anmerkungen bezüglich der Interview-
partner ‚guter’ Vormundschaft sarbeit hier zu-
sammengefasst. Sie werden letztendlich dazu 
beitragen, die Standards zu formulieren, die 
bisher fehlen. 
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Aus Sicht der Jugendlichen
Die Jugendlichen brachten sehr bodenständi-
ge Aspekte vor, die ihrer Meinung nach einen 
‚guten’ Vormund ausmachen. Die Grundlagen 
von freundlicher, respektvoller und taktvol-
ler Kommunikati on waren den meisten sehr 
wichti g.
Es war den Jugendlichen sehr wichti g, dass der 
Vormund nett  ist. Eine Jugendliche erwähnte 
zum Beispiel, dass sie es schätzte, wenn der 
Vormund durch kleine Späße versuchte, das 
Eis zu brechen. Wenn es in den Treff en immer 
nur ausschließlich um die Probleme der Ju-
gendlichen geht, können sie schnell als ermü-
dend und unangenehm wahrgenommen wer-
den. Wenn der Vormund es schaff t, eine lok-
kerere Atmosphäre zu schaff en, ist es wahr-
scheinlicher, dass der Jugendliche sich öff net 
und somit besser auf bestehende Schwierig-
keiten eingegangen werden kann. Dadurch 
können die Jugendhilfeleistungen besser an-
gepasst werden. Die Art der Konversati ons-
führung ist folglich sehr wichti g und geht über 
die konkrete Gesprächssituati on hinaus. 
Ein Aspekt, der fundamental für die Bezie-
hung zwischen Vormund und Jugendlichen 
ist, ob der Jugendliche das Gefühl hat, dem 
Vormund vertrauen zu können.

G6: Die erste Person, der ich vertraut habe, 
war mein Vormund. Ja, das war die erste. Be-
treuer kamen dann später.
Interviewerin: Wieso hast du dem Vormund 
vertraut?
G6: Ich habe mich einfach gut mit ihm gefühlt, 
der hat mir...der hat mich auch so schnell 
verstanden! So, es gab auch Fragen, die ich 
nicht beantworten wollte und darüber reden 
wollte, das Thema, und der hat mich immer 
gefragt, hat er einfach langsam gemacht, mit 
Zeit, einfach über andere Sache gesprochen, 
dass ich manchmal mein Asyl vergessen habe.

Es ist also sehr wichti g, eine vertrauensvolle 
Beziehung aufzubauen. Es scheint allerdings 
unmöglich eine Anleitung dafür in Worte zu 

fassen. Im Fall dieses Jugendlichen hing es 
stark mit dem sensiblen Umgang des Vor-
munds mit der Vergangenheit des Jugendli-
chen zusammen. Es wird immer wieder von 
Vormündern von unbegleiteten Minderjähri-
gen erwähnt, dass diese Gruppe mehr Proble-
me als andere Gleichaltrige haben, dem Vor-
mund zu vertrauen. Das scheint verbunden 
mit Entt äuschungen und Vertrauensbrüchen, 
die viele von ihnen in der Vergangenheit er-
leben mussten - sei es in ihrem Heimatland, 
auf ihrer Flucht oder während ihrer Zeit in 
Deutschland.
Die Jugendlichen werten außerdem die Ver-
lässlichkeit des Vormunds positi v:

G14: Wenn ich Problem habe, [meine Vor-
mündin] ist immer da für mich. Sie ist immer 
da. Ich kann sagen, sie ist die beste Betreue-
rin. Sie war die beste Betreuerin. Mein bester 
Vormund. Wenn du sie anrufen, sie ist im-
mer da, verstehst du mich? Sie sagt nicht, ich 
hab keine Zeit, ich habe etwas vor, sie muss 
Tag suchen, ok, ich komme diese Woche, ich 
komm heute oder morgen. Weil das ist wich-
ti g, und das ein Vormund immer da für mich.

Die Verlässlichkeit des Vormunds, also das 
Wissen, dass der Vormund für den Jugendli-
chen da ist, ist sehr eng mit der Verfügbarkeit 
des Vormunds verbunden. Ein Jugendlicher 
schlägt Folgendes vor, für den Fall, dass ein 
Vormund zu beschäft igt ist:

G13: Und mancher Vormund sagt einfach, ich 
habe keine Zeit. Und mancher [Jugendliche] 
sagt, ich habe einen Monat versucht, aber ich 
habe nicht mit meinem Vormund einen Ter-
min ausmachen können, ‚ich hab keine Zeit’ 
und so, dann denke ich, [...] wenn jemand, 
ein Vormund sehr beschäft igt ist, dann kann 
ich anderen Vormund holen, oder so.

Der Vormund kann auch Ängste verringern 
oder nehmen.
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G14: sie kommt, sie besucht mich oft  und 
fragt, wie geht es dir jetzt? Schlecht oder 
nicht gut? Du musst die Wahrheit sagen. Hab 
keine Angst vor niemand, ich bin deine Unter-
stützung. Du darfst keine Angst.

Das deutet bereits auf einen weiteren Punkt 
hin, den die Jugendlichen erwähnt haben: 
dass der Vormund nachfragt, wie es ihnen 
geht, dass er sie ernst nimmt und sich um sie 
sorgt. Die Jugendlichen schätzten es, wenn 
der Vormund sich interessiert an ihrem Leben 
zeigte. Einige beobachteten, ob ihr Vormund 
in den Hilfsplangesprächen nur physisch an-
wesend war oder ihnen auch konkreten Rat 
gab oder Vorschläge machte.
Wie also bereits am Anfang dieses Abschnitt s 
erwähnt wurde, drehen sich die Anmerkun-
gen der Jugendlichen bezüglich des ‚guten’ 
Vormunds zu einem Großteil um die Art der 
Kommunikati on zwischen Vormund und Mün-
del. Sie weisen darauf hin, wie wichti g es ist, 
dass der Vormund freundlich ist; dass er für 
eine lockere Atmosphäre sorgt; dass er ver-
lässlich und verfügbar ist; dass er empfänglich 
für ihre Ängste ist und sich nach ihrem Wohl-
befi nden erkundigt.

Aus Sicht der Vormünder
Die Meinungen der Vormünder bezüglich des-
sen, was ein ‚guter’ Vormund sei, beinhalte-
ten mehrere Themenkomplexe. 
Wie oben beschrieben, haben Vormünder in 
Deutschland unterschiedliche Ausbildungen. 
Ein Kurs, der speziell auf die Bedürfnisse von 
Vormündern von unbegleiteten Minderjähri-
gen ausgerichtet wäre, besteht derzeit nicht. 
Es wurde klar, dass kein Kausalzusammen-
hang zwischen der Ausbildung des Vormunds 
und qualitati v hochwerti ger Vormundschaft s-
arbeit besteht. Vielmehr ist die Täti gkeit so 
vielseiti g, dass mehrere Ausbildungen not-
wendig wären:

GG9: Man muss alles können. Wir müssen 
Mediziner sein. Wir müssen Juristen sein. 

Wir müssen Sozialpädagogen sein und wir 
müssen eine Verwaltungsausbildung haben. 
Alles, was im Leben von Geburt bis Tod vor-
kommt, kommt bei uns vor. 

Ein anderer Vormund präzisierte, dass in Sa-
chen rechtliches Wissen Kenntnisse im Auf-
enthaltsrecht, (Jugend-)strafrecht und im 
Kinder- und Jugendhilferecht von Nöten sei-
en. Ein dritt er ergänzte, dass der Vormund 
Wissen über die Herkunft sländer der Jugend-
liche haben sollte. In diesem Zusammenhang 
erwähnte er außerdem, dass der Vormund in 
der Lage sein sollte, bestehende Probleme - 
falls zutreff end - über den jeweiligen kulturel-
len Hintergrund zu erklären und mit diesem 
Wissen nach einer Lösung zu suchen. Eine 
Vormündin wollte es nicht als Vorraussetzung 
für eine Einstellung defi nieren, aber sie merk-
te an, dass es ihr in ihrer Täti gkeit als Vormün-
din sehr half, dass sie selber Kinder hatt e.
Die Vormünder zählten außerdem einige Prin-
zipien auf, die ihre Arbeit leiten sollen. So führ-
ten sie zum Beispiel an, der Vormund müsse 
dem Jugendlichen gegenüber parteilich sein. 
Die Komplexität dieser Aufgabe zeigte sich 
wiederholt im Laufe der Interviews: wann ist 
ein Vormund parteilich, wann lässt er zuviel 
durchgehen? Oder wie kann das Kindeswohl 
mit dem Kindeswillen vereint werden? Im Sin-
ne der Parteilichkeit sei es außerdem wichti g, 
so eine Vormündin, gegen Beschlüsse vorzu-
gehen, die einen Nachteil für ein Mündel dar-
stellen. Als weiteren Leitsatz für ihre Arbeit 
wurde erwähnt, dass der Vormund den An-
spruch haben sollte, den Jugendlichen zu ken-
nen und kennen zu lernen. Als letzter Punkt 
kann zu dieser sicherlich nicht vollständigen 
Aufzählung hinzugefügt werden, dass ein ‚gu-
ter’ Vormund seinen Mündeln eine morali-
sche Unterstützung sein solle.13

Auch die Vormünder nannten einige Punkte, 
die sich auf die Kommunikati on zwischen Vor-
mund und Mündel bezogen und somit denen 
der Jugendlichen ähnelten. Einige interview-

13  S. Rüting (2009: 75) für weitere Prinzipien.
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te Vormünder erwarten von ihren Kollegen, 
dass sie ein feines Gespür für den Umgang 
mit Jugendlichen haben. Sie halten es au-
ßerdem für wichti g, off en gegenüber all den 
Anliegen zu sein, mit denen die Jugendlichen 
sich an sie wenden. Das bedeutet auch, das 
ernst zu nehmen, was ihnen selbst auf den 
ersten Blick banal erscheinen mag. Als eigent-
lich off ensichtliches aber sehr wichti ges Cha-
rakteristi kum eines ‚guten’ Vormunds führten 
sie außerdem die Fähigkeit auf, zuhören zu 
können. Mit der Betonung des Schlüsselworts 
Empathie hoben sie die Bedeutung der Fähig-
keit, sich in andere hineinzuversetzen, hervor. 
Nicht zuletzt wurde gesagt, dass der Vormund 
nicht zuviel Dankbarkeit im Umgang mit den 
Jugendlichen erwarten solle. 
Die Interviewpartner hatt en außerdem Vor-
schläge, die sich auf die Arbeitsweise der Vor-
münder bezogen. Um zumindest ansatzweise 
mit der oft mals immensen Arbeitsbelastung 
umgehen zu können, sollten die Vormünder 
über ein gutes Zeitmanagement verfügen und 

organisiert sein. In Anbetracht der Tatsache, 
dass ihre Arbeit oft  unerwartete Ereignisse 
mit sich bringt und der Vormund in Krisensi-
tuati onen auch kurzfristi g zur Verfügung ste-
hen sollte, sollte der Vormund eine gewisse 
Gelassenheit mitbringen. Außerdem muss 
der Vormund in der Lage sein, in unvorher-
gesehenen Situati onen fl exibel zu sein. Eine 
Vormündin betonte, dass der Vormund keine 
Probleme damit haben sollte, Entscheidun-
gen zu treff en. Auch sollte der Vormund kei-
ne Hemmungen haben, seine Kollegen oder 
andere Fachkräft e um Rat zu fragen, wenn er 
nicht mehr weiter weiß.
Die Vorstellungen der Vormünder darüber, 
was ein ‚guter’ Vormund sei, drehten sich also 
um verschiedene Achsen: die Ausbildung des 
Vormunds und sein Fachwissen; die Orien-
ti erung an besti mmten Arbeitsgrundsätzen; 
die Art der Kommunikati on mit dem Mündel 
und die notwendigen Fähigkeiten, um das Ar-
beitspensum zu meistern.



In der Einleitung dieses Berichts wurde die 
Frage nach den Aufgaben eines Vormunds 
von unbegleiteten Minderjährigen gestellt. 
Es ging dabei nicht nur darum, was der Vor-
mund macht, sondern auch wie er es machen 
muss, damit es als ‚gut’ angesehen wird. Um 
sowohl Schwierigkeiten als auch Erfolge im 
Kontext zu sehen und damit besser bewerten 
zu können, folgte eine Einführung in das deut-
sche Vormundschaftssystem für unbegleitete 
Minderjährige.
Durch den Vergleich von gesetzlich festgeleg-
ten und tatsächlich durchgeführten Aufgaben 
wurde verdeutlicht, wie groß der Interpre-
tationsspielraum ist und dass die Institution 
momentan in Deutschland unterschiedlich 
gelebt wird. Das BGB bestimmt, dass der Vor-
mund ‚das Recht und die Pflicht [hat,] für die 
Person und das Vermögen des Mündels zu 
sorgen, insbesondere den Mündel zu vertre-
ten’ (§ 1793 Abs. 1 BGB). 
Ferner steht darin geschrieben, dass ‚[d]ie 
Personensorge [...] insbesondere die Pflicht 
und das Recht [umfasst], das Kind zu pflegen, 
zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Auf-
enthalt zu bestimmen’ (§ 1631 Abs. 1 BGB). 
Die Tatsache, dass die Pflichten dabei nur 
grob definiert sind, kann als einer der Grün-
de gesehen werden, wieso Vormundschaften 
in der Praxis so unterschiedlich geführt wer-
den. Ein anderer Grund ist, dass es drei Vor-
mundschaftstypen gibt: Einzel-, Vereins- und 
Amtsvormundschaft. Jede Form bietet unter-
schiedliche Möglichkeiten, die Personensorge 
wahrzunehmen. 
Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist 
dabei die Mündelzahl. Diese beeinflusst un-
mittelbar, wie viel Zeit der Vormund für die 
einzelnen Mündel hat und wie intensiv er sich 
mit ihnen auseinandersetzen kann. Überar-
beitete Vormünder – in der Praxis meist Amts-
vormünder – tendieren vermehrt dazu, sich 
auf die dringendsten Angelegenheiten zu kon-
zentrieren und andere Aufgaben entweder zu 

vernachlässigen oder an andere Akteure zu 
übertragen. Sie werden häufig wegen ihrer 
geringen Verfügbarkeit und Abwesenheit im 
Leben der Jugendlichen kritisiert. 
Wie Vormünder ihre Aufgaben ausfüllen 
hängt nicht nur von der jeweiligen Vormund-
schaftsart ab. In der Jugendhilfe und somit 
auch im Bereich Vormundschaft wird viel 
Entscheidungsmacht auf die Kommunen 
übertragen. Das hat dazu geführt, dass sich 
auf kommunaler Ebene im Laufe der Zeit Vor-
mundschaftssysteme herausgebildet haben, 
die sich mehr oder weniger stark voneinander 
unterscheiden. Es wird dabei jeweils (leicht) 
verschieden gehandhabt, wie mit anderen 
Akteuren zusammengearbeitet wird und wer 
welche Zuständigkeiten hat. 
Die Erstaufnahmeeinrichtungen schreiben 
(unterschiedlich ausführliche) Berichte, die 
eine wichtige Arbeitsgrundlage des Vormunds 
sind. Die Betreuer in den Jugendwohneinrich-
tungen sind verantwortlich für alltägliche An-
gelegenheiten und stehen den Jugendlichen 
meist näher als der Vormund. Es konnte be-
obachtet werden, dass die Art der Unterbrin-
gung und das Verhältnis zwischen Betreuer 
und Jugendlichen einen Einfluss auf das Ver-
hältnis von Vormund und Jugendlichen haben 
kann. Die Nähe von Sozialem Dienst und Vor-
mund ist unterschiedlich, geht aber teilweise 
so weit, dass Sozialer Dienst und Vormund 
beinahe identisch zu sein scheinen. Die Zu-
sammenarbeit mit Verwandten/Bekannten 
des Jugendlichen und Vormund ist begrenzt.
Auch wenn die lokal bestimmte Aufgabenver-
teilung an einigen Standorten gut funktionie-
ren mag und alle Lücken bezüglich der Perso-
nensorge des Jugendlichen gefüllt werden, so 
lässt sich doch bezweifeln, dass das überall 
der Fall ist. Die Ergebnisse dieses Projekts le-
gen nahe, dass eine konkretere Definition der 
Rolle des Vormunds notwendig ist. Es sollte 
hervorgehoben werden, dass der Vormund 

4. ZUSAMMENFASSUNG
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dafür verantwortlich ist, dass der Jugendliche 
umfassend versorgt ist.
Im Laufe des Projekts kristallisierten sich 
folgende Aufgabenbereiche von Vormün-
dern für unbegleitete Minderjährige heraus: 
sowohl Jugendliche als auch Vormünder 
identi fi zierten die Aufenthaltssicherung des 
Jugendlichen als zentrale Aufgabe des Vor-
munds. Allerdings wurde deutlich, dass es 
von unterschiedlichen Faktoren abhing, in 
welchem Maße sich die Vormünder tatsäch-
lich einbrachten. Maßgeblich war zum Bei-
spiel, ob ein Anwalt involviert war, aus wel-
chem Herkunft sland der Jugendliche kam 
(z.B. Vietnam), welche Erfolgsaussichten ein 
Verfahren nach Meinung des Vormunds hat 
und wie er sich demnach engagiert. Auch ob 
der Vormund sein Mündel zur Anhörung beim 
Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge be-
gleitet, ist nicht standardisiert. Das wird einer-
seits sehr durch das Asylverfahrensgesetz und 
die dort festgeschriebene Handlungsfähigkeit 
der 16- und 17-jährigen beeinfl usst. Anderer-
seits spielt auch hier die Mündelzahl und da-
mit die Arbeitsbelastung eine große Rolle. 
Die Unterbringung der Jugendlichen wurde 
als weiterer Aufgabenbereich der Vormün-
der genannt. Allerdings hat der Vormund hier 
tatsächlich am ehesten eine Kontrollfunkti on 
inne. Die Suche nach einer geeigneten Un-
terkunft  wird oft  vom Sozialen Dienst über-
nommen. Alltägliche und prakti sche Fragen 
bezüglich der Unterbringung werden mit den 
Betreuern der Jugendwohneinrichtungen ge-
klärt. Der Vormund kommt vor allem dann 
ins Spiel, wenn ein Jugendlicher in seiner Ein-
richtung unzufrieden ist und gerne umziehen 
möchte. 
Auch hinsichtlich der Gesundheit des Jugend-
lichen werden die damit verbundenen alltägli-
chen und weniger gravierenden Entscheidun-
gen an die Betreuer der Einrichtungen über-
tragen. Vormünder behalten sich allerdings 
meist vor, bei Operati onen oder anderen 
schwerwiegenden Eingriff en ihr schrift liches 
Einverständnis zu geben. Wenn kein Betreuer 

verfügbar ist, dann begleiten sie ihr Mündel 
gelegentlich auch zu Arztt erminen. 
Die meisten Jugendlichen brachten ihren Vor-
mund nicht unmitt elbar mit ihrer Bildung in 
Verbindung – auch wenn dies für die Vormün-
der ein wichti ger Aufgabenbereich ist. Das ist 
wohl maßgeblich der Tatsache geschuldet, 
dass die Vormünder in diesem Bereich meist 
im Hintergrund agieren. Sie besprechen das 
Thema in Hilfeplankonferenzen, um zu über-
prüfen, ob etwas an der momentanen Schul- 
oder Ausbildungssituati on zu verbessern ist 
und können somit eine große Rolle spielen. 
Die Einfl ussmöglichkeiten der Vormünder 
durch diese Gespräche werden aber von den 
Jugendlichen nicht unbedingt als solche wahr-
genommen. 
Außerdem spielt die Freizeitgestaltung der 
Jugendlichen eine Rolle. Auch hier scheint al-
lerdings wieder zu gelten, dass die Vormün-
der ihr unterschiedlich viel Bedeutung bei-
messen. Unter ehrenamtlichen Vormündern 
kommt es auch vor, dass sie mit ihren Mün-
deln Freizeitakti vitäten unternehmen. Es lässt 
sich also beobachten, dass die Vormünder 
ihre Aufgaben auf eine sehr heterogene Wei-
se wahrnehmen, was sowohl durch die Vor-
mundschaft sart als auch schlichtweg durch 
die Persönlichkeit des Vormunds beeinfl usst 
zu sein scheint. 
Die Uneinheitlichkeit in der Vormundschaft  
zieht sich auch durch Verfahren wie die Be-
stallung des Vormunds, das erste Treff en zwi-
schen Mündel und Vormund und die Häufi g-
keit und Intensität der Treff en nach dem er-
sten Kennenlernen. Wieder spielt die zeitliche 
Verfügbarkeit des Vormunds eine zentrale 
Rolle. Amtsvormünder sehen ihre Mündel we-
niger häufi g als ehrenamtliche, Vereins- und 
Berufsvormünder. Die meisten Jugendlichen 
stellen den Kontakt zu ihrem Vormund über 
ihren Betreuer in der Jugendwohneinrich-
tung her. Es gibt aber auch Jugendliche, die 
eigenständig Kontakt aufnehmen. Auch das 
Ende der Vormundschaft  verläuft  nicht immer 
gleich: die Vormundschaft  kann enden, wenn 
der Jugendliche verschwindet, wenn er einen 
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anderen Vormund bekommt, wenn er 18 oder 
21 Jahre alt wird.
Nachdem auf die Aufgaben des Vormunds 
eingegangen wurde, wurde der Fokus darauf 
gelegt, was einen Vormund zu einem ‚gu-
ten’ Vormund werden lässt. Es wurde dabei 
zwischen Statements der Jugendlichen und 
der Vormünder unterschieden. Die Jugendli-
chen betonten, wie groß die Bedeutung der 
Kommunikati on zwischen Vormund und Ju-
gendlichem ist. So ist ihnen wichti g, dass der 
Vormund freundlich ist, in den Gesprächen 
eine entspannte Atmosphäre schaff t, ver-
fügbar und verlässlich ist, die Ängste der Ju-
gendlichen ernst nimmt und sich nach ihrem 
Wohlbefi nden erkundigt. Die Meinungen der 
Vormünder bezogen sich auf vier Themen-
komplexe, nämlich Ausbildung und Fachwis-
sen der Vormünder, die Beachtung besti mm-
ter Arbeitsprinzipien, die Kommunikati on mit 
dem Jugendlichen und die Arbeitsweise der 
Vormünder.
Es hat sich gezeigt, dass Vormundschaft en für 
unbegleitete Minderjährige ein komplexes 
Thema sind. Der ungenaue rechtliche Rah-
men, die Koexistenz verschiedener Vormund-
schaft ssysteme, ein uneinheitliches Rollenver-
ständnis und die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Jugendlichen machen es zu einer 
Herausforderung, allgemein gülti ge Standards 
für die Arbeit der Vormünder zu formulieren. 

Um sicher zu gehen, dass all diese Faktoren 
ausreichend berücksichti gt werden, wurden 
‚Experten’ mit unterschiedlichen Erfahrungen 
und Sichtweisen direkt oder indirekt in die Er-
arbeitung des Standards mit einbezogen. Zum 
einen gaben die interviewten Jugendlichen 
und Vormünder wichti ge Hinweise darauf, 
was von Vormündern verlangt werden soll-
te. Einige der Fragen zielten konkret darauf 
ab, welche Qualifi kati onen notwendig seien. 
Allerdings zeigte sich auch an anderen Stel-
len der Interviews, was unter einem ‚guten’ 
Vormund verstanden wird. Die Standards, die 
im Folgenden vorgestellt werden, basieren 
auf den zentralsten Themen, die sich in den 
Interviews abzeichneten. Sie sind deshalb in 
vier Bereiche unterteilt, auch wenn nicht ver-
gessen werden sollte, dass die Übergänge fl ie-
ßend sind und die Standards auch unter ande-
ren Überschrift en geordnet werden könnten. 
Außerdem spielte der Beirat, der die Studie 
begleitet hat, eine wichti ge Rolle darin, die 
Standards zu formulieren. Die unterschiedli-
chen Hintergründe der Mitglieder machten 
ihn zu einem kompetenten Beratungsorgan. 
Schon vor der Analyse der Interviews fand ein 
erstes Brainstorming bezüglich der Standards 
statt . Die Ergebnisse wurden dann zum einen 
mit den Interviews abgeglichen, zum anderen 
mit dem Leitf aden des Landschaft sverbands 
Westf alen-Lippe aus dem Jahr 1999. 
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1. VERANTWORTUNG FÜR DIE PER-
SONENSORGE
Der Vormund ist für die Personensorge des 
Mündels zuständig (vgl. § 1793 Abs. 1 BGB 
und § 1631 Abs. 1 BGB). Diese beinhaltet das 
Recht und die Pfl icht, das Mündel zu pfl egen, 
zu erziehen, zu beaufsichti gen und seinen 
Aufenthalt zu besti mmen. Der Vormund ist 
also für das physische und psychische Wohl-
befi nden des Mündels verantwortlich und 
ausschließlich den parteilichen Interessen des 
Mündels verpfl ichtet. Er muss deshalb sicher-
stellen, dass der unbegleitete Minderjährige 
1. in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten 
beraten und begleitet wird, 
2. genug Unterstützung bekommt, um die 
deutsche Sprache zu lernen, 
3. gesundheitlich versorgt ist, 
4. Zugang zu (Aus-)Bildung erhält und 
5. angemessen untergebracht ist.

2. KOORDINATION UND KLÄRUNG 
VON KOMPETENZEN
Der Vormund kann seine Entscheidungsmacht 
in besti mmten Bereichen an Dritt e übertra-
gen (vgl. § 1688 BGB). Er bleibt allerdings 
der Letztverantwortliche und hat zu überwa-
chen, ob sein Mündel auch in den an Dritt e 
delegierten Bereichen umfassend versorgt ist. 
Der Vormund muss also die Personensorge 
koordinieren. Es ist deshalb wichti g, dass der 
Vormund die anderen Akteure, die an der Per-
sonensorge des Mündels beteiligt sind, kennt. 
Um Kompetenzgerangel zu vermeiden, soll-
ten die Zuständigkeiten und die Aufgabenver-
teilung zwischen Vormund und Jugendwohn-
einrichtung/Sozialer Dienst/anderen Akteu-
ren geklärt werden. Der Vormund sollte auch 
Verwandte des Jugendlichen kontakti eren, sie 
über ihre Rolle informieren und mit ihnen zu-
sammenarbeiten. In seiner Kooperati on mit 
Dritt en soll der Vormund gegenüber dem Ju-

gendlichen parteilich sein. Gleichzeiti g sollte 
der Vormund auch dazu in der Lage sein, Pro-
bleme mit dem Jugendlichen zu diskuti eren 
und Konfrontati onen nicht zu vermeiden.

3. AKTIVE BETEILIGUNG AM HILFE-
PLANVERFAHREN
Der Hilfeplan ist ein zentrales Instrument der 
Personensorge, da dadurch Art und Umfang 
der Hilfe festgelegt werden. Es ist deshalb 
fundamental, dass sich der Vormund am Ver-
fahren beteiligt und die Bedürfnisse des Mün-
dels kennt. Die reine Präsenz des Vormunds 
bei Hilfeplankonferenzen ist ungenügend. Da 
der Vormund koordinierend täti g ist, muss 
er sich akti v einbringen und mit allen Betei-
ligten, vor allem dem Mündel, Rücksprache 
halten. Er muss sich über die (möglichen) Hil-
feleistungen informieren und Folgen für die 
Entwicklung des Mündels im Blick haben. 

4. FÖRDERUNG DER PARTIZIPATION 
DES JUGENDLICHEN
Das Mündel soll in alle wichti gen Entschei-
dungen, die sein Leben betreff en, dem Ent-
wicklungsstand entsprechend involviert wer-
den (vgl. § 1626 Abs. 2 BGB). Um im Interesse 
und zum Wohl des Mündels handeln zu kön-
nen, muss der Vormund deshalb sein Mündel 
persönlich kennen, sich mit ihm austauschen 
und seinen Willen respekti eren.

5. SICHERUNG DES AUFENTHALTS
Im Fall von unbegleiteten Minderjährigen ist 
die Klärung des Aufenthaltsstatus ein beson-
ders wichti ger Aspekt der Personensorge. Der 
Vormund muss deshalb sicherstellen, dass 
sein Mündel bezüglich seines Aufenthaltssta-
tus und ggf. seines Asylantrags angemessen 
unterstützt und vertreten wird. Anhörungen 

5. STANDARDS FÜR DIE VORMUNDSCHAFTSARBEIT
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beim Bundesamt für Migrati on und Flüchtlin-
ge sind für den Jugendlichen besonders bela-
stend. Der Vormund sollte sein Mündel dar-
auf vorbereiten und zur Anhörung begleiten. 
Falls er dieser Aufgabe nicht nachkommen 
kann, soll er sich um einen kompetenten Ver-
treter kümmern. Zwischen Über- und Unter-
16-jährigen soll nicht unterschieden werden.

6. UMFASSENDE INFORMATION DES 
MÜNDELS
Es ist sehr schwer für das Kind/den Jugendli-
chen, zu verstehen, was ein Vormund ist und 
in welchen Fällen er kontakti ert werden kann. 
Der Vormund sollte jeden Mündel zeitnah 
nach der Bestallung treff en und in einer kind-/
jugendgerechten Art und Weise erklären, was 
seine Aufgaben sind. In diesem ersten Treff en 
sollte der Vormund dem Mündel seine Kon-
taktdaten geben und die Informati on, dass 
der Mündel ihn auch eigenständig kontakti e-
ren kann, ohne dass z.B. der Betreuer als Mitt -
ler fungiert, 

7. REGELMÄSSIGER UND PERSÖNLI-
CHER KONTAKT MIT DEM MÜNDEL
Um den Aufgaben als Vormund gerecht zu 
werden, muss  der Vormund sein Mündel 
persönlich kennen. Auch ausserhalb der Hilfe-
plangespräche sollte er sich um regelmäßige 
Treff en bemühen. Es ist außerdem wichti g, 
dass der Vormund leicht erreichbar ist und 
sich Zeit nimmt, wenn der Jugendliche ein 
besonders dringendes Anliegen hat. Vor al-
lem wenn der Jugendliche Fragen wegen sei-
ne Aufenthaltsstatus hat, sollte der Vormund  
kurzfristi g verfügbar sein. Wartezeiten von 
mehreren Wochen für einen Termin sind nicht 
akzeptabel.

8. RESPEKTVOLLE UND SENSIBLE 
KOMMUNIKATION MIT DEM MÜNDEL
Die Art und Weise, wie der Vormund mit dem 
Mündel kommuniziert, hat große Auswirkun-

gen auf den Erfolg der Arbeit des Vormunds. 
Er soll sich darum bemühen, das Mündel 
kennen zu lernen und eine vertrauensvol-
le Beziehung zu schaff en. Der Vormund soll 
sein Mündel respektvoll behandeln und ihm 
mit einer off enen und unvoreingenommenen 
Haltung begegnen. Er soll ein Gespür für den 
Umgang mit Jugendlichen haben und sich sei-
ner verbalen und non-verbalen Kommunika-
ti on bewusst sein. Er sollte einfühlsam sein 
und Interesse am Leben der Jugendlichen 
zeigen, ohne dabei zu aufdringlich zu sein. Er 
sollte außerdem seinem Mündel zuhören und 
seine Anliegen ernst nehmen, auch wenn die 
Angelegenheit ihm selbst banal erscheint. In 
Anbetracht der Tatsache, dass sich unbeglei-
tete Minderjährige in einer sehr spezifi schen 
Situati on befi nden, sollte er sich bemühen, 
sich in die Situati on des Mündels hinein zu 
versetzen, indem er dessen momentane und 
frühere Lebenssituati on im Blick hat. Er soll-
te besonders sensibel für Ängste sein, die mit 
der Flucht des Mündels zusammenhängen.

9. ERFÜLLUNG FACHLICHER VORAUS-
SETZUNGEN
Der Vormund sollte prakti sche Erfahrung und 
theoreti sches Wissen mit Verwaltungsab-
läufen haben. Rechtliche Kenntnisse in den 
Bereichen Aufenthaltsrecht/Asylverfahrens-
gesetz, Kinder- und Jugendhilferecht und im 
(Jugend-)Strafrecht sind vonnöten. Außerdem 
soll der Vormund psychologische, pädago-
gische und soziologische Kenntnisse haben. 
Interkulturelle Kompetenzen und Wissen zu 
den Themen Migrati on und Flucht sind erfor-
derlich. Ferner sollte er Erfahrung darin ha-
ben, Kinder und Jugendliche in schwierigen 
Lebenssituati onen zu unterstützen und zu be-
raten. Der Vormund soll sich vor und während 
seiner Täti gkeit in den Bereichen fortbilden, 
die für die kompetente Ausführung seiner 
Aufgaben nöti g sind.
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10. PERSÖNLICHE INTEGRITÄT DES 
VORMUNDS
Der Vormund muss eine stabile Persönlich-
keit haben, um mit aufreibenden Situati onen, 
Frustrati onen und Anfeindungen durch Dritt e 
umgehen zu können. Er muss organisiert sein, 
ein gutes Zeitmanagement haben und fl exibel 
mit unerwarteten Situati onen umgehen kön-
nen. Er sollte sich kultureller Unterschiede 
bewusst sein und die Bereitschaft  haben, sich 
(Grund-)Wissen über die Herkunft sländer der 
Mündel anzueignen. Ferner sollte er bereit 
und fähig dazu sein, mit Dritt en zusammen-
zuarbeiten, eigenständig Entscheidungen zu 
treff en und Verantwortung zu tragen. Er soll-
te sich bei Problemen und Schwierigkeiten 
rechtzeiti g Beratung und Hilfe holen.
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Broschüre [Willkommen in Deutschland!]
Ein Wegweiser für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
In der Broschüre finden junge Flüchtlinge wichtige Informationen zu ihrer ersten Zeit in Deutsch-
land. Es wird erläutert, mit welchen Behörden, Ämtern und Organisationen man zu tun hat. In 
jugendgerechter Sprache werden vor allem die grundlegenden (Kinder-)Rechte dargestellt. Die 
Broschüre gibt es auf deutsch, englisch und dari. Weitere Sprachen sind in Planung. 

Handlungsleitlinien zur Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII
Die Inobhutnahme ist eine der wichtigsten Schutzmechanismen für unbegleitete Minderjährige.  
Der Handlungsleitfaden beschreibt detailliert, welche Schritte bei der Inobhutnahme von unbeglei-
teten Minderjährigen einzuhalten sind und welche Rechte zu berücksichtigen sind. 

Studie Zwischen Angst und Hoffnung. 
Kindersoldaten als Flüchtlinge in Deutschland
Die Studie von Dima Zito untersucht die Situation junger Flüchtlinge, die vor ihrer Flucht nach 
Deutschland als Kindersoldaten missbraucht wurden. Sie beschreibt die Auswirkungen des Krieges 
auf die Jugendlichen und die Lebensumstände nach der geglückten Flucht in Deutschland. Die 
Studie wurde erstellt im Auftrag des Bundesfachverbands Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
e.V. und  terre des hommes Deutschland e.V.

Dokumentation der Frühjahrstagung 
„Betreuung von UMF in Deutschland“
Die Ergebnisse der wichtigsten jährliche stattfindenden Fachtagung zum Thema junge Flüchtlinge 
finden sich in der Dokumentation zusammengefasst. Die Beiträge handeln von dem Umgang mit 
schwierigen Jugendlichen, Standards für die Altersfestsetzung, Partizipation im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung, dem Rechtsanspruch auf Hilfen für junge Volljährige u.v.a.m.

Diese und weitere Publikationen können beim 
Bundesfachverband UMF e.V., Nymphenburger 
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